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§ 25 [Mitgliederverwaltung, Datenschutz] ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 2«

§ 26 [Haupt- und Ehrenämter] ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 2«

!bschnitt &ȷ Schlussbestimmungen ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ „«
§ 27 [Auflösung und Verschmelzung] ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 2«

§ 28 [Sonstige Regelungen] ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 2»

Vorwort
$ie Bundessatzung ist die verschriftlichte innere Verfassung der Partei der Humanisten‹ Sie
regelt !blčufe innerhalb und +ompetenzen unter den Organen˛ ’remien und &unktionen
der Partei‹ $ie Bundessatzung wurde auf dem auđerordentlichen Bundesparteitag am 0‹
und 0ı‹ November 2025 in Mainz zuletzt gečndert‹

$ie &inanzordnung und die Schiedsgerichtsordnung sind Bestandteile der Bundessatzung‹
Wir sprechen in unserem Programm alle Menschen an‹ !ls Mittel hierfżr wčhlen wir
durchgčngig die einfachen ’rundformen fżr Personen‹

!bschNitt !ȷ !llgemeiN
§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet

˘1¯ $ie Partei fżhrt den Namen Partei der Humanisten‹ $ie +urzbezeichnung lautet
PdH‹ $ie Zusatzbezeichnung lautet „&akten˛ &reiheit˛ &ortschritt“‹ ’ebietsverbčnde
fżhren den Namen Partei der Humanisten mit dem Zusatz des jeweiligen ’ebietsna‚
mens‹ ’ebietsverbčnde fżhren ebenfalls die +urzbezeichnung PdH mit dem Zusatz
des jeweiligen ’ebietsnamens sowie die Zusatzbezeichnung „&akten˛ &reiheit˛ &ort‚
schritt“‹

˘2¯ $er Sitz der Partei der Humanisten ist Berlin‹

˘«¯ $as Tčtigkeitsgebiet der Partei der Humanisten ist die Bundesrepublik $eutschland‹

§ 2 Aufgaben und Grundsätze

˘1¯ $ie Partei der Humanisten ist eine politische Partei im Sinne des ’rundgesetzes der
Bundesrepublik$eutschland‹ Siewirkt auf der’rundlage der freiheitlich‚demokratischen
’rundordnung an der politischen Willensbildung des Volkes mit‹ !ls demokratische
Volkspartei bringt sie Menschen zusammen˛ die sich dem politischen Humanismus
verbunden fżhlen und sich fżr eine aufgeklčrte˛ rationale und zukunftsgewandte ’e‚
sellschaft einsetzen‹

˘2¯ Ihr politisches Selbstverstčndnis basiert auf einem freiheits‚ und verantwortungsori‚
entiertenMenschenbild˛ das individuelle Selbstbestimmung˛ soziale Teilhabe und#han‚
cengerechtigkeit miteinander verbindet‹ $ie Partei setzt sich fżr eine solidarische
’esellschaft ein˛ die durch Pluralitčt˛ gegenseitigen Respekt und ein ausgewogenes
Verhčltnis von &reiheit und ’emeinwohl geprčgt ist‹

˘«¯ In der politischenWillensbildung verfolgt die Partei derHumanisten einen rationalen˛
wissenschaftlich‚methodischen !nsatz‹ Sie strebt sachlich begrżndete˛ evidenzbasier‚
te und langfristig tragfčhige Lţsungen an˛ die sich am aktuellen Stand der &orschung

«
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orientieren und durch nachvollziehbare !rgumentation vermittelt werden‹ ’rundla‚
ge des politischen Handelns ist die Bereitschaft zur kritischen RefleXion˛ zum offenen
$iskurs und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung‹

˘»¯ $ie Partei der Humanisten bekennt sich zur !chtung der universellen Menschen‚
rechte sowie zur aktiven Verteidigung demokratischer Strukturen und rechtsstaatli‚
cher Prinzipien‹ Sie setzt sich in Europa und weltweit fżr freiheitliche˛ demokratische
und kooperative Ordnungen ein˛ die auf Vţlkerrecht˛ internationaler Solidaritčt und
einem humanistischen ’rundverstčndnis beruhen‹ Sie wendet sich entschieden gegen
jede &orm autoritčrer˛ totalitčrer oder verfassungsfeindlicher Bestrebungen‹

˘5¯ $as Leitbild beschreibt die Weltanschauung˛ ’rundsčtze und Werte der Partei der
Humanisten‹ Es gibt den Rahmen fżr alle programmatischen Beschlżsse und alle or‚
ganisatorischen und politischen Entscheidungen vor‹ $as Leitbild ist fżr alle Mitglie‚
der˛Organe˛’ebietsverbčnde und alle weiteren der Partei zugehţrigen Organisatio‚
nen und ’ruppen verbindlich‹ Čnderungen des Leitbilds werden mit einer $reivier‚
telmehrheit der abgegebenen gżltigen Stimmen vom Bundesparteitag beschlossen‹
Weitere ’ebietsverbčnde oder andere Organe dżrfen keine Čnderungen des Leit‚
bilds beschlieđen und dżrfen kein eigenes bzw‹ abweichendes Leitbild erstellen oder
bestimmen‹

˘—¯ $ie Zusammenarbeit mit einer Partei˛ Vereinigung˛ Organisation oder ’ruppe˛ de‚
ren Zweck oder Zielsetzung erheblich dem Leitbild der Partei der Humanisten wi‚
derspricht oder deren Ziele und !ktivitčten sich direkt gegen die Partei der Humanis‚
ten richten˛ wird ausgeschlossen‹ $er Bundesparteitag stellt die Unvereinbarkeit der
Zusammenarbeit in einer ţffentlichen +ooperationsunvereinbarkeitsliste˛ kurz +UL˛
fest‹ $er Bundesvorstand kann eine begrżndete und befristete !usnahmegenehmi‚
gung erteilen‹

!bschNitt "ȷ Mitgliedschaft
§ 3 Voraussetzungen der Mitgliedschaft

˘1¯ *ede natżrliche Person kann Mitglied der Partei der Humanisten werden˛ wenn sie
das 1»‹ Lebensjahr vollendet hat und das Leitbild und die Bundessatzung der Partei
anerkennt und unterstżtzt‹

˘2¯ $ie gleichzeitige Mitgliedschaft in einer anderen Partei oder Wčhlergemeinschaft
ist nicht ausgeschlossen˛ muss aber spčtestens bei !ntragstellung angegeben und be‚
grżndet werden‹ $er Bundesvorstand kann eine Mehrfachmitgliedschaft dauerhaft
oder befristet genehmigen‹ Eine gleichzeitigeMitgliedschaft in anderen Parteien oder
Wčhlergemeinschaften˛ die in $eutschland an Wahlen teilnehmen kţnnen˛ ist nur
dann mţglich˛ wenn in keiner Partei Čmter oder Mandate bekleidet oder angestrebt
werden und in keiner Partei !ngestellten oder $ienstverhčltnisse bestehen‹‹

˘«¯ $ie Mitgliedschaft in einer Partei˛ Vereinigung˛ Organisation oder ’ruppe˛ deren
Zweck oder Zielsetzung grundsčtzlich dem Leitbild der Partei der Humanisten wi‚
derspricht˛ ist unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der Partei der Humanisten‹ $er
Bundesvorstand stellt die Unvereinbarkeit der gleichzeitigen Mitgliedschaft in ei‚
ner ţffentlichen Mitgliedschaftsunvereinbarkeitsliste˛ kurz MUL˛ fest‹ $erartige Mit‚
gliedschaften mżssen dem Bundesvorstand mitgeteilt werden‹ Er kann eine begrżn‚
dete und befristete !usnahmegenehmigung erteilen‹
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§ 4 Beginn der Mitgliedschaft

˘1¯ $er !ntrag auf Mitgliedschaft erfolgt ausschlieđlich żber das offizielle !ntragsformu‚
lar˛ das elektronisch oder auf Papier bereitgestellt werden kann‹ $ie !ntragstellung
setzt das Bekenntnis zum ’rundgesetz der Bundesrepublik $eutschland und zum
Leitbild der Partei der Humanisten voraus‹ &rżhere Mitgliedschaften in eXtremisti‚
schen Organisationen mżssen angegeben und begrżndet werden‹

˘2¯ Żber die !ufnahme von Mitgliedern entscheidet der Bundesvorstand oder die vom
Bundesvorstand beauftragten Stellen innerhalb von drei Monaten‹ Eine !blehnung
erfolgt in TeXtform und in der Regel ohne Begrżndung‹ Nur eine !blehnung auf‚
grund fehlender Rżckmeldung durch den !ntragsteller nach +ontaktaufnahme sei‚
tens der beauftragten Stellen darf begrżndet werden‹

˘«¯ $ieMitgliedschaft beginnt mit der Benachrichtigung des !ntragstellers żber die !uf‚
nahme in TeXtform durch den Bundesvorstand oder die vom Bundesvorstand beauf‚
tragte Stelle‹ $as neue Mitglied erhčlt sčmtliche Mitgliedsrechte mit !usnahme des
Stimmrechts und des aktiven sowie passiven Wahlrechts auf Parteitagen und !ufstel‚
lungsversammlungen‹ Nach Entrichtung des ersten Mitgliedsbeitrags entsprechend
der &inanzordnung sind sowohl Stimm‚ als auch aktives und passives Wahlrecht ge‚
geben‹

˘»¯ Personen˛ die durch ein Parteiausschlussverfahren aus der Partei ausgeschlossen wur‚
den˛ dżrfen der Partei nicht vor !blauf von 5 *ahren erneut beitreten‹ Żber den !n‚
trag auf erneute !ufnahme der ausgeschlossenen Person ist ein Beschluss des Parteitags
der ’liederungsebene einzuholen˛ die fżr die Entscheidung żber die !ufnahme zu‚
stčndig ist‹ $er !usschluss von Personen aus der Partei ist in derMitgliederverwaltung
zu dokumentieren‹

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

˘1¯ *edes Mitglied hat das Recht˛ sich im Rahmen der einschlčgigen ’esetze˛ der Satzun‚
gen und Ordnungen an der politischen Willensbildung der Partei der Humanisten
zu beteiligen˛ an der !ufstellung von +andidaten mitzuwirken˛ sich als +andidat zu
bewerben˛ das aktive und passive Wahlrecht auszużben˛ an Veranstaltungen teilzu‚
nehmen˛ sich mit anderen Mitgliedern zu organisieren und !ntrčge an die entspre‚
chenden Organe zu stellen‹

˘2¯ *edes Mitglied hat die Pflicht˛ die Partei der Humanisten˛ nach auđen hin˛ angemessen
zu vertreten˛ sich an die Satzungen zu halten und dem Leitbild der Partei entspre‚
chend zu handeln˛ die satzungsgemčđ gefassten Beschlżsse der Parteiorgane anzuer‚
kennen sowie die Mitgliedsbeitrčge und etwaige !mts‚ und Mandatstrčgerbeitrčge
gemčđ der &inanzordnung pżnktlich zu entrichten‹ *edes Mitglied verpflichtet sich˛
bei Wahlen auf allen Ebenen nicht konkurrierend zur Partei anzutreten‹

˘«¯ *edesMitgliedmuss die einschlčgigenOrdnungen˛Vorschriften˛Richtlinien˛Verfahrens‚
und !rbeitsanweisungen befolgen˛ in deren ’eltungsbereich es sich durch die Mit‚
gliedschaft in Organen und ’ruppen˛ die Beteiligung an Veranstaltungen und +om‚
munikationsmedien˛ die Nutzung von IT‚Systemen der Partei oder die !usżbung
von Haupt–oder Ehrenčmtern befindet‹ $ies gilt insbesondere fżr $atenschutzricht‚
linien˛ +ommunikationsregeln˛Vertraulichkeitsvereinbarungen˛ Urheber‚ und Nut‚
zungsrechte‹
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˘»¯ Čnderungen des Namens˛ der !nschrift bzw‹ des Wohnsitzes˛ der Staatsangehţrig‚
keit˛ der E‚Mail‚!dresse˛ des fżr den Einzug derMitgliedsbeitrčge angegebenen Bank‚
kontos oder der Verlust des aktiven oder passiven Wahlrechts mżssender Mitglieder‚
verwaltung zeitnah in TeXtform mitgeteilt werden‹ $er Verlust von Benutzerkonten˛
Zugangsdaten oder anderen sensiblen Informationen oder Materialien˛ die Partei be‚
treffend˛muss sofort nach +enntnisnahme den zustčndigen Stellen gemeldet werden‹

§ 6 Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder

˘1¯ ’egen ein Mitglied˛ das gegen die Satzungen oder das Leitbild der Partei der Huma‚
nisten verstţđt oder in anderer Weise das !nsehen und die !rbeit der Partei beein‚
trčchtigt oder schčdigt˛ kţnnen Ordnungsmađnahmen verhčngt werden‹ !lle inner‚
parteilich verhangenen Ordnungsmađnahmen gelten gesamtheitlich in der Partei‹

˘2¯ $er Vorstand des fżr das Mitglied zustčndigen ’ebietsverbands˛ die Vorstčnde der
żbergeordneten ’ebietsverbčnde oder der Bundesvorstand dżrfen gegenżber dem
Mitglied eine Verwarnung und weitere Ordnungsmađnahmen ergreifen˛ welche die
Bundessatzung diesen Vorstčnden ausdrżcklich zuweist‹ Vor Erteilung derOrdnungs‚
mađnahme ist dem Mitglied ’elegenheit zur !nhţrung zu geben‹

˘«¯ !ntrčge fżr Ordnungsmađnahmen sind beim zustčndigen Schiedsgericht zu stellen‹
$ie ’ebietsverbčnde kţnnenweitereOrdnungsmađnahmen gegenżber angehţrigen
Mitgliedern in ihre Satzungen definieren‹

˘»¯ Ein Mitglied kann aus der Partei ausgeschlossen werden˛ wenn es vorsčtzlich gegen
die Satzungen˛ Ordnungen oder erheblich gegen das Leitbild der Partei der Huma‚
nisten verstţđt und ihr damit schweren Schaden zufżgt‹

˘5¯ In dringenden und schwerwiegenden &čllen˛ die sofortiges Eingreifen erfordern˛ kann
der Bundesvorstand oder der fżr das Mitglied zustčndige Landesvorstand oder ’e‚
bietsvorstand bei Beantragung eines Parteiausschlussverfahrens das Mitglied von der
!usżbung seiner Rechte bis zur !usschţpfung des innerparteilichen Rechtweges˛ ge‚
mčđ §10 Absatz 5 Satz 4 PartG ausschließen, jedoch nicht von Teilnahme-, Rede- oder
Wahlrechten auf Aufstellungsversammlungen.

(6) Näheres regelt die Schiedsgerichtsordnung.

§ 7 Ende der Mitgliedschaft
$ie Mitgliedschaft endet durch Tod˛ !ustritt oder !usschluss‹ $er !ustritt aus der Par‚
tei der Humanisten ist jederzeit mţglich‹ Er muss gegenżber der Mitgliederverwaltung in
TeXtform erklčrt werden‹ Sofern im Schreiben nichts anderes vermerkt ist˛ gilt der !ustritt
zum Eingangsdatum des Schreibens‹ Rżckwirkende !ustritte sind nicht mţglich‹ Eine Be‚
endigung der Mitgliedschaft bedeutet das sofortige Erlţschen sčmtlicher &unktionen und
Rechte‹ Es besteht kein !nspruch auf die Erstattung bereits gezahlter Beitrčge‹

!bschNitt #ȷ ’liederuNg
§ 8 Gebietsverbände

˘1¯ $ie Partei der Humanisten gliedert sich in Landesverbčnde und weitere ’ebietsver‚
bčnde˛ die Unterverbčnde der Landesverbčnde sind und +reis‚˛ Orts‚ oder Bezirks‚
verbčnde sein kţnnen‹ $ie ’ebietsaufteilung der Unterverbčnde soll den kommuna‚
len ’liederungen entsprechen‹ Zusammenschlżsse benachbarter +reis‚und Ortsver‚
bčnde sind mţglich‹Nčheres regeln die Satzungen der Landesverbčnde in Żberein‚
stimmung mit der Bundessatzung und den einschlčgigen ’esetzen‹

—
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˘2¯ ’rundsčtzlich wird die Mitgliedschaft in die ’ebietsverbčnde˛ nach der Meldean‚
schrift˛ eingeteilt‹Mitglieder˛ die ihrenWohnsitz auđerhalb der Bundesrepublik$eutsch‚
land oder in einem Land ohne Landesverband haben˛ gehţren direkt dem Bundes‚
verband an‹ EinWechsel in einen anderen ’ebietsverband kann auf begrżndeten !n‚
trag an die Mitgliederverwaltung erfolgen˛ sofern der Vorstand des neuen ’ebietsver‚
bands dem Wechsel zustimmt‹ Ein Wechsel in den ’ebietsverband˛ dem die eigene
Meldeadresse zugeordnet ist˛ benţtigt keine Begrżndung und keine Zustimmung des
entsprechenden Vorstandes‹ Eine Mitgliedschaft in mehreren ’ebietsverbčnden glei‚
cher Ebene ist nicht zulčssig‹Mitgliedschaften in Untergliederungen sind nur zulčssig
bei gleichzeitiger Mitgliedschaft in dem zugehţrigen darżber liegenden ’ebietsver‚
band‹ In fremden’ebietsverbčnden darf kein Vorstandsamt bekleidet und kein aktives
oder passives Wahlrecht ausgeżbt werden‹ !usgenommen davon sind !ufstellungs‚
versammlungen fżr Wahlen˛ sofern ein ’esetz das passive und›oder aktive Wahlrecht
mit dem Ort des Hauptwohnsitzes verbindet‹

˘«¯ !uđer dem Bundesverband und den Landesverbčnden kann kein ’ebietsverband sich
wirtschaftlich betčtigen‹

˘»¯ $er Bundesvorstand wird ermčchtigt˛ Richtlinien in den Sachbereichen &inanzbuch‚
haltung˛ $atenschutz˛ Urheberrecht˛ Mitgliederverwaltung˛ #orporate Identity˛ In‚
frastruktur sowie Informationstechnik zu erlassen‹

§ 9 Landesverbände

˘1¯ $er rčumliche ’eltungsbereich von Landesverbčndenmuss sich mit der entsprechen‚
den politischen ’liederung der Bundeslčnder decken˛ ist aber nicht auf einzelne Bun‚
deslčnder beschrčnkt‹ Ein Landesverband kann auch das ’ebiet mehrerer benachbar‚
ter Bundeslčnder abdecken˛ sofern einschlčgige ’esetze dies zulassen‹ Innerhalb eines
Bundeslandes darf nur ein Landesverband eingerichtet werden‹

˘2¯ $ie Landesverbčnde sind verpflichtet˛ alles zu tun˛ um die Einheit der Partei zu si‚
chern˛ sowie alles zu unterlassen˛ was sich gegen die ’rundsčtze˛ die Ordnung oder
das !nsehen der Partei richtet‹ Sie haben auch ihre Organe zu einer gleichen Verhal‚
tensweise anzuhalten‹

˘«¯ Mitglieder des Bundesprčsidiums oder beauftragte Mitglieder des Bundesvorstands
haben das Recht˛ $aten und Unterlagen des Landesverbands einzusehen und Tčtig‚
keitsberichte anzufordern˛ die˛ in der Regel innerhalb von zwei Wochen˛ vom Lan‚
desvorstand bereitzustellen sind‹ Sie haben jederzeit das Recht auf Landesparteitagen
und Sitzungen des Landesvorstands zu sprechen und !ntrčge zu stellen‹

˘»¯ Ein Landesverband kann gegrżndet werden˛wennmindestens fżnf Vorstandsmitglie‚
der˛ darunter ein Vorsitzender und ein Schatzmeister˛ gewčhlt werden‹ Ebenso sind
mindestens drei Schiedsrichter zu wčhlen‹ !n der ’rżndungsversammlung mżssen
mindestens zehn ’rżndungsmitglieder teilnehmen‹ Zusčtzlich ist die beratende Be‚
teiligung von mindestens einem beauftragten Mitglied des Bundesvorstands erforder‚
lich‹

˘5¯ Satzungen˛Ordnungen und teilweise Programme kţnnen vom Bundesverband oder
anderen ’ebietsverbčnden żbernommen und angepasst werden‹ Ein Landesverband
muss vom Bundesvorstand mit einer Zweidrittel‚Mehrheit aller stimmberechtigten
Vorstandsmitglieder anerkannt werden‹

§ 10 Ordnungsmaßnahmen gegen Gebietsverbände
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˘1¯ ’egen’liederungen unterhalb der Bundesebene kţnnenOrdnungsmađnahmen ver‚
hčngt werden‹ !lle innerparteilich verhangenen Ordnungsmađnahmen gelten ge‚
samtheitlich in der Partei‹

˘2¯ Vorstčnde kţnnen gegenżber den ihnen untergeordneten Vorstčnden eine Verwar‚
nung aussprechen‹ Vor der Erteilung einer Verwarnung ist dem betroffenen Vorstand
eine !nhţrung zu gewčhren‹

˘«¯ !lle !ntrčge fżr Ordnungsmađnahmen gegen einOrgan eines ’ebietsverbandes sind
beim zustčndigen Schiedsgericht zu stellen‹ $ie ’ebietsverbčnde kţnnen weitere
Ordnungsmađnahmen gegenżber ihnen untergeordneten ’ebietsverbčnde in ihre
Satzungen definieren‹

˘»¯ $ie !uflţsung oder der !usschluss von ’ebietsverbčnden oder ihrer Organe ist nur
wegen schwerwiegender Verstţđe gegen die Satzungen˛Ordnungen oder gegen das
Leitbild der Partei der Humanisten zulčssig‹

˘5¯ Nčheres regelt die Schiedsgerichtsordnung‹

!bschNitt $ȷ OrgaNe
§ 11 Aufbau

˘1¯ Organe im Sinne des Parteiengesetzes sindȷ Bundesparteitag˛ Bundesvorstand˛ Bun‚
desprčsidium und Bundesschiedsgericht‹

˘2¯ $ieOrgane der ’ebietsverbčndewerden durch ihre Satzungen˛ inŻbereinstimmung
mit den Satzungen żbergeordneter ’liederungen˛ festgelegt‹

§ 12 Bundesparteitag – Allgemeines, Einladung, Turnus

˘1¯ $er Bundesparteitag ist das oberste Organ der Partei der Humanisten ˘§ ı !bs‹ 1
Part’¯‹

˘2¯ $er Bundesparteitag findet alsMitgliederversammlung oder$elegiertenparteitag ˘Ver‚
treterversammlung¯ statt ˘&orm¯‹ $er Bundesparteitag kann in prčsenter˛ hybrider
oder virtueller !rt durchgefżhrt werden‹ Żber die &orm und !rt der Versammlung
entscheidet grundsčtzlich der Bundesvorstand˛ sofern der Bundesparteitag nichts an‚
deres beschlossen oder ein erfolgreiches Verlangen zur Einberufung nichts anderes
bestimmt hat‹

˘«¯ $er Bundesparteitag wird vom Bundesvorstand einberufen˛ welcher żber Ort und
Termin entscheidet‹ Er lčdt alle Mitglieder auf geeignetem Wege unter Mitteilung
der vorlčufigen Tagesordnung und des Tagungsortes spčtestens achtWochen vor dem
Termin ein‹ $ie Einladungmuss alle notwendigen Informationen zur !ntragsstellung
und Einsichtnahme in eingereichte !ntrčge enthalten‹

˘»¯ Ein ordentlicher Bundesparteitag ist der in regelmčđigen !bstčnden wiederkehrende
Bundesparteitag ohne thematische Beschrčnkung˛ welcher der turnusmčđigen Neu‚
wahl der Organe und anderer Einrichtungen dient‹ Er tritt in jedem +alenderjahr
einmal zusammen‹

˘5¯ Ein auđerordentlicher Bundesparteitag wird bei Bedarf auđerhalb dieses Regeltur‚
nus einberufen‹ Er kann als Themenparteitag stattfinden˛ bei denen nur bestimmte
Sachthemen behandelt oder nur !ntrčge einer bestimmten !rt zugelassen werden‹


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˘5a¯ In besonders dringlichen &čllen˛ kann die Ladungsfrist fżr einen auđerordentlichen
Bundesparteitag auf bis zu vier Wochen gekżrzt werden ˘$ringlichkeitsparteitag¯‹
$ie besondere $ringlichkeit ist in der Einladung zu begrżnden‹

˘—¯ Ein auđerordentlicher Bundesparteitag ist vom Bundesvorstand unverzżglich einzu‚
berufen

1‹ durch Verlangen von « ˝ der stimmberechtigten Parteimitglieder˛
2‹ durch gemeinsames Verlangen vonmindestens einemViertel der Landesvorstčn‚
de˛wobei in jedem beteiligten Landesvorstand ein entsprechender Beschluss mit
Mehrheit seiner Mitglieder gefasst worden sein muss‹

$as Verlangen muss eine Begrżndung und vorlčufige Tagesordnung enthalten‹ $as
Verlangen enthčlt ebenfalls die !ngabe˛ ob der Bundesparteitag in Prčsenz˛ hybrid
oder virtuell stattfindet‹ $ie Einladung muss innerhalb von vier Wochen nach Be‚
schlussfassung bzw‹ Erreichen des Quorums erfolgen‹

˘7¯ Wenn durch ’esetz oder aufgrund eines ’esetzes der ordentliche Bundesparteitag
nicht als Prčsenzveranstaltung stattfinden kann˛ so ist dieser als virtuelle Versamm‚
lung einzuberufen‹ Ist die $urchfżhrung der virtuellen Versammlung des ordentli‚
chen Bundesparteitages ebenfalls nicht mţglich˛ so erhţht sich die maXimale Zeit‚
spanne zwischen zwei ordentlichen Bundesparteitagen auf bis zu 2» Monate‹

§ 12a Bundesparteitag – Aufgaben, Zuständigkeiten und Kompetenzen

˘1¯ !ufgabe des Bundesparteitages ist die Beratung und Beschlussfassung żber grund‚
sčtzliche politische und organisatorische &ragen der Partei‹

˘2¯ $ie Beschlżsse des Bundesparteitages binden

1‹ alle Mitglieder der Partei der Humanisten˛
2‹ die Organe und sonstigen Einrichtungen des Bundesverbandes˛ und
«‹ die ’ebietsverbčnde und deren Organe˛ jedoch nur insoweit dies ausdrżcklich
in der Bundessatzung vorgesehen ist‹

$er Bundesparteitag ist dem Bundesvorstand gegenżber weisungsbefugt‹
˘«¯ $er Bundesparteitag ist in allen !ngelegenheiten zustčndig˛ die nicht durch ’esetz
oder die Bundessatzung ausdrżcklich einem anderen Organ zugewiesen sind‹ $er
Bundesparteitag erfżllt insbesondere folgende !ufgabenȷ

1‹ Beschlżsse żber die im Parteiengesetz unabdingbaren Zustčndigkeiten des Bun‚
desparteitages ˘§ ı !bs‹ « Part’¯ȷ
a¯ Parteiprogramm˛
b¯ Bundessatzung sowie &inanzordnung und Schiedsgerichtsordnung˛
c¯ !uflţsung und Verschmelzung mit einer anderen Partei‹

2‹ Wahlen˛ die nach dem Parteiengesetz oder der Bundessatzung dem Bundespar‚
teitag zugewiesen sind˛ insbesondereȷ
a¯ Bundesvorstand˛
b¯ Bundesschiedsgericht und
c¯ Rechnungsprżfer‹

«‹ Erţrterung des Rechenschaftsberichtes der Partei˛welcher seit dem letzten Bun‚
desparteitag von demBundestagsprčsidenten verţffentlicht worden ist ˘§ 2« !bs‹
2 Satz — Part’¯˛

ı
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»‹ Entlastung des Bundesvorstandes˛
5‹ Beschluss żber das Leitbild˛
—‹ Beschluss żber Beiordnungen‹

˘»¯ $ie Neuwahl des Bundesvorstandes˛ Bundesschiedsgerichtes und der Rechnungsprż‚
fer finden grundsčtzlich an den ordentlichen Bundesparteitagen statt‹ &żr unbesetzte
Čmter sind vom Bundesparteitag Nachwahlen durchzufżhren‹ Eine Nachwahl ver‚
lčngert nicht die !mtszeit‹

˘5¯ $er Bundesparteitag nimmt vor der Neuwahl des Bundesvorstandes den Tčtigkeits‚
bericht inklusive finanziellen Teil ˘&inanzbericht¯ des Bundesvorstandes entgegen‹
$er &inanzbericht wird von den Rechnungsprżfern żberprżft˛ welche den Prżfbe‚
richt dem Bundesparteitag vorlegen‹ Nach Entgegennahme des Tčtigkeitsbericht in‚
klusive &inanzbericht und des Prżfberichtes˛ beschlieđt der Bundesparteitag żber die
Entlastung des Bundesvorstandes‹ *edes Mitglied des Bundesvorstandes trčgt zum Tč‚
tigkeitsbericht schriftlich bei‹ $er Bundesvorsitzende trčgt den politischen Teil˛ der
’eneralsekretčr den organisatorischen Teil und der Schatzmeister den finanziellen
Teil mżndlich vor‹ !uf Verlangen des Bundesparteitages hat jedes weitere Mitglied
des Bundesvorstandes mżndlich Rechenschaft abzulegen‹ $er schriftliche Tčtigkeits‚
bericht ist spčtestens zwei Wochen vor dem Bundesparteitag an geeigneter Stelle zu
verţffentlichen‹

˘—¯ $er Bundesparteitag kann auf schriftlichen und begrżndeten !ntrag von mindestens
20Mitgliedern einzelneMitglieder des Bundesvorstands durch geheime !bstimmung
aus dem !mt entlassen‹ Eine !ussprache zu dem !ntrag ist vor der !bstimmung
durchzufżhren‹ Nachwahlen fżr entlassene Mitglieder des Bundesvorstandes finden
auf demselben Bundesparteitag statt‹ Zeitliche Einschrčnkungen fżr die Zulčssigkeit
des !ntrages werden durch die ’eschčftsordnung geregelt‹

§ 12b Bundesparteitag – Anträge, Antragsfrist, Antragsrecht und Antragskommission

˘1¯ $er Bundesvorstand beruft mit Einladung zum Bundesparteitag eine vorlčufige !n‚
tragskommission mit mindestens drei Parteimitgliedern ein und gibt diese der Partei
bekannt‹ $ie Mitglieder der vorlčufigen !ntragskommission sind an Weisungen des
Bundesvorstandes nicht gebunden‹ $ie Mehrheit der Mitglieder der vorlčufigen !n‚
tragskommission dżrfen nicht dem Bundesvorstand angehţren‹ $ie vorlčufige !n‚
tragskommission prżft eingereichte !ntrčge auf die formalen !nforderungen˛ erar‚
beitet eine Reihenfolge und Zuordnung der !ntrčge zu den Tagesordnungspunkten
und stellt +onkurrenzen von !ntrčgen fest‹ $er Bundesparteitag wčhlt eine !ntrags‚
kommission bestehend aus drei Parteimitgliedern˛ welche die !ufgaben der vorlčufi‚
gen !ntragskommission żbernimmt‹

˘2¯ !ntragsberechtigte haben zum Einreichen von !ntrčgen bei der !ntragskommission
grundsčtzlich eine &rist von vier Wochen bis zum Bundesparteitag‹ !ntrčge˛ welche
sich auf einen bereits eingereichten !ntrag beziehen und diesen abčndern ˘Čnde‚
rungsantrčge¯˛ sind mit einer &rist von einer Woche bis zum Bundesparteitag bei der
!ntragskommission einzureichen‹ !ntrčge von besonderer $ringlichkeit ˘$ringlich‚
keitsantrčge¯ sind von dieser &rist nicht betroffen‹ $ie$ringlichkeit ist in der Begrżn‚
dung glaubhaft zu machen‹ Żber die Zulassung der $ringlichkeitsantrčge beschlieđt
der Bundesparteitag zu Beginn nach der +onstituierung‹ $ie !ntragskommission
gibt hierfżr eine Empfehlung ab‹ !ntrčge zur Čnderung der Bundessatzung kţnnen
keine $ringlichkeitsantrčge sein‹
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˘«¯ $ie &rist zur Einreichung von !ntrčgen verkżrzt sich im &all eines $ringlichkeits‚
parteitages auf zwei Wochen vor dem Bundesparteitag‹

˘»¯ !ntrčge sind von der !ntragskommission innerhalb einer Woche nach Eingang zu
prżfen und zu verţffentlichen‹Čnderungsantrčge und$ringlichkeitsantrčge sind un‚
verzżglich nach erfolgter Prżfung˛ spčtestens jedoch drei Tage nach Einreichung˛
zu verţffentlichen‹ Werden $ringlichkeitsantrčge auf einem Bundesparteitag gestellt
oder sind zu Beginn des Bundesparteitages noch nicht geprżft und verţffentlicht˛
sind diese unverzżglich von der gewčhlten !ntragskommission zu prżfen und nach
Prżfung dem Bundesparteitag zur !bstimmung żber die Zulassung zu stellen‹

˘5¯ $er !ntrag muss folgende Informationen enthaltenȷ

1‹ !ntragssteller ˘Parteimitglieder inkl‹ Mitgliedsnummer oder Organ¯˛
2‹ !rt des !ntrages˛
«‹ Titel und eindeutiger !ntragsteXt˛
»‹ Begrżndung‹

$er !ntragsteXt soll inhaltlich eindeutig und prčzise formuliert sein und ausschlieđlich
die zu beschlieđenden Inhalte umfassen‹ $ie Begrżndung soll die angestrebten Ziele
und den Willen des !ntragsstellers wiedergeben‹

˘—¯ !ntrčge zur Behandlung auf dem Bundesparteitag kţnnen gestellt werden

1‹ von mindestens einem und maXimal sechs stimmberechtigten Parteimitgliedern˛
sofern der !ntrag von insgesamt mindestens drei stimmberechtigten Parteimit‚
gliedern unterstżtzt wird und

2‹ den Organen und sonstigen Einrichtungenȷ
a¯ Bundesvorstand˛
b¯ Lčnderrat˛
c¯ jeder Landesparteitag und Landesvorstand˛
d¯ jeder ’ebietsparteitag und ’ebietsvorstand der ersten Stufe unterhalb der
Landesverbčnde und

e¯ jede !rbeitsgemeinschaft nach § 2»‹

Sofern die Zulčssigkeit eines !ntrages eine Mindestanzahl an Unterstżtzern vorsieht˛
gelten die !ntragssteller bereits als Unterstżtzer‹ $ie erforderliche Mindestzahl an
Unterstżtzern muss bis zur !ntragsfrist fżr !ntrčge erreicht sein‹ &żr $ringlichkeits‚
antrčge gilt˛ dass die erforderliche Mindestzahl an Unterstżtzung bis zur Behandlung
des !ntrages auf dem Bundesparteitag erreicht sein muss‹

˘7¯ $ie !ntragsteller sollen ihre !ntrčge persţnlich vorstellen oder ein anderes Mitglied
mit der Vorstellung beauftragen‹ Ist die persţnliche Vorstellung nicht mţglich und
eine Beauftragung eines anderen Mitglieds nicht erfolgt˛ so stellt ein Mitglied der
Versammlungsleitung oder ein von ihr beauftragtes Mitglied den !ntrag vor‹ !n‚
tragssteller kţnnen jederzeit ihre !ntrčge zurżckziehen‹

˘¯ $er Bundesvorstand hat das Recht einen von sich eingereichten programmatischen
!ntrag bis zum Ende der !ntragsfrist als Leitantrag zu deklarieren‹ $ieser wird in
der Tagesordnung priorisiert und vor allen anderen !ntrčgen behandelt‹

˘ı¯ Bei Themenparteitagen dżrfen !ntrčge nur zu den in der Einladung festgelegten
Sachthemen oder zur ausdrżcklich bestimmten !rt von !ntrčgen eingereicht wer‚
den‹ $ringlichkeitsantrčge kţnnen hiervon abweichend ohne Beschrčnkung gestellt
werden‹

11



1‹ BUN$ESS!TZUN’ ˘BS¯

˘10¯ Nčheres zum !ntragswesen des Bundesparteitags sowie !ufgaben und Verfahren der
!ntragskommission regelt eine Beiordnung‹

§ 12c Bundesparteitag – Innere Organisation, Konstituierung, Teilnahme, Rede- und Stimm-
recht

˘1¯ $er Bundesparteitag gibt sich eine ’eschčftsordnung und eine Wahlordnung‹ Bis
zu einem solchen Beschluss˛ gilt die ’eschčftsordnung des letzten Bundesparteitages‹
’leiches gilt sinngemčđ fżr hybrid oder virtuell stattfindende Bundesparteitage‹

˘2¯ $ie Versammlungsleitung leitet die Versammlung und fżhrt die !bstimmungen und
Wahlen durch‹ $ie Versammlungsleitung besteht aus dem Versammlungsleiter und
weiterenMitgliedern und wird aus der Mitte des Bundesparteitages gewčhlt‹ $as Nč‚
here regelt die ’eschčftsordnung‹

˘«¯ $er Bundesparteitag wird von einem Mitglied des Bundesvorstandes erţffnet˛ wel‚
cher nur dieWahl des Versammlungsleiters durchfżhrt‹ $er Versammlungsleiter żber‚
nimmt nach seiner Wahl die Sitzungsleitung‹ $anach sind !ntrčge żber die ’e‚
schčftsordnung undWahlordnung zulčssig und vomVersammlungsleiter zur !bstim‚
mung zu stellen‹ $arauf hin fżhrt der Versammlungsleiter die restlichen Wahlen zur
Versammlungsleitung durch‹ $anach beschlieđt der Bundesparteitag żber seine Ta‚
gesordnung‹

˘»¯ $er Bundesparteitag beschlieđt grundsčtzlich mit der einfachen Mehrheit der abge‚
gebenen gżltigen Stimmen‹ Stimmenthaltungen werden fżr das Quorum nicht be‚
achtet‹

˘5¯ Tritt der Bundesparteitag als Mitgliederversammlung auf˛ ist dieser unabhčngig von
der !nzahl der teilnehmenden stimmberechtigten Parteimitglieder beschlussfčhig‹

˘—¯ $er Bundesparteitag tagt ţffentlich‹ !uf Beschluss des Bundesparteitages kann die
Ţffentlichkeit ausgeschlossen werden‹ Tritt der Bundesparteitag als Mitgliederver‚
sammlung auf˛ hat jedes Parteimitglied das Teilnahme‚ und Rederecht‹

˘7¯ Tritt der Bundesparteitag alsMitgliederversammlung auf˛ ist jedes Parteimitglied stimm‚
berechtigt˛ soweit das Stimmrecht nicht aufgrund der Bundessatzung entzogen wur‚
de‹ $as aktive Wahlrecht ist mit dem Stimmrecht verknżpft‹ $as Stimm‚ und Wahl‚
recht kann von jedem Parteimitglied nur einmal und persţnlich wahrgenommen
werden‹ $ie !usżbung des Stimm‚ und Wahlrechtes durch ein Vertreter anstelle des
Stimmberechtigten ist unzulčssig‹

˘¯ $er Bundesvorstand und das Bundesschiedsgericht werden in gleicher˛ freier und
geheimer Wahl gewčhlt‹ $ie restlichenWahlen erfolgen in gleicher und freier Weise
und kţnnen offen erfolgen‹ $ie Versammlung ist auf Widerspruch zur offenen Wahl
zu befragen; bei Widerspruch ist geheim zu wčhlen ˘§ 15 !bs‹ 2 Satz 2 Part’¯‹

˘ı¯ $ie !bstimmung żber den !ntrag zur Entlassung eines einzelnen Mitglieder des
Bundesvorstandes ist geheim durchzufżhren‹ $ie restlichen !bstimmungen sind of‚
fen durchzufżhren˛ sofern die Bundessatzung oder ’eschčftsordnung nichts !bwei‚
chendes regelt‹

˘10¯ $ie Versammlungsleitung żbt wčhrend des Bundesparteitages das Hausrecht aus‹ $ie
Versammlungsleitung des Bundesparteitages ist verpflichtet˛ die Ordnung wčhrend
der Versammlung sicherzustellen‹ Im &alle von Stţrungen ist die Versammlungslei‚
tung befugt˛ unter Beachtung des Verhčltnismčđigkeitsgrundsatzes angemesseneMađ‚
nahmen zurWiederherstellung derOrdnung zu treffen‹Nčheres regelt die ’eschčfts‚
ordnung‹
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˘11¯ !bstimmungen undWahlen kţnnen ganz oder teilweise imWege der elektronischen
+ommunikation durchgefżhrt werden‹ Żber deren Einsatz entscheidet der Bundes‚
vorstand˛ sofern der Bundesparteitag nichts !bweichendes beschlossen oder in sei‚
ner ’eschčftsordnung geregelt hat‹ $abei sind die ordnungsgemčđe &eststellung der
Stimmberechtigung sowie der Schutz personenbezogener $aten nach dem Stand der
Technik sicherzustellen‹ ’eheime !bstimmungen undWahlen mittels elektronischer
+ommunikation sind nur zulčssig˛ wenn das eingesetzte +ommunikationsmittel die
’eheimhaltung der Stimmabgabe gewčhrleistet‹

˘12¯ $er Bundesparteitag und seine Beschlżsse undWahlergebnisse werden durch die Ver‚
sammlungsleitung oder von ihm beauftragte Mitglieder protokolliert‹ $as Protokoll
ist vomVersammlungsleiter undmindestens zwei weiterenMitgliedern der Versamm‚
lungsleitung zu unterzeichnen‹ Nčheres regelt die ’eschčftsordnung‹

§ 12d Delegiertenparteitage

˘1¯ $ie Vorschriften dieses Paragraphen gelten abweichend den vorangestellten Rege‚
lungen fżr Bundesparteitage als $elegiertenparteitage ˘Vertreterversammlungen¯‹

˘2¯ $er Bundesparteitag setzt sich aus mindestens 100 und hţchstens —00 $elegierten
zusammen‹ $ie genaue !nzahl der $elegierten berechnet sich als 2,5 ·


M ˘2˛5 Mal

Quadratwurzel der Mitgliederanzahl¯˛ wobei M die !nzahl der Mitglieder der Partei
der Humanisten zum Zeitpunkt der Einladung ist; das Ergebnis wird auf die nčchste
ganze Zahl aufgerundet‹

˘«¯ $ie Verteilung der $elegierten auf die einzelnen Landesverbčnde erfolgt nach dem
Verfahren von Sainte‚Laguł›Schepers ˘$ivisorverfahren mit Standardrundung¯ auf
’rundlage der Mitgliederzahl der Landesverbčnde‹ *edem Landesverband steht dabei
mindestens ein !nteil von 2˛5 ˝ der ursprżnglich berechneten ’esamtzahl der $e‚
legierten zu; der Mindestanteil wird auf die nčchste ganze Zahl aufgerundet‹ Sollte
ein Landesverband nach dem Verfahren von Sainte‚Laguł›Schepers weniger als die‚
sen Mindestanteil erhalten˛wird ihm die $ifferenz zugewiesen; die ’esamtanzahl der
$elegierten erhţht sich dadurch um die $ifferenz‹

˘»¯ $ie Landesverbčnde wčhlen ihre $elegierten aus der Mitte ihres Landesverbandes
auf Landesparteitagen in einer eindeutigen Reihenfolge‹ Es sind mindestens so viele
$elegierte zu wčhlen˛ wie dem jeweiligen Landesverband zustehen‹ $arżber hinaus
sollen weitere $elegierte gewčhlt werden˛ die im Verhinderungsfall nachrżcken kţn‚
nen‹ $ie Landesvorstčnde żbermitteln dem Bundesvorstand die Liste der gewčhlten
$elegierten ihres Landesverbands‹ $er Bundesvorstand ermittelt vierteljčhrlich die
Zahl der den Landesverbčnden zustehenden $elegierten˛ żbermittelt diese Informa‚
tion den Landesvorstčnden und verţffentlicht diese‹

˘5¯ $ie !mtszeit der $elegierten betrčgt maXimal zwei *ahre‹ $ie Satzungen der Lan‚
desverbčnde kţnnen bestimmen˛ dass die Liste der $elegierten teilweise oder ganz
durch ihre untergeordneten ’ebietsverbčnde gewčhlt werden‹ Nčheres regeln die
Satzungen der Landesverbčnde‹

˘—¯ Zur Einladung ermittelt der Bundesvorstand die stimmberechtigten $elegierten der
Landesverbčnde und informiert darżber die jeweiligen Landesvorstčnde sowie die be‚
troffenen $elegierten‹ !ls stimmberechtigter $elegierter gilt jener˛ dem im Rahmen
der zuvor ermittelten˛ verfżgbaren Sitze seines Landesverbandes ein Sitz gemčđ sei‚
ner Platzierung auf der $elegiertenliste zugewiesen wird‹ $ie benachrichtigten $e‚
legierten mżssen sich innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Einladung beim
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Bundesvorstand zurżckmelden und ihre Teilnahme bestčtigen‹ Wird die Teilnahme
eines $elegierten abgesagt˛ rżcken die weiteren $elegierten des betreffenden Lan‚
desverbandes gemčđ ihrer Rangfolge nach; der Bundesvorstand stellt dies fest und
informiert die betroffenen $elegierten sowie den Landesvorstand‹ Stehen nicht aus‚
reichend Nachrżcker zur Verfżgung˛ bleiben die betreffenden Sitze unbesetzt und die
damit verbundenen Stimmen verfallen‹ $er Bundesvorstand verţffentlicht die Liste
der festgestellten stimmberechtigten $elegierten parteiweit‹

˘7¯ $elegierte fżr den Bundesparteitag sind nicht anWeisungen˛!uftrčge oder Beschlżs‚
se von anderen Organen gebunden und nur ihrem ’ewissen unterworfen ˘§ 15 !bs‹
« Satz « Part’¯‹

˘¯ $er $elegiertenparteitag ist ţffentlich‹ !uf Beschluss kann die Ţffentlichkeit aus‚
geschlossen werden‹ *edes Mitglied der Partei hat das Recht dem Bundesparteitag
beizuwohnen‹ Rederecht haben nur die stimmberechtigten $elegierten‹ $en Mit‚
glieder des Bundesvorstandes˛ den Mitgliedern des Bundesschiedsgerichtes und den
Rechnungsprżfern ist Rederecht zu erteilen˛ soweit dies fżr die Erfżllung von sat‚
zungsmčđigen Pflichten notwendig ist‹ Prčsentierende Personen von !ntrčgen ist fżr
die Behandlung ihres !ntrages Rederecht zu erteilen‹ Nčheres regelt die ’eschčfts‚
ordnung‹

˘ı¯ !ntrčge zur Behandlung auf den $elegiertenparteitag kţnnen gestellt werden

1‹ von mindestens einem stimmberechtigten $elegierten˛ sofern der !ntrag von
insgesamt mindestens drei stimmberechtigten $elegierten unterstżtzt wird und

2‹ von mindestens einem Parteimitglied˛ sofern der !ntrag von insgesamt mindes‚
tens 1 ˝ der Parteimitglieder˛ jedoch maXimal 50 Parteimitglieder˛ unterstżtzt
wird˛ wobei fżr die Berechnung die zur Einladung des Parteitages zugrunde
gelegte ’esamtzahl der Parteimitglieder heranzuziehen ist und

«‹ den Organen und sonstigen Einrichtungenȷ

a¯ vom Bundesvorstand˛
b¯ Lčnderrat˛
c¯ jedem Landesparteitag und Landesvorstand˛
d¯ jedem ’ebietsparteitag und ’ebietsvorstand der ersten Stufe unterhalb der
Landesverbčnde und

e¯ jede !rbeitsgemeinschaft nach § 2»‹

Sofern die Zulčssigkeit eines !ntrages eine Mindestanzahl an Unterstżtzern vorsieht˛
gelten die !ntragssteller bereits als Unterstżtzer‹ $ie erforderliche Mindestzahl an
Unterstżtzern muss bis zur !ntragsfrist fżr Sachantrčge und Tagesordnungsantrčge
erreicht sein‹ &żr $ringlichkeitsantrčge gilt˛ dass die erforderliche Mindestzahl an
Unterstżtzung bis zur Behandlung des !ntrages auf dem Bundesparteitag erreicht
sein muss‹

˘10¯ $er $elegiertenparteitag ist beschlussfčhig˛ wenn mindestens die Hčlfte der stimm‚
berechtigten $elegierten anwesend sind‹ $ie Beschlussunfčhigkeit bedarf der &est‚
stellung durch die Versammlungsleitung‹ $ie &eststellung hat auf Rżge aus der Mitte
des $elegiertenparteitages zu erfolgen‹ Verfahren der Rżge und Mindestanzahl an
rżgenden stimmberechtigten $elegierten regelt die ’eschčftsordnung‹

˘11¯ Zu Beschlżssen des $elegiertenparteitages ist die absolute Mehrheit der stimmbe‚
rechtigten $elegierten notwendig˛ sofern die Bundessatzung nichts !bweichendes
bestimmt‹
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§ 13 Bundesvorstand

˘1¯ $er Bundesvorstand besteht aus mindestens » und bis zu 1« Mitgliedern˛ und zwar

1¯ einem Bundesvorsitzenden˛
2¯ mindestens einem und bis zu vier stellvertretenden Bundesvorsitzenden˛
«¯ einem ’eneralsekretčr˛
»¯ einem Schatzmeister und
5¯ weiteren Vorstandsmitgliedern‹

˘2¯ $er Bundesvorstand fżhrt den Bundesverband der Partei der Humanisten nach ’e‚
setz und Satzung sowie nach den Beschlżssen der ihm żbergeordneten Organe‹ $ie
Mitglieder des Bundesvorstands sind jeweils verantwortlich fżr die !us‚ undŻberar‚
beitung der Richtlinien in den Bereichen˛ die sie leiten‹ $ie Richtlinien werden vom
Bundesvorstand gemeinsam gemčđ der ’eschčftsordnung beschlossen‹ $er Bundes‚
vorstand kann jederzeit die Parteigliederungen und Organisationseinheiten kontrol‚
lieren˛ von ihnen !uskżnfte anfordern und !brechnungen verlangen und an ihren
Zusammenkżnften beratend teilnehmen‹

˘«¯ $er Bundesvorstand ist dem Bundesparteitag rechenschaftspflichtig‹ $er Schatzmeis‚
ter legt einen durch die Rechnungsprżfer geprżften &inanzbericht gemčđ §9 Abs. 5
PartG vor. Der Bundesvorsitzende legt einen politischen, der Generalsekretär einen orga-
nisatorischen Tätigkeitsbericht vor. Die weiteren Vorstandsmitglieder legen auf Anfrage
dem Bundesvorsitzenden jeweils einen Tätigkeitsbericht ihres eigenen Tätigkeitsberei-
ches vor. Tritt ein Vorstandsmitglied zurück, so muss es dem Bundesvorsitzenden umge-
hend einen Tätigkeitsbericht vorlegen. Weiteres regelt die Geschäftsordnung.

(4) Der Bundesvorstand wird mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr vollständig neu ge-
wählt. Dabei zählt das Datum des ersten Tages des einberufenen Bundesparteitages. Die
Frist verlängert sich entsprechend der in §12 (1) beschriebenen Ausnahmen.

§ 13a Stellvertreterregelung des Bundesvorstands

˘1¯ Ist der Bundesvorsitzende an der !usżbung seines !mtes verhindert˛ żbernimmt einer
der stellvertretenden Bundesvorsitzenden vollstčndig die !ufgaben und +ompeten‚
zen des Bundesvorsitzenden stellvertretend fżr diesen Zeitraum ˘Vollvertretung¯‹ $ie
Reihenfolge˛mit der die stellvertretenden Bundesvorsitzenden mit der Vollvertretung
betraut werden˛ sind vomBundesparteitag festzulegen‹Nachgewčhlte stellvertretende
Bundesvorsitzende kţnnen dabei jedoch in der Reihenfolge nicht vor stellvertretende
Bundesvorsitzende platziert werden˛ die auf vorherigen Bundesparteitagen gewčhlt
wurden

˘2¯ Zusčtzlich kann der Bundesvorsitzende die stellvertretenden Bundesvorsitzenden mit
der Wahrnehmung einzelner !ufgaben des Bundesvorsitzenden betrauen und mit
den notwendigen +ompetenzen ausstatten ˘Teilvertretung¯‹

˘«¯ $er Bundesvorstand ernennt Stellvertreter fżr den ’eneralsekretčr und Schatzmeis‚
ter‹ $ie Regelungen der Voll‚ und Teilvertretung nach !bs‹ 1 und 2 gelten sinnge‚
mčđ‹

§ 14 Bundespräsidium

˘1¯ $er Bundesvorsitzende˛ der ’eneralsekretčr und der Schatzmeister bilden das Bun‚
desprčsidium˛ das das geschčftsfżhrende Organ der Partei der Humanisten ist‹
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˘2¯ $as Bundesprčsidium fżhrt den Bundesvorstand und die ’eschčfte der Partei der Hu‚
manisten‹ $abei folgt es den Beschlżssen der hţheren Organe und des Bundesvor‚
stands‹ *edes Mitglied des Bundesprčsidiums ist jeweils allein vertretungsberechtigt˛
kann Vertrčge abschlieđen˛ ’eschčfte tčtigen und Transaktionen durchfżhren‹

˘«¯ $as Bundesprčsidium trifft insbesondere kurzfristige und operative Entscheidungen
im Rahmen der żbergeordneten Beschlżsse‹ $adurch soll die Partei fleXibel˛ effizient
und agil handeln kţnnen‹ Hierfżr legt der Bundesvorstand in der eigenen ’eschčfts‚
ordnung ausreichende Rechte fżr das Bundesprčsidium fest‹ Bei wichtigen Entschei‚
dungen˛ die langfristigeWirkung entfalten˛ kann sich der Bundesvorstand einWider‚
spruchsrecht in der ’eschčftsordnung einrčumen‹ $ie Mitglieder des Bundesprčsidi‚
ums informieren den Bundesvorstand zeitnah żber alle relevanten Entscheidungen‹

˘»¯ $er Bundesvorsitzende ist die politische &żhrung der Partei und reprčsentiert den
Bundesvorstand nach innen und nach auđen‹ Er leitet die Entwicklung der politischen
Ziele˛ Strategie und +ommunikation‹

˘5¯ $er’eneralsekretčr ist die organisatorische &żhrung der Partei‹ Er leitet dieOrganisations‚
˛ Verwaltungs‚ und Infrastrukturentwicklung‹

˘—¯ $er Schatzmeister ist die finanzielle &żhrung der Partei‹ Er leitet die &inanzbuchhal‚
tung˛ die Beitrags‚ und Spendenverwaltung˛ die Bankgeschčfte des Bundesverbandes
und die Erstellung des Haushaltsplans und żberwachts eine Einhaltung‹

§ 15 Schiedsgerichtswesen
Zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten der Partei der Humanisten oder ei‚
nes ’ebietsverbands untereinander oder mit einzelnen Mitgliedern und Streitigkeiten żber
!uslegung und !nwendung der Satzung und des Leitbildes˛ ist ein Schiedsgerichtswesen
zu etablieren‹ Nčheres regelt die Schiedsgerichtsordnung‹

§ 16 (entfällt)

§ 17 Rechnungsprüfer

˘1¯ $er Bundesparteitag wčhlt zwei Rechnungsprżfer‹ $iese mżssen unbeschrčnkt ge‚
schčftsfčhig sein‹ $ie !mtszeit ist identisch mit der !mtszeit des Bundesvorstands‹
!bweichend davon kann der Bundesparteitag beschlieđen˛ die !mtszeit der Rec‚
nungsprżfer bis zum nčchsten Bundesparteitag zu verlčngern‹ Sie kţnnen sich eine
’eschčftsordnung geben‹ $er Bundesparteitag kann zwei Ersatz‚Rechnungsprżfer
wčhlen‹

˘2¯ Ihre !ufgaben sind die +ontrolle der &inanzbuchhaltung und des &inanzberichts des
Schatzmeisters‹ $ie Rechnungsprżfer haben das Recht im Rahmen ihres !uftrages
auf alle Unterlagen Einsicht zu nehmen und Zugriff auf alle $aten der Mitglieder‚
verwaltung und &inanzbuchhaltung zu erhalten‹ $abei prżfen sie die Einhaltung der
Bundessatzung˛ der Beschlżsse und aller einschlčgigen ’esetze‹

˘«¯ $ie Rechnungsprżfer prżfen den &inanzbericht des Schatzmeisters‹ Sie prżfen pro
Quartal die Buchfżhrung des Schatzmeisters und legen die Zwischenberichte und die
Endprżfung pro ’eschčftsjahr dem Prżfbericht bei‹ $er Prżfbericht ist dem Bunde‚
sparteitag vorzulegen und zu verţffentlichen‹ Sie beantragen bei ordnungsgemčđer
Buchfżhrung die Entlastung des Bundesvorstands‹ $er interne Prżfbericht wird dem
Bundesvorstand żbergeben‹
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!bschNitt %ȷ OrgaNisatioN
§ 18 Statut, Bundessatzung und Richtlinien

˘1¯ $as Statut der Partei der Humanisten umfasst die Bundessatzung˛ Beiordnungen des
Bundesparteitages˛ die Richtlinien und Verwaltungsvorschriften des Bundesvorstands˛
sowie alle ’eschčftsordnungen der Organe des Bundesverbandes‹

˘2¯ $ie Bundessatzung besteht aus der allgemeinen Satzung und allen Ordnungen mit
Satzungsrang˛ welche der Bundesparteitag der Bundessatzung zugeordnet hat‹ $ie
Bundessatzung hat Vorrang vor allen sonstigen Normen des Statutes˛ sowie der Sat‚
zungen und sonstigen Regelungen der ’ebietsverbčnde‹ $ie Bundessatzung bindet
unmittelbar alle ’liederungen˛ Organe und Mitglieder‹

˘«¯ $ie Bundessatzung kann nur durch einen Beschluss des Bundesparteitages gečndert
werden˛ der den Wortlaut der Bundessatzung ausdrżcklich čndert oder ergčnzt‹ Čn‚
derungen der Bundessatzung bedżrfen eines Beschlusses des Bundesparteitages mit
Zustimmung von zwei $ritteln der abgegebenen gżltigen Stimmen‹ Wird der Bun‚
desparteitag als $elegiertenparteitag abgehalten˛ gilt abweichend˛ dass Čnderungen
der Zustimmung von zwei $ritteln der stimmberechtigten $elegierten bedżrfen‹

˘»¯ Beiordnungen sind abstrakte˛ generelle und verbindliche Rechtsvorschriften des Bun‚
desparteitages‹ Sie werden durch Beschluss des Bundesparteitages verabschiedet˛ ge‚
čndert oder aufgehoben‹ Sie sind nicht Teil der Bundessatzung‹

˘5¯ $er Bundesvorstand kann Richtlinien beschlieđen˛welche fżr alle ’liederungen ver‚
bindlich sind‹ $er Bundesvorstand darf solche Richtlinien nur im Rahmen einer aus‚
drżcklichen Ermčchtigung durch die Bundessatzung erlassen‹ Vor Erlass einer sol‚
chen Richtlinie soll der Bundesvorstand den betroffenen ’ebietsverbčnden ’elegen‚
heit zur Stellungnahme zu geben ˘!nhţrung¯‹ Richtlinien des Bundesvorstandes die‚
nen der &estlegung eines Standards fżr Verwaltungs‚ und Organisationsfragen‹ Ein‚
griffe in die politische Willensbildung der ’ebietsverbčnde ist unzulčssig‹

˘—¯ Verwaltungsvorschrift des Bundesvorstandes binden nur die Mitglieder des Bundes‚
vorstandes und die dem Bundesvorstand unterstellten Einrichtungen‹

˘7¯ $ie ’ebietsverbčnde regeln ihre !ngelegenheiten in eigenen Satzungen˛ soweit diese
der Bundessatzung nicht widersprechen‹ Entgegenstehende Regelungen der ’ebiets‚
verbčnde sind nichtig‹

˘¯ $ie Bundessatzung und die Satzungen der ’ebietsverbčnde sind zu verţffentlichen‹
Čnderungen des Statutes sind in geeigneter Weise durch den Bundesvorstand par‚
teiţffentlich bekannt zu machen‹ *eder Beschluss zur Čnderung des Statutes soll den
Zeitpunkt des Inkrafttretens bestimmen‹ &ehlt eine solche Bestimmung˛ so tritt die
Čnderung mit Beschlussfassung in +raft‹

§ 18a Vorstände

˘1¯ $ie Regelungen dieses Paragraphen gelten fżr den Bundesvorstand und die Vorstčnde
aller ’ebietsverbčnde‹ $er Bundesvorstand und die Vorstčnde aller ’ebietsverbčnde
werden im &olgenden gemeinsam in verkżrzter &orm als Vorstčnde bezeichnet‹ !b‚
weichende Regelungen fżr den Bundesvorstand sind eXplizit als solche gekennzeich‚
net‹
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˘2¯ Vorstčnde bestehen mindestens aus einem Vorsitzenden˛ einem stellvertretenden Vor‚
sitzenden und einem Schatzmeister˛ die unmittelbar vom Parteitag gewčhlt werden‹
$ie Satzungen der Verbčnde kţnnen anstelle des stellvertretenden Vorsitzenden im
Vorstand˛ die Stellvertretung des Vorsitzenden einem anderen Vorstandsamt żber‚
tragen˛ sofern dieses unmittelbar vom Parteitag gewčhlt wird‹ Vorstčnde konstitu‚
ieren sich spčtestens drei Wochen˛nachdem sie gewčhlt worden sind‹ $abei geben sie
sich selbst eine ’eschčftsordnung‹ $iese darf den jeweils żbergeordneten Satzungen˛
Ordnungen und Richtlinien nicht widersprechen‹ $ie ’eschčftsordnung ist in der
parteiweiten $okumentationsplattform parteiţffentlich zu hinterlegen‹

˘«¯ !uf dem Parteitag einer vollstčndigen Neuwahl erfolgt vor denWahlen stets die Vor‚
stellung der Tčtigkeits‚ und &inanzberichte des amtierenden Vorstands sowie eine
!bstimmung żber die Entlastung desselben‹ $iese Berichte sind im parteiweiten $o‚
kumentationstool zu hinterlegen‹

˘«a¯ $er Parteitag kann eine ’esamtentlastung des Vorstandes oder Einzelentlastungen
fżr jedes Vorstandsmitglied beschlieđen‹ Betreffen Entlastungsbeschlżsse !mtshand‚
lungen˛ die ein Vorstandsmitglied einzeln oder gemeinschaftlich zu verantworten hat˛
ist dieses beim Beschluss żber die Entlastung nicht stimmberechtigt‹ Bei der ’esam‚
tentlastung ist kein Vorstandsmitglied stimmberechtigt‹

˘»¯ Wurde vom Vorstand nicht innerhalb der von der jeweiligen ’ebietssatzung vorge‚
schriebenen &rist ein entsprechender Parteitag zur vollstčndigen Neuwahl des Vor‚
stands einberufen˛ so kann der Vorstand der nčchst hţherenVerbandsebene eine schrift‚
liche Stellungnahme einfordern sowie den Vorstand verwarnen‹ $ie schriftliche Stel‚
lungnahme sowie Verwarnung werden im parteiweiten $okumentationstool hinter‚
legt‹

˘5¯ Vorstčnde bleiben bis zu einer vollstčndigen Neuwahl im !mt‹ Eine !usnahme stellt
die vorzeitige Handlungsunfčhigkeit dar‹

˘—¯ Erfolgt innerhalb von zwei +alenderjahren keine vollstčndigeNeuwahl des Vorstands˛
so kann beim zustčndigen Schiedsgericht der !ntrag auf &eststellung der Handlungs‚
unfčhig dieses Vorstands gestellt werden‹

˘7¯ Ein Vorstand gilt als nicht handlungsfčhig˛wenn er aus weniger als drei handlungsfč‚
higen Mitgliedern besteht oder sich selbst fżr nicht handlungsfčhig erklčrt‹ Ein Vor‚
stand gilt ebenfalls als nicht handlungsfčhig˛ wenn das !mt eines Prčsidiumspostens
nicht besetzt ist und nicht durch einen Stellvertreter besetzt werden kann‹ &żr den
&all˛ dass eine Verbandssatzung kein eXplizites Prčsidium des Vorstands vorsieht˛ bil‚
den der Verbandsvorsitzende und der Verbandsschatzmeister das Prčsidium des Vor‚
stands im Sinne dieses Paragraphen‹

˘¯ $ie Prčsidien der Vorstčnde rufen regelmčđig Sitzungen ihrer Vorstčnde ein und fżh‚
ren darżber Protokoll‹ $ie Vorstandssitzungen kţnnen auch digital stattfinden‹ $ie
Vorstandssitzungen werden in der Regel von einem Mitglied des Prčsidiums oder ei‚
nem Stellvertreter eines Prčsidiumsmitglieds geleitet‹ $ie Leitung durch ein regulč‚
res Vorstandsmitglied ist ebenfalls mţglich‹ $er zeitliche !bstand von sechs Wochen
zwischen Vorstandssitzungen sollte nicht żberschritten werden‹ &indet sechsWochen
lang keine beschlussfčhige Vorstandssitzung statt˛ so ist der Vorstand der nčchst hţ‚
heren Verbandsebene berechtigt˛ eine schriftliche Stellungnahme dafżr einzufordern˛
die innerhalb von zwei Wochen zu erfolgen hat‹ &indet zehn Wochen lang keine
beschlussfčhige Vorstandssitzung statt˛ so kann beim zustčndigen Schiedsgericht der
!ntrag auf &eststellung der Handlungsunfčhig dieses Vorstandes gestellt werden‹
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˘ı¯ Protokolle der Vorstandssitzungen werden vom jeweiligen Vorstand in der partei‚
weiten $okumentationsplattform verţffentlicht‹ $ie Verţffentlichung sollte bis vier
Wochen nach der Sitzung erfolgen‹ Vorstandsprotokolle enthalten mindestens die fol‚
genden Informationenȷ

– $atum der Sitzung
– Uhrzeit des Beginns und des Endes
– !nwesende Vorstčnde
– Protokollant˘en¯
– &eststellung Beschlussfčhigkeit
– Beschlżsse der Sitzung
– Umlaufbeschlżsse seit der letzten Sitzung

˘10¯ Parteitags‚ und !ufstellungsversammlungsprotokolle mżssen von Vorstčnden spčtes‚
tens einen Monat nach der Veranstaltung in der parteiweiten $okumentationsplatt‚
form verţffentlicht werden‹ &alls noch Unterschriften ausstehen˛so kann vorlčufig ein
nicht unterschriebener Entwurf ersatzweise verţffentlicht werden‹ Eine unterschrie‚
bene Version ist spčtestens nach drei Monaten zu verţffentlichen‹

˘11¯ !lle Vorstčnde unterschreiben eine vom $atenschutzteam erstellte $atenschutzver‚
pflichtung‹ Erst nachdem das $atenschutzteam diese erhalten hat˛ werden von der
Mitgliederverwaltung und dem IT‚Bereich Zugčnge freigeschaltet˛ die Einsicht in
Mitgliederdaten oder anderweitig datenschutzrechtlich relevante $aten gewčhren‹

˘12¯ §5 (2) und (3) gelten für Vorstände in besonderem Maße.

(13) Der Rücktritt aus einem Vorstand wird gegenüber den anderen Mitgliedern dieses Gre-
miums und dem Vorstand der nächst höheren Gebietsebene schriftlich mitgeteilt. Die
Veränderung ist von den anderen Mitgliedern des Vorstands im parteiweiten Dokumen-
tationstool innerhalb von drei Werktagen einzutragen. Im Fall des Rücktritts eines Lan-
desvorstands erfolgt zusätzlich die parteiweite Information auf der zentralen Kommuni-
kationsplattform innerhalb einer Woche durch den betroffenen Vorstand. Im Fall eines
Rücktritts eines Bundesvorstandes erfolgt die zusätzliche parteiweite Information spätes-
tens am zweiten darauffolgenden Werktag auf der zentralen Kommunikationsplattform.

(14) Wurde ein Vorstand für handlungsunfähig erklärt, so übernimmt der Vorstand der nächst-
höheren Ebene gemeinsam mit den verbliebenen amtierenden Vorständen des betroffe-
nen Verbands kommissarisch das Amt. Die kommissarischen Vorstände müssen innerhalb
von sechs Wochen nach Amtsübernahme zu einem Parteitag mit dem Ziel der Neuwahl
des Vorstands einladen. Dieser sollte innerhalb von drei Monaten nach kommissarischer
Amtsübernahme stattnden.
Für den Bundesvorstand gilt abweichend: Die fünf am längsten ohne Unterbrechung am-
tierenden Landesvorsitzenden übernehmen gemeinsam mit den noch verbliebenen Bun-
desvorständen kommissarisch das Amt. Lehnen einzelne Landesvorsitzende das kom-
missarische Amt ab, so geht es auf den jeweils nächst dienstältesten Landesvorsitzenden
über. Sind es weniger als drei noch verbliebene Bundesvorstände plus Landesvorsitzen-
de, die das Amt kommissarisch übernehmen wollen oder gibt es in Summe zu wenige
Landesvorsitzende, so kann alternativ das Bundesschiedsgerichts kommissarisch die Ge-
schäfte übernehmen.

(15) Personen in den Ämtern Vorsitzender, Generalsekretär oder Schatzmeister sowie deren
Stellvertreter müssen unbeschränkt geschäftsfähig sein. Beschränkt geschäftsfähige Mit-
glieder müssen zur Kandidatur zu einem Vorstandsamt auf dem jeweiligen Parteitag eine

1ı



1‹ BUN$ESS!TZUN’ ˘BS¯

schriftliche Genehmigung des gesetzlichen Vertreters vorlegen. Diese ist bei erfolgreicher
Wahl beim Vorstand zu hinterlegen. Liegt keine schriftliche Genehmigung vor, so ist die
Kandidatur nicht möglich und eine Wahl zum Vorstandsmitglied ausgeschlossen.

§ 19 Länderrat

˘1¯ $er Lčnderrat ist eine Einrichtung der Partei der Humanisten zur Sicherstellung der
+ommunikation zwischen und unter den Landesvorstčnden und dem Bundesvor‚
stand‹ Ebenfalls kann der Lčnderrat auf Bitten eines Organs oder einer anderen Ein‚
richtung als zentrale Binde‚ und +oordinationseinrichtung fżr parteiweite Projekte
und bundesweite !ktionen mit Organisation einer einheitlichen Umsetzung dienen‹

˘2¯ $er Bundesvorstand und die Landesvorstčnde bestimmen jeweils einen Vertreter und
einen stellvertretenden Vertreter˛ die sie im Lčnderrat vertreten‹

˘«¯ $er Vorsitzende reprčsentiert und verwaltet den Lčnderrat‹ Er leitet die Sitzungen
des Lčnderrats‹ $er Vertreter des Bundesvorstands ist gleichzeitig Vorsitzender des
Lčnderrats˛ der stellvertretende Vertreter des Bundesvorstands ist dessen Stellvertre‚
ter‹ $er stellvertretende Vorsitzende vertritt den Vorsitzenden bei dessen Verhinde‚
rung˛ auđerdem berčt und unterstżtzt er den Vorsitzenden bei der Erledigung seiner
!ufgaben‹

˘»¯ $er Vorsitzende des Lčnderrats lčdt regelmčđig zu Sitzungen ein und leitet diese‹ *e‚
der vertretene Vorstand besitzt bei Beschlussfassung nur eine Stimme‹ Stimmberech‚
tigt sind nur die Vertreter der Vorstčnde‹ $ie Stellvertreter sind nur bei deren Verhin‚
derung oder !bwesenheit stimmberechtigt‹ !lle Mitglieder des Lčnderrats besitzen
Rederecht‹ $er zeitliche !bstand von sechs Wochen zwischen Lčnderratssitzungen
sollte nicht żberschritten werden‹

˘5¯ $er Lčnderrat kann keine verbindlichen Beschlżsse mitWirkung auđerhalb des Lčn‚
derrats treffen‹ Er kann Beschlussvorlagen fżr Organe und andere Einrichtungen er‚
arbeiten‹ Er hat !ntragsrecht gemčđ §12# auf Parteitagen‹

˘—¯ $er Lčnderrat gibt sich selbst eine ’eschčftsordnung‹ Er gestaltet seine Struktur und
Organisation selbst im Rahmender Bundessatzung und der Beschlżsse des Bundes‚
parteitages‹ Er setzt sich seine $iskussions‚ und !rbeitsschwerpunkte selbst‹

§ 20 Programm

˘1¯ $as Programm der Partei gemčđ § — !bs‹ 1 Satz 1 Part’ wird durch den Bundespar‚
teitag beschlossen oder gečndert‹

˘2¯ Wahlprogramme werden fżr die Wahl zum $eutschen Bundestag und Europčischen
Parlament vomBundesparteitag beschlossen‹ Sie gelten ausschlieđlich fżr die jeweilige
Wahlperiode und dżrfen dem Programm der Partei nicht widersprechen‹

˘«¯ *eder ’ebietsverband kann im Rahmen seiner Zustčndigkeit żber ein eigenes Pro‚
gramm beschlieđen‹ $ieses darf dem Programm der Partei nicht widersprechen‹

§ 21 Mitgliederbefragung

˘1¯ $urch Mitgliederbefragungen ist die Einholung eines Meinungsbildes mţglich˛wei‚
terhin kţnnen organisatorische und politische Beschlżsse gefasst werden˛ sofern sie
nicht nach §ı !bsatz « Parteiengesetz dem Bundesparteitag vorbehalten sind‹ Eine
Mitgliederbefragung ist vom Bundesvorstand innerhalb eines Monats durchzufżh‚
ren˛ wenn zwei $rittel der stimmberechtigten Mitglieder des Bundesvorstands oder
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ein Zehntel der stimmberechtigten Parteimitglieder dies innerhalb von drei Monaten
beschlieđen‹ $er !ntragmuss in TeXtform eingereicht werden und einenČnderungs‚
vorschlag mit Begrżndung enthalten‹

˘2¯ Mitgliederbefragungen kţnnen schriftlich˛ elektronisch oder in den Parteibżros mit
einer &rist von mindestens zwei Wochen durchgefżhrt werden‹ $er Bundesvorstand
muss durch ein geeignetes Verfahren sicherstellen˛ dass stets alle Mitglieder an der Be‚
fragung teilnehmen kţnnen und Manipulationen ausgeschlossen werden‹ $er Bun‚
desvorstand kann eine Verfahrensrichtlinie hierzu beschlieđen‹

˘«¯ Beschlżsse der Mitgliederbefragungen sind mit einer einfachen Mehrheit der abge‚
gebenen gżltigen Stimmen erfolgreich˛ wenn mindestens ein &żnftel der stimmbe‚
rechtigten Mitglieder an der Befragung teilnehmen‹

˘»¯ *eder ’ebietsverband kann im eigenen ’eltungsbereich ein vergleichbares Verfahren
in der eigenen Satzung bestimmen‹

§ 22 Aufstellung von Wahlen
$ie !ufstellung von Bewerbern zu Wahlen von Volksvertretungen muss in Żbereinstim‚
mung mit den gżltigen Wahlgesetzen erfolgen‹ $ie +andidaten werden von den jeweils
verantwortlichen ’liederungen gewčhlt‹ Bei +reistags‚˛’emeinde‚ und Stadtratswahlen
sind dies die +reisverbčnde˛ bei Ortsratswahlen die Ortsverbčnde‹ +andidaten fżr Landes‚
listen sowie $irektkandidaten fżr Bundestags‚und Landtagswahlen werden von den zu‚
stčndigen Mitgliederversammlungen geheim gewčhlt‹

§ 23 Unterstellte Einrichtungen des Bundesvorstandes

˘1¯ $er Bundesvorstand kann zur Wahrnehmung seiner Leitungs‚ und ’eschčftsfżh‚
rungsaufgaben sowie zur Unterstżtzung seiner !rbeit ihm unmittelbar unterstellte
Einrichtungen organisieren‹ $iese Einrichtungen handeln ausschlieđlich im !uftrag
und unter Verantwortung des Bundesvorstandes‹

˘2¯ $iese Einrichtungen sind unselbststčndige Teile des Bundesverbandes; Rechtstrčger
ist der Bundesvorstand‹

˘«¯ Nčheres regelt eine Verwaltungsvorschrift‹

§ 23a Mediationsstelle

˘1¯ $ie Mediationsstelle ist eine neutrale˛ unparteiische und nicht weisungsgebundene
Einrichtung‹ $ie Mediationsstelle organisiert sich selbst‹

˘2¯ $ie Mediationsstelle wird auf !nrufung tčtig˛ nimmt !nliegen von Mitgliedern auf
und vermittelt in +ommunikationskonflikten‹ Weisungsbefugnisse gegenżber +on‚
fliktparteien oder Organen bestehen nicht‹ Sie wirkt ausschlieđlich vermittelnd; die
Teilnahme der +onfliktparteien ist freiwillig‹

˘«¯ $ie Mediatoren und die Mediationsstelle unterliegen der Verschwiegenheit‹
˘»¯ Mitglieder der Mediationsstelle dżrfen weder einem Vorstand der Partei der Huma‚
nisten angehţren noch in einem $ienstverhčltnis zur Partei oder einem ’ebietsver‚
band stehen oder von ihnen regelmčđige Einkżnfte beziehen‹

˘5¯ $ie Mediatoren werden vom Bundesvorstand und vom Bundesschiedsgericht in ge‚
meinsamer Sitzung nach Qualifikation und persţnlicher Eignung ernannt und abbe‚
rufen‹ Beide Organe entsenden hierfżr je drei Mitglieder mit gleichem Stimmrecht;
entschieden wird mit einfacher Mehrheit‹ Beide Organe kţnnen die Einberufung
einer solchen gemeinsamen Sitzung mit einer &rist von zwei Wochen verlangen‹
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§ 23b (Wissenschaftsrat)

˘1¯ $er Wissenschaftsrat1 ist eine neutrale˛ unparteiische und nicht weisungsgebundene
Einrichtung‹ Er ist von zentraler Bedeutung fżr die ’ewčhrleistung vonwissenschaft‚
lichen Qualitčtsanforderungen bei der programmatischen Entwicklung der Partei‹

˘2¯ $er Wissenschaftsrat erhčlt das Recht auf die Vorstellung von Prżfberichten zu sčmt‚
lichen !ntrčgen fżr Bundesparteitage˛ die das Programm der Partei verčndern oder
neue Programme einbringen‹ Sein !uftrag ist dabei die Prżfung des verčnderten oder
neuen Programms auf logische +onsistenz und der dazugehţrigen Quellen auf ihre
Verlčsslichkeit und !ussagekraft‹

˘«¯ $em Wissenschaftsrat wird auf Bundesparteitagen bei allen programmatischen !n‚
trčgen mindestens zwei Minuten Redezeit eingerčumt˛ um das Ergebnis seiner Prż‚
fung im Rahmen des Tagesordnungspunktes des !ntrags zu prčsentieren‹ $ie Rede‚
zeit muss vom Rat nicht in !nspruch genommen werden‹ Entwżrfe zu programma‚
tischen !ntrčgen kţnnen von !ntragsberechtigten jederzeit an den Rat zur Prżfung
żbermittelt werden‹ $iese sind binnen drei Tagen auf einer parteiweiten digitalen
Parteiplattform zu verţffentlichen‹

˘»¯ Bundesvorstčnde und Leiter der !rbeitsgemeinschaften kţnnen nicht zugleich der
Leitung des Wissenschaftsrats angehţren‹ Eine !usnahme davon ist die kommissa‚
rische Leitung‹ Mitglieder des Rats kţnnen keine !ntrčge prżfen˛ an denen sie als
!utoren beteiligt sind‹

˘5¯ Nčheres zur !nerkennung˛ Wahl der Leitung˛ Organisation und !rbeitsweise des
Wissenschaftsrats regelt eine Beiordnung‹ Nčheres zur Prčsentation der Prżfberichte
auf den Bundesparteitagen regelt die ’eschčftsordnung des Bundesparteitags‹

§ 24 Arbeitsgemeinschaft

˘1¯ Zur inhaltlichen Vorbereitung parteiinterner Entscheidungen kţnnen befristete oder
stčndige !rbeitsgemeinschaften des Bundesverbandes gebildet werden‹ Sie arbeiten
vorbereitend und ohne !uđenwirkung˛ insbesondere durch die Erarbeitung von Be‚
schlussvorlagen fżr die zustčndigen Organe‹

˘2¯ !rbeitsgemeinschaften sind unselbststčndige Einrichtungen des Bundesverbandes; Rechts‚
trčger ist der Bundesvorstand˛ der die rechtliche und organisatorische !ufsicht fżhrt‹

˘«¯ !rbeitsgemeinschaften werden auf !ntrag oder von !mts wegen vom Bundesvor‚
stand anerkannt‹ $er Bundesparteitag kann die !nerkennung abčndern oder aufhe‚
ben‹

˘»¯ $ie Mitarbeit in !rbeitsgemeinschaften steht allen Mitgliedern offen‹ !ls besondere
Ordnungsmađnahme kann der Bundesvorstand auf begrżndeten !ntrag der Leitung
der !rbeitsgemeinschaft bei fortgesetzter Inaktivitčt˛ erheblich stţrendem oder vor‚
sčtzlich schčdigendem Verhalten den !usschluss eines Mitglieds aus der !rbeitsge‚
meinschaft beschlieđen‹

˘5¯ Nčheres zur !nerkennung˛ Bestimmung der Leitung˛ Organisation˛ !rbeitsweise
und !uflţsung regelt eine Beiordnung‹ $ie Beiordnung kann ebenfalls stčndige !r‚
beitsgemeinschaften etablieren‹

˘—¯ $er Bundesvorstand regelt im Rahmen der Bundessatzung und der Beiordnung die
zur $urchfżhrung erforderlichen Einzelheiten durch eine Verwaltungsvorschrift‹

1$er !ntrag zur Einfżhrung dieses Paragraphen hat kein amtlichen Titel vorgeschrieben‹ $aher wird der
nicht‚amtliche Titel hier in +lammern gefżhrt‹
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§ 25 Mitgliederverwaltung, Datenschutz
$er Bundesvorstand fżhrt eine zentrale Mitgliederverwaltung‹ !lle ’ebietsverbčnde haben
Zugriff auf die $aten ihrer Mitglieder‹ $ie erhobenen $aten werden gemčđ des geltenden
$atenschutzrechts verarbeitet und nur fżr die politische und organisatorische !rbeit inner‚
halb der Partei˛ ihrer Organe˛ ’ebietsverbčnde oder Organisationen genutzt‹ !lle Mitglie‚
der stimmen der Nutzung ihrer $aten zu‹ $er Bundesvorstand erlčsst eine $atenschutz‚
Richtlinie und ernennt einen $atenschutzbeauftragten‹

§ 26 Haupt- und Ehrenämter

˘1¯ Ehrenčmter sind nicht beruflich ausgefżhrte Tčtigkeiten und &unktionen in der Par‚
tei der Humanisten‹ Wo nicht anders definiert˛ werden alle !ufgaben ehrenamtlich
erfżllt‹ !us einer ehrenamtlichen Tčtigkeit entstehen keine !nsprżche auf Vergżtung
oder +ostenerstattung˛ wenn keine gesonderte Vereinbarung besteht‹

˘2¯ $auerhaft vergżtete hauptamtliche Tčtigkeiten oder !ngestelltenverhčltnisse sind zu‚
lčssig˛wenn sie im Haushaltsplan beschlossen wurden‹ Sie dżrfen die Partei nicht un‚
verhčltnismčđig belasten‹ Tčtigkeiten in vom Bundesparteitag gewčhlten Organen
kţnnen nur hauptamtlich ausgeżbt werden˛ wenn $auer und Hţhe der Vergżtung
zuvor vom wčhlenden Organ beschlossen wurde‹

˘«¯ $ie Partei der Humanisten hat ein ausschlieđliches˛ dauerhaftes und unentgeltliches
Nutzungsrecht auf alle fżr die Partei oder im !uftrag der Partei der Humanisten ent‚
standenen Ideen˛ Erfindungen˛ TeXte˛ Bilder oder andere Produkte und Leistungen‹
Erstellte Produkte gehen in das Eigentum der Partei żber‹ !bweichende Vereinba‚
rungen kţnnen getroffen werden‹

˘»¯ $ie im Rahmen einer haupt‚ oder ehrenamtlichen Tčtigkeit erlangten Erkenntnisse˛
Informationen oder $aten dżrfen nicht ohne ’enehmigung an $ritte weitergegeben
werden˛ wenn sie nicht aus anderen ’rżnden bereits ţffentlich verfżgbar sind‹

!bschNitt &ȷ SchlussbestimmuNgeN
§ 27 Auflösung und Verschmelzung

˘1¯ Beschlieđt der Bundesparteitag die !uflţsung der Partei der Humanisten˛ so ist inner‚
halb von drei Monaten nach dem Beschluss eine Urabstimmung unter allen zumZeit‚
punkt des Beschlusses des Bundesparteitages stimmberechtigten Mitgliedern durch‚
zufżhren‹ Sofern sich bei der Urabstimmung ergibt˛ dass mehr als drei Viertel der
Parteimitglieder fżr die !uflţsung stimmen˛ so wird diese auf dem der Urabstim‚
mung folgenden Bundesparteitag formell durchgefżhrt‹ Wird diese Mehrheit nicht
erreicht˛ wird die !uflţsung nicht durchgefżhrt‹ $ie Urabstimmung erfolgt mittels
geheimer Briefabstimmung oder einem technischen Verfahren˛ das einer geheimen
Briefabstimmung entspricht‹

˘2¯ Selbiges gilt analog fżr die Verschmelzung mit einer anderen Partei‹

˘«¯ Bei !uflţsung oder !ufhebung der Partei der Humanisten fčllt das Vermţgen der
Partei der Humanisten an eine juristische Person des ţffentlichen Rechts oder eine an‚
dere steuerbegżnstigte +ţrperschaft zwecks Verwendung fżr Erziehung˛ Volks‚und
Berufsbildung im humanistischen Sinne‹ $ie genaue Verwendung des Vermţgens
wird durch den Bundesparteitag festgelegt‹
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§ 28 Sonstige Regelungen

˘1¯ Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder
nichtig sein oder werden˛ so wird dadurch die Wirksamkeit der Satzung im Żbrigen
nicht berżhrt‹

˘2¯ !b dem 0‹ November 2025 gilt bis zu einem Beschluss żber das Programm der Partei
alleine das zuvor beschlossene ’rundsatzprogramm als Programm der Partei fort2‹
*eder weitere programmatische Beschluss gilt als aufgehoben‹

˘«¯ $iese Satzung ist am 0»‹ Oktober 201» erstmals in +raft getreten‹

2!uf demselben Bundesparteitag wurden nach Inkrafttreten dieser Regelung am 0ı‹ November 2025meh‚
rere Beschlżsse żber das Programm der Partei gemčđ § 20 der Bundessatzung gefasst‹
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§ 1 Verantwortung

˘1¯ $em Schatzmeister obliegen die Verwaltung der &inanzen und die &żhrung der Bż‚
cher‹

˘2¯ $er Bundesvorsitzende˛ der ’eneralsekretčr und der Schatzmeister sind jeweils al‚
lein vertretungsberechtigt und kţnnen im Namen der Partei ’eschčfte tčtigen und
Vertrčge abschlieđen‹

˘«¯ $er Schatzmeister leitet die Erstellung des &inanzberichts entsprechend den einschlč‚
gigen ’esetzen‹ $ie Rechnungsprżfer żberprżfen den &inanzbericht vor einem or‚
dentlichen Bundesparteitag und erstellen einen Prżfbericht‹ $er Bundesparteitag nimmt
den &inanzbericht und den Prżfbericht an und entlastet den zustčndigen Bundesvor‚
stand‹

˘»¯ $er Schatzmeister hat das Recht˛ alle ’liederungen und Organe auf die Einhaltung
der ’esetze˛ der Satzungen˛ der Ordnungen und der buchhalterischen Vorgaben zu
kontrollieren‹

˘5¯ $er Schatzmeister auf Bundesebene sorgt fżr die fristgerechte Erstellung und Einrei‚
chung des Rechenschaftsberichts gemčđ dem sechsten !bschnitt des Parteiengesetzes
beim Prčsidenten des $eutschen Bundestages‹ Zu diesem Zwecklegen die Schatz‚
meister der Landesverbčnde ihm bis spčtestens zum «1‹ Mai eines jeden *ahres die
Rechenschaftsberichte der Lčndesverbčnde vor‹
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§ 2 Haushaltsplan

˘1¯ $er Schatzmeister leitet die Erstellung des Haushaltsplans‹ $er Bundesvorstand be‚
schlieđt den Haushaltsplan fżr das kommende *ahr und kann diesen auf Beschluss
čndern‹

˘2¯ $er Haushaltsplan wird bei Čnderungen den Landesvorstčnden vertraulich zur Ver‚
fżgung gestellt‹ Neben den Landesvorstčnden erhalten die Rechnungsprżfer ohne
!ngabe von ’rżnden Zugriff auf den aktuell geltenden Haushaltsplan‹

˘«¯ $as Bundesprčsidium entscheidet żber die !usgaben im Rahmen des Haushaltsplans‹
$er Schatzmeister muss die Einhaltung des Haushaltsplans kontrollieren und kann
bei Verletzung des Haushaltsplans einer !usgabe widersprechen‹

˘»¯ !usgaben˛ die nicht im Haushaltsplan vorgesehen sind˛ mżssen von einer Mehrheit
der stimmberechtigten Mitglieder des Bundesvorstands genehmigt werden‹

˘5¯ $ie Landesverbčnde erstellen eigeneHaushaltsplčne und stellen diese demBundesvor‚
stand zur Verfżgung‹ $en Landesverbčnden untergeordnete ’ebietsverbčnde kţn‚
nen ebenfalls Haushaltsplčne erstellen‹ $iese mżssen ebenfalls den jeweils żbergeord‚
neten ’ebietsverbčnden zur Verfżgung gestellt werden‹

§ 3 Mitgliedsbeiträge und Spenden

˘1¯ $er Mitgliedsbeitrag betrčgt mindestens 150˛00 € pro +alenderjahr‹ *edes Mitglied
ist aufgefordert˛ die Partei freiwillig mit einem Beitrag in Hţhe von 1˝ des *ahres‚
nettoeinkommens zu unterstżtzen‹ $ie Beitrčge werden je nach Zahlweise am ersten
Tag des *ahres˛ des Halbjahres oder des Quartals fčllig‹ Bei Eintritt im Laufe eines *ah‚
res ist der anteilige *ahresmitgliedsbeitrag pro Monat zu berechnen‹ $ie Berechnung
erfolgt monatsgenau˛ beginnend mit dem Monat˛ indem der Eintritt stattfindet‹

˘2¯ Schżler˛ Studenten˛ !uszubildende˛ !rbeitssuchende und Empfčnger von Sozialleis‚
tungen haben die Mţglichkeit˛ einen ermčđigten Beitrag in Hţhe von »5˛00 € pro
*ahr zu entrichten‹ In begrżndeten Hčrtefčllen kann der Beitrag auch fżr Mitglie‚
der auđerhalb der genannten ’ruppen ermčđigt werden‹ $ie Mitgliederverwaltung
ist berechtigt˛ Nachweise einzufordern und bei fehlenden Nachweisen die Ermčđi‚
gung aufzuheben‹ In besonders schweren Hčrtefčllen ist eine Reduzierung auf 12˛00
€ pro *ahr mţglich‹ Hierfżr ist ein Nachweis erforderlich‹ $ie Mitgliederverwaltung
fragt regelmčđig das betroffene Mitglied˛ mindestens jedoch einmal im *ahr˛ ob der
besonders schwere Hčrtefall noch Bestand hat‹

˘«¯ $erMitgliedsbeitragwird grundsčtzlich żber das SEP!‚Lastschriftverfahren entrich‚
tet‹ Sofern SEP!‚Zugriff nicht mţglich ist˛ kţnnen alternative Zahlungsformen ver‚
einbart werden‹ $ie Zahlweise jčhrlich˛ halbjčhrlich oder im Quartal legt jedes Mit‚
glied fżr sich fest und kann das jederzeit čndern‹

˘»¯ FOUGěMMU
˘5¯ FOUGěMMU
˘—¯ $ie Partei der Humanisten nimmt alle Spenden an˛ die nicht durch ’esetze unzulčssig
sind‹ Unzulčssige Spendenwerden unverzżglich dem Spender zurżckgegeben oder
entsprechend den ’esetzen den zustčndigen staatlichen Stellen gemeldet‹

˘7¯ $ie Partei der Humanisten erstellt zu *ahresbeginn eine Spendenbescheinigung fżr
alle Mitgliedsbeitrčge und Spendender Mitglieder und bei Bedarf eine Spendenbe‚
scheinigung fżr alle Spender˛ die keine Mitglieder sind‹
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§ 3a Mandatsträgerbeiträge

˘1¯ Mandatstrčger sind Inhaber von Čmtern˛ die durch ţffentliche Wahlen in $eutsch‚
land erlangt werden‹ Sofern Mitglieder der Partei diese Wahlen auf einer Liste der
Partei der Humanisten oder auf einer gemischten Liste˛ aber dort als Mitglied der
Partei˛ erlangt haben˛ leisten sie monatliche Beitrčge an die Partei żber ihren Mit‚
gliedsbeitrag hinaus‹ Mitglieder˛ die ihr !mt vor der Parteimitgliedschaft errungen
haben˛ sind von dieser Pflicht befreit˛ werden aber dazu ermuntert˛ diesen Beitrag
freiwillig zu entrichten‹

˘2¯ Mandatstrčger auf Europaebene˛ Ebene des Bundes oder der Bundeslčndern entrich‚
ten 20˝ ihrer Bruttodičten und pauschalen !ufwandsvergżtungen‹ Sitzungsgelder
und sonstige variable Entschčdigungen werden dabei nicht berżcksichtigt‹ +ommu‚
nale Mandatstrčger entrichten 10˝ ihrer Bruttodičten und pauschalen !ufwandsver‚
gżtungen˛sofern in der Landessatzung oder der Satzung des kommunalen Verbandes
keine eigene Regelung getroffen ist‹

˘«¯ FOUGěMMU

§ 3b Forderungsmanagement

˘1¯ Beitragssčumige Mitglieder werden in einem dreistufigen Verfahren mit vorheriger
Zahlungserinnerung gemahnt‹ $ie Zahlungserinnerung wird spčtestens zwei Wo‚
chen nach Sichtung der Rżcklastschrift zugestellt‹ $ie ersteMahnungwird frżhestens
zwei und spčtestens fżnf Wochen nach Versendung der Zahlungserinnerung zuge‚
stellt‹ $ie zwei darauffolgenden Mahnungen werden frżhestens zwei und spčtestens
drei Wochen nach Versendung der ersten bzw‹zweiten Mahnung zugestellt‹ Werden
die offenen &orderungen einen Monat nach Versendung der dritten Mahnung immer
noch nicht beglichen˛ kann eine &orderung auch anderweitig auđergerichtlich oder
gerichtlich verfolgt werden‹

˘2¯ Entstehen der Partei durch einMitglied verschuldete +osten gegenżber $ritten˛wer‚
den die +osten dem Mitglied belastet‹ +onnte ein Mitgliedsbeitrag nicht eingezogen
werden˛ werden die Rżcklastschriftgebżhren dem Mitglied belastet‹

˘«¯ Nach der ersten Mahnung kann dem Schuldner ein !ngebot auf Stundung oder Ra‚
tenzahlung der offenen &orderungen zugeschickt werden bzw‹ vom Schuldner bean‚
tragt werden‹ $ie Entscheidung trifft der Bundesschatzmeister oder ein von ihm be‚
auftragtes Mitglied˛ von dem eine unterzeichnete $atenschutzerklčrung vorliegt‹ Ei‚
ne von blođer Begleichung der &orderung abweichende Zahlungsvereinbarung muss
schriftlich und von beiden Parteien unterschrieben vorliegen‹Es werden keine Stun‚
dungszinsen oder Ratenzahlungsgebżhren erhoben‹

˘»¯ Bei Versendung der zweiten Mahnung kţnnen alle Zugčnge zu Parteiplattformen
gesperrt werden‹ Sind die offenen &orderungen einen Monat nach der dritten Mah‚
nung immer noch nicht beglichen˛ kann der Schuldner alle Stimm‚˛Rede‚ und Betei‚
ligungsrechte innerhalb der Partei verlieren‹ $ie Sanktionen werden erst nach voll‚
stčndiger Begleichung der offenen &orderungen wieder aufgehoben‹

§ 4 Schlüssel für Gebietsverbände

˘1¯ Mitgliedsbeitrčge werden nach unten stehendem Schlżssel auf die ’ebietsverbčnde
verteilt‹ Čnderungen dieses Schlżssels werden vom Bundesparteitag beschlossen‹
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a¯ $er fżr das Mitglied zustčndige Landesverband erhčlt 20˝˛ der zustčndige Be‚
zirksverband 10˝˛ der zustčndige +reisverband 10˝ und der zustčndige Orts‚
verband 10 ˝‹ Wo keine Untergliederungen eXistieren˛ stehen die Mittel der
nčchsthţheren ’liederung zu‹

b¯ $er Bundesverband erhčlt 50 ˝ des Mitgliedsbeitrages abzżglich des Lčnder‚
finanzausgleichs‹ $ieser betrčgt ab 01‹01‹202— einen Prozentpunkt und erhţht
sich halbjčhrlich um einen weiteren Prozentpunkt bis zu einer MaXimalhţhe
von 5 ˝‹ $er Bundesparteitag kann die Erhţhung per Beschluss fżr ein Halb‚
jahr aussetzen oder vorziehen‹

c¯ $ie Summe des Topfes aus § »‹1 b¯ wird gleichmčđig an diejenigen zwei $rit‚
tel der Landesverbčnde ˘mathematisch abgerundet¯ verteilt˛ die im abgelaufenen
’eschčftsjahr die geringsten Einkżnfte aus Mitgliedsbeitrčgen erhalten haben‹
$ie begżnstigten Landesverbčnde werden im Rahmen der Verţffentlichung des
Haushaltsplans bekanntgegeben‹

˘2¯ Einnahmen aus der staatlichen Parteienfinanzierung die aufgrund von Wahlerfolgen
in Europa‚ und Bundestagswahlen zustande kommen˛ werden proportional zu den
Mitgliederzahlen der jeweiligen ’ebietsverbčnde analog zu § » I dieser &inanzord‚
nung innerhalb der Partei verteilt‹

˘«¯ Einnahmen aus der staatlichen Parteienfinanzierung die aufgrund von Wahlerfolgen
in Landtagswahlen zustande kommen˛ werden wie folgt aufgeteilt‹ $er Bundesver‚
band erhčlt 25˝˛ der Landesverband in demjenigen Bundesland in dem der Wahler‚
folg erzielt wurde˛ erhčlt 75˝ der Einnahmen‹

˘»¯ $ie Beitrčge von Mandatstrčgern auf Europaebene flieđen zu 100˝ an den Bundes‚
verband‹ $ie Beitrčge von Mandatstrčgern auf Bundesebene flieđen zu 75˝ an den
Bundesverband und zu 25˝ an den Landesverband der Landesliste oder des $irekt‚
kandidatenwahlkreises‹ $ie Verteilung von Mandatstrčgerbeitrčgen auf Landesebene
erfolgt analog zu § » ˘«¯ dieser &inanzordnung‹

§ 5 Kredite und Darlehen

˘1¯ $em Bundesvorstand ist es nicht gestattet˛ im Namen der Partei der Humanisten
+redite oder $arlehen aufzunehmen˛wenn das nicht eXplizit geregelt ist‹

˘2¯ $em Bundesvorstand ist es gestattet˛ +reditkarten mit begrenzter +reditlinie zu be‚
schaffen˛ um sie als Zahlungsmittel zu verwenden˛ wo keine anderen Zahlungsmittel
geeignet sind‹

˘«¯ $emBundesvorstand ist es gestattet˛ imHaushaltsplan beschlossene !nschaffungen in
Raten zu bezahlen˛ wenn die ’esamtkosten im Haushaltsplan vorgesehen und durch
die Einnahmen ausreichend gedeckt sind‹

§ 5a Verzichtsspenden

˘1¯ $er Bundesvorstand ist berechtigt˛ nach einem Beschluss des Bundesvorstands Zu‚
wendungsbescheinigungen fżr Verzichtsspenden auszustellen‹

˘2¯ &żr die !usstellung der Zuwendungsbescheinigung ist das BM& Schreiben vom 25‹11‹201»
˘BStBl I S‹ 15»¯ IV # » – S222«›07›0010 ȷ005 – 201»›07——502 unter Berżcksichti‚
gung derČnderungen durch BM& vom2»‹‹201— ˘BStBl I S‹ ıı»¯IV# » – S 222«›07›0010
ȷ007 – 201—›05272« zu beachten‹

˘«¯ Nčheres regelt eine Richtlinie‹
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§ 6 Schlussbestimmungen

˘1¯ $ie &inanzordnung bzw‹ Čnderungen treten nach Beschluss in +raft‹

˘2¯ Eine zusčtzliche Beitragsordnung eXistiert nicht‹
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§ 1 Grundlagen

˘1¯ $ie Schiedsgerichtsordnung˛ als Bestandteil der Bundessatzung˛ regelt das Verfah‚
ren vor den Schiedsgerichten der Partei der Humanisten‹ Verfahren sind unter ande‚
rem Vergleiche˛Widersprżche˛ einstweilige !nordnungen˛ &eststellungsklagen˛ Ver‚
pflichtungsklagen˛ Ordnungsmađnahmeverfahren˛ sofortige Beschwerden und Be‚
rufungen‹
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˘2¯ $ie Schiedsgerichtsordnung ist fżr die Schiedsgerichte jeder ’liederung bindend˛
ebenso fżr alle Parteimitglieder‹ Eine Erweiterung oder !bčnderung der Schiedsge‚
richtsordnung durch andere ’liederungen ist nur an den Stellen und in dem Rahmen
zulčssig˛ soweit diese Schiedsgerichtsordnung dies ausdrżcklich vorsieht‹

˘«¯ !uf Bundesebene und mindestens auf der hţchsten ’ebietsebene sind Schiedsgerich‚
te zu bilden‹ Weitere Schiedsgerichte unterhalb der Landesebene kţnnen durch die
jeweilige ’liederungsebene eingerichtet werden˛ sofern die żbergeordnete Landes‚
satzung dies vorsieht‹

˘»¯ $ie Mitglieder der Schiedsgerichte sind unabhčngig und an keine Weisungen ge‚
bunden‹ Sie fčllen die Entscheidungen auf ’rundlage des Leitbilds der Humanisten˛
den Satzungen und hţherrangigen Rechts˛ nach bestem Wissen und ’ewissen‹

˘5¯ $er Richter hat żber den Hergang bei der Beratung und !bstimmung auch nach
Beendigung seines !mtes zu schweigen‹ Wird auf rechtswidrige Weise versucht˛ das
Verfahren zu beeinflussen˛ so hat das Schiedsgericht dies unverzżglich den Verfah‚
rensbeteiligten mitzuteilen‹ Eine ţffentliche Bekanntmachung dieser Umstčnde kann
direkt durch das ’ericht erfolgen oder auf !ntrag eines der Verfahrensbeteiligten‹
Żber den Umfang der Bekanntmachung entscheidet das ’ericht‹

˘5a¯ Wčhrend eines Verfahrens haben Richter ihre !rbeit auđerhalb des Schiedsgerichts
nicht zu kommentieren‹ $er Richter ist żber alle ihm ausschlieđlich aus seiner amtli‚
chen Tčtigkeit bekannt gewordenen Tatsachen˛ deren ’eheimhaltung zur Vorberei‚
tung einer Entscheidung oder im żberwiegenden Interesse der Verfahrensbeteiligten
geboten ist˛ gegenżber jedem˛ dem er żber solche Tatsachen nicht eine dienstliche
Mitteilung zu machen hat˛ zur Verschwiegenheit verpflichtet‹

˘—¯ $ie Schiedsgerichte geben sich eine’eschčftsordnung und verţffentlichen diese‹ $ie‚
se enthčlt mindestens folgende Regelungenȷ

1‹ Eine interne ’eschčftsverteilung oder eine klar ersichtliche Regelung zur Beset‚
zung des Spruchkţrpers und anderer Verwaltungsorganisationen‹ Bei mehr als
einer +ammer ist ein ’eschčftsverteilungsplan zu erstellen ˘’vP¯‹

2‹ Eine Regelung der Berichterstattung‹
«‹ $ie Einberufung und den !blauf von Sitzungen und Verhandlungen‹
»‹ $ie &orm und Vergabe von !ktenzeichen˛ die Verţffentlichung von Urteilen
und Beschlżssen˛ die !nkżndigung von ţffentlichen Verhandlungen und wei‚
teren Bekanntmachungen‹

5‹ $as $okumentieren der Verfahren und die !ufbewahrung von Verfahrensakten‹
—‹ Zusčtzlich hat sich das Bundesschiedsgericht einen Verteilerschlżssel zu geben
fżr Verfahrensverweisungen der mindestens die Reihenfolge der ’erichte auf‚
zeigt‹ Bei der Verweisung werden weitere Umstčnde˛ wie verfżgbare +apazitč‚
ten bei den ’erichten˛ berżcksichtigt‹

˘7¯ &żr &risten und Termine gemčđ dieser Schiedsgerichtsordnung gelten die &ristenre‚
gelungen aus §§186 bis 193 BGB.

§ 2 Bildung des Schiedsgerichts

˘1¯ Von dem jeweiligen Parteitag kţnnen bis zu sechs Mitglieder der Partei zu Richtern
gewčhlt werden‹ $ie Wahl ist unmittelbar und geheim‹ Ein Mitglied kann in meh‚
rere Schiedsgerichte gewčhlt werden‹ Ein Schiedsgericht muss mindestens mit drei
gewčhlten Richtern besetzt sein˛ um handlungsfčhig zu sein‹ Nachwahlen fżhren zu
keiner !mtszeitverlčngerung‹
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˘1a¯ +andidierende fżr ein !mt als Richter im Bundesschiedsgericht mżssen mindestens
zwţlf Monate Mitglied der Partei sein‹

˘2¯ Richter kţnnen nicht zugleich Mitglied eines Vorstandes irgendeiner ’liederung der
Partei der Humanisten sein˛ in irgendeinem $ienstverhčltnis zu einer ’liederung der
Partei stehen oder von der Partei regelmčđige Einkżnfte beziehen‹

˘«¯ $ie Mitglieder des Schiedsgerichts wčhlen aus ihrer Mitte einen Prčsidenten und op‚
tional einen stellvertretenden Prčsidenten‹ $er Prčsident leitet das Schiedsgericht und
fżhrt seine ’eschčfte‹ Eine Neu‚ oder Nachwahl der Posten ist jederzeit mţglich‹

˘«a¯ $er Prčsident eines Schiedsgerichtes muss unbeschrčnkt geschčftsfčhig sein‹
˘»¯ Mit dem Ende der Mitgliedschaft in der Partei der Humanisten endet auch das Rich‚
teramt‹ Ein Richter kann durch Erklčrung an das ’ericht sein !mt beenden‹ Ist das
’ericht nurmit einemRichter besetzt˛ ist die Erklčrung an das żbergeordnete ’ericht
zu richten‹

˘5¯ &żr das Bundesschiedsgericht werden Richter in jedem zweiten +alenderjahr ge‚
wčhlt‹ &żr Schiedsgerichte der ’ebietsebenen werden die Richter in der Regel in
jedem +alenderjahr gewčhlt‹ $er Parteitag der ’ebietsebenen kann hiervon in sei‚
ner ’ebietssatzung abweichen und die !mtszeit zu verlčngern˛ jedoch nicht verkżr‚
zen‹ Eine !mtszeit endet jedoch spčtestens nach vier *ahren‹ Nach!blauf der !mtszeit
fżhren die Richter ihre !mtsgeschčfte bis zur Neuwahl der Nachfolger fort‹ Werden
durch Wahlen nicht die benţtigten Richterposten zur nţtigen Handlungsfčhigkeit
besetzt˛ sind auf &olgeparteitagen fżr die laufende !mtszeit Richter nach zu wčhlen‹

§ 3 Besetzung in einem Verfahren

˘1¯ $as ’ericht ist beschlussfčhig˛ wenn es mit mindestens drei in diesem Verfahren zur
Entscheidung befugten Richtern besetzt ist‹ &żr Entscheidungen żber Befangenheits‚
gesuche˛ !usschluss oder fallweiser Handlungsunfčhigkeit˛ ist eine Notbesetzung von
zwei Richtern fżr die Beschlussfčhigkeit ausreichend‹ Ist ein ’ericht nicht mehr be‚
schlussfčhig˛ so erklčrt es sich gegenżber den Verfahrensbeteiligten und dem nčchst‚
hţheren ’ericht fżr handlungsunfčhig‹

˘2¯ Nimmt ein Richter an Beratungen˛ Sitzungen oder Entscheidungen in einem Ver‚
fahren nicht teil und haben die żbrigen am Verfahren beteiligten Richter den ab‚
wesenden Richter diesbezżglich schriftlich ermahnt und eine angemessene Nachfrist
von mindestens sieben Tagen zur Mitwirkung gegeben˛ und kommt dieser Richter
seiner Mitwirkungspflicht weiterhin nicht nach˛ so kann er von dem Verfahren per
Beschluss ausgeschlossen werden‹

˘«¯ Ein durch!bsatz 2 ausgeschlossener˛ fżr befangen erklčrter oder aufgrund von+rank‚
heit oder Urlaub›!bwesenheit abgemeldeter˘entschuldigter¯ Richter˛ der somit am
Verfahren nicht teilnimmt˛ wird durch den in Rangfolge stehenden Nachrżcker fżr
das Verfahren ersetzt˛ sofern der ’eschčftsverteilungsplan oder die ’eschčftsordnung
es vorsieht‹ $er Beschluss ist unanfechtbar‹

˘»¯ ’erichte kţnnen Spruchkţrper ˘+ammern¯ bilden‹ $ie Zustčndigkeiten˛ Zusam‚
mensetzung und !ufgaben der +ammern regeln die ’erichte durch ihre jeweilige
’eschčftsordnung oder ’eschčftsverteilungsplan˛ insbesondere eine Nachrżckrege‚
lung‹ Besteht keine gesonderte Regelung zu +ammern˛ so bilden alle Richter den
Spruchkţrper ohne Nachrżckregelung‹

§ 4 Befangenheit
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˘1¯ Ein Richter ist von !mts wegen von der !usżbung des Richteramts im entsprechen‚
den Verfahren ausgeschlossen˛

1‹ in Sachen˛ in denen er selbst Verfahrensbeteiligter im Sinne der Schiedsgerichts‚
ordnung ist;

2‹ in Sachen seines Ehe‚ oder Lebenspartners˛ auch wenn die Ehe oder die Leben‚
spartnerschaft nicht mehr besteht;

«‹ in der Seitenlinie bis zum dritten ’rad verwandt oder bis zum zweiten ’rad
verschwčgert ist oder war;

»‹ in Sachen eines Vorstands˛ denen eine unter 1‹‚«‹ genannte Person angehţrt;
5‹ in Sachen˛ in denen er als Prozessbevollmčchtigter oder Beistand eines Verfah‚
rensbeteiligten bestellt oder als gesetzlicher Vertreter eines Verfahrensbeteiligten
aufzutreten berechtigt oder berechtigt gewesen ist;

—‹ in Sachen˛ in denen er als Zeuge oder Sachverstčndiger vernommen oder zu
vernehmen ist;

7‹ in Sachen˛ die Beschlżsse betreffen˛ in denen er Berater des beschlussfassenden
Organs war;

‹ in Sachen˛ in denen er in der Vorinstanz bereits als Richter tčtig gewesen ist;
ı‹ in Sachen˛ in denen er an einer Schlichtung oder einem anderen Verfahren der
+onfliktbeilegung auđerhalb der Parteigerichtsbarkeit mitgewirkt hat‹

Richter sind verpflichtet alle Umstčnde anzuzeigen˛ welche die !blehnung von !mts
wegen tragen kţnnen‹ !ls Tčtigkeit˛ die nicht zur Befangenheit von !mts wegen
fżhren˛ gilt die Mitwirkung auf Parteitagen oder !ufstellungsversammlungen‹

˘2¯ Richter kţnnen per !ntrag wegen der Besorgnis der Befangenheit und in den &čllen
des !bsatz 1 abgelehnt werden‹ Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die !bleh‚
nung statt˛ wenn ein ’rund vorliegt˛ der geeignet ist˛ Misstrauen gegen die Unpar‚
teilichkeit eines Richters zu rechtfertigen‹ $ie Verfahrensbeteiligten kţnnen einen
Richter nicht mehr ablehnen˛ wenn sie sich bei ihm˛ ohne den ihnen bekannten !b‚
lehnungsgrund geltend zu machen˛ in eine Verhandlung eingelassen oder !ntrčge
gestellt haben‹

˘«¯ Ein Befangenheitsantrag nach !bsatz 2 ist zu begrżnden‹ !bgelehnte Richter mżs‚
sen zum !blehnungsantrag aus !bsatz 2 binnen sieben Tage dienstlich Stellung neh‚
men‹ $en Verfahrensbeteiligten wird dieMţglichkeit gegeben˛ sich nach Zugang der
Stellungnahme˛ binnen sieben Tagen˛ abschlieđend zur Stellungnahme zu čuđern‹ Ei‚
ne Stellungnahme entfčllt˛wenn der abzulehnende Richter in seiner dienstlichen Stel‚
lungnahme die !blehnung fżr begrżndet hčlt‹ In Eilverfahren sind Stellungnahmen
binnen drei Tagen einzureichen‹

˘»¯ Ein abgelehnter Richter hat vor Erledigung des !blehnungsgesuchs nur solcheHand‚
lungen vorzunehmen˛ die ohne Beachtung des Beschleunigungsgrundsatzes keinen
!ufschub gestatten‹ Ist der betroffene Richter Berichterstatter im Verfahren˛ darf er
anfallenden Verwaltungsaufgaben bis zu einer Entscheidung seines Befangenheitsan‚
trags weiter erledigen‹

˘5¯ $as ’ericht stellt das !usscheiden durch Beschluss ohneMitwirkung des betroffenen
Richters fest‹

˘—¯ ’egen einen begrżndeten Befangenheitsantrag gibt es keine Rechtsmittel‹ Wird ein
Befangenheitsantrag als unbegrżndet abgelehnt˛ kann sofortige Beschwerde einge‚
legt werden‹ $ie Entscheidung des Bundesschiedsgerichtes żber eine sofortige Be‚
schwerde ist unanfechtbar‹
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§ 5 Zuständigkeit

˘1¯ Zustčndig ist generell das ’ericht der niedrigsten Ordnung‹ Ist der !ntragsgegner
ein Organ des Landesverbandes˛ so ist das Landesschiedsgericht erstinstanzlich zu‚
stčndig‹ Ist der !ntragsgegner ein Organ des Bundesverbandes˛ so ist das Bundes‚
schiedsgericht anzurufen˛ was das Verfahren an ein Landesschiedsgericht zur erstin‚
stanzlichen Behandlung durch Beschluss verweist‹ $as Bundesschiedsgericht kann in
seiner ’eschčftsordnung vorsehen˛ dass der Verweisungsbeschluss fżr !nrufungen
abweichend von § « !bs‹ 1 durch einen Einzelrichter zu entscheiden ist‹

˘2¯ Ist der !ntragsgegner ein Parteimitglied˛ richtet sich die ţrtliche Zustčndigkeit nach
der ’ebietsverbandszugehţrigkeit des !ntragsgegners zum Zeitpunkt der !nrufung‹
Parteifunktionen haben keine !uswirkung auf die Zustčndigkeit des ’erichts‹

˘«¯ Ist der Verfahrensgegner eine unterstellte Einrichtungen des Bundesvorstandes nach
§ 2« der Bundessatzung oder eine !rbeitsgemeinschaften nach § 2» der Bundessat‚
zung oder eine sonstige Einrichtung der Partei oder eines ’ebietsverbandes˛ die kein
eigenstčndiges Organ der Partei im Sinne der entsprechenden Satzung ist˛ ergibt sich
die Zustčndigkeit eines Schiedsgerichts aus der Zustčndigkeit des als Rechtstrčger zu
sehenden Organs fżr die entsprechende Einrichtung‹

˘«a¯ Soweit der jeweilige Rechtstrčger nicht bereits Verfahrensbeteiligter ist˛ wird er von
!mts wegen nach § ı !bs‹ 10 beigeladen; § ı !bs‹ 10a bleibt unberżhrt‹

˘»¯ Ein Verfahren Mitglied gegen Mitglied ist grundsčtzlich nicht statthaft‹ Im Einzelfall
kann das ’ericht das Verfahren zulassen˛ wenn es sich um eine rechtliche !useinan‚
dersetzung handelt˛ die aus der parteipolitischen Betčtigung der Mitglieder entstan‚
den ist˛ und entweder das Parteiinteresse erheblich berżhrt oder die Verletzung der
Mitgliederrechte des !ntragsstellers zum ’egenstand hat‹

˘5¯ &żr Ordnungsmađnahmenverfahren ist erstinstanzlich das Landesschiedsgericht des
Landesverbandes zustčndig˛ bei dem der Verfahrensgegner Mitglied ist‹ Ist der Ver‚
fahrensgegner in keinem Landesverband Mitglied˛ so ist das Bundesschiedsgericht
anzurufen˛ was das Verfahren an ein Landesschiedsgericht zur erstinstanzlichen Be‚
handlung durch Beschluss verweist‹

˘—¯ Bei fallweise Handlungsunfčhigkeit des zustčndigen ’erichts verweist das nčchst hţ‚
here ’ericht das Verfahren zur erstinstanzlichen Behandlung an ein handlungsfčhiges
’ericht der gleichen Schiedsgerichtsebene‹ Wenn alle Optionen ausgeschţpft sind˛
kann das nčchst hţhere ’ericht ein Verfahren an sich ziehen und verhandeln‹ Ist bei
einem Verfahren ein Parteiausschluss beantragt˛ so weist das Bundesschiedsgericht in
diesem &all das Ruhen des Verfahrens an˛ bis ein handlungsfčhiges Landesschieds‚
gericht zur erstinstanzlichen Behandlung verfżgbar ist‹ Ist das Bundesschiedsgericht
handlungsunfčhig˛ żbernimmt das dienstčlteste Landesschiedsgericht die !ufgaben
des Bundesschiedsgerichts bis zur erneuten Handlungsfčhigkeit‹

§ 6 Schlichtung

˘1¯ $as ’ericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gżtliche Beilegung des Rechtss‚
treits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein‹ !uf dieses Ziel hinarbeitend kann das
’ericht zur Sache eine Stellungnahme oder Rechtsauffassung zu einem konkreten
Punkt verfassen‹

˘2¯ Einer Verhandlung kann im Vorfeld eine ’żteverhandlung voraus gehen˛ wenn das
’ericht der !uffassung ist˛ dass die ’żteverhandlung erfolgversprechend erscheint‹
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˘«¯ $as ’ericht kann auf Wunsch in der ’żteverhandlung den Sach‚ und Streitstand
mit den Verfahrensbeteiligten unter freier Wżrdigung aller Umstčnde erţrtern und˛
soweit erforderlich˛ &ragen stellen‹ $ie erschienenen Verfahrensbeteiligten mżssen
hierzu persţnlich gehţrt werden‹

˘»¯ Erscheinen nicht alle Verfahrensbeteiligten in der ’żteverhandlung wird das Ruhen
des ’żteverfahrens fżr 1» Tage angeordnet‹ Sollte in diesem Zeitraum von den Ver‚
fahrensbeteiligten keine Reaktion erfolgen˛ entscheidet das ’ericht in !bwesenheit
der Beteiligten nach !ktenlage im ’żteverfahren‹

˘5¯ $as ’ericht kann die Verfahrensbeteiligten fżr die ’żteverhandlung sowie fżr wei‚
tere ’żteversuche vor eine hierfżr bestimmte˛ nicht am Verfahren entscheidungsbe‚
fugte Person ˘’żterichter¯ verweisen‹ Vorzugsweise soll das ’ericht die Stabsstelle
fżr Mediation beauftragen˛ aber jede andere Person die die +riterien aus Satz 1 erfżl‚
len˛ sind zulčssig‹ Ein ’żterichter kann alle Methoden der +onfliktbeilegung einset‚
zen‹ $as Schiedsgericht kann dem ’żterichter auf seinenWunsch die Verfahrensakte
zur Verfżgung stellen‹ $er ’żteversuch sollte binnen 20 Tagen nach Beschlussfas‚
sung abgeschlossen sein und ein Ergebnis dem ’ericht vonseiten des ’żterichters
vorgelegt werden‹

˘—¯ $ie Verfahrensbeteiligten und der’żterichter kţnnen imRahmen der’żteverhand‚
lung dem ’ericht gegenżber einen schriftlichen Vergleichsvorschlag machen‹ Sollte
es dadurch zu einerŻbereinkunft der Verfahrensbeteiligten kommen˛ stellt dieses das
’ericht durch Beschluss fest‹ $as Verfahren wird durch einen derartigen Beschluss
abgeschlossen; der Beschluss ist unanfechtbar und der innerparteiliche Rechtsweg aus‚
geschţpft‹

˘7¯ Bei Ordnungsmađnahmenverfahren˛ bei sofortigen Beschwerde oder Widerspruch ›
Berufung sowie in &čllen˛ wo eine einstweiliger Rechtsschutz beantragt wurde oder
in denen das zustčndige Schiedsgericht die Eilbedżrftigkeit oder die !ussichtslosigkeit
eines ’żteverfahrens feststellt˛ ist ein vorheriger Schlichtungsversuch nicht erforder‚
lich‹

§ 7 Anrufung

˘1¯ $as ’ericht wird nur auf !nrufung aktiv‹ Nach einer !nrufung und vor einer Einlas‚
sung in ein Verfahren˛ wird˛ wenn einer der Verfahrensbeteiligten ein Parteimitglied
ist˛ die Mitgliedschaft und Verbandszugehţrigkeit bei der Mitgliederverwaltung˛ ab‚
gefragt‹

˘1a¯ *edes Mitglied hat das Recht˛ sofern ein eigener !nspruch geltend gemacht wird oder
eine Verletzung in seinem eigenen Recht vorliegt˛ das zustčndige ’ericht anzuru‚
fen‹ !uch sind &eststellungs‚ und Verpflichtungsklagen mţglich˛ sofern sie durch Satz
1 gedeckt werden‹

˘1b¯ *edes Organ einer ’liederung hat das Recht˛ sofern ein eigener !nspruch geltend
gemacht wird oder eine Verletzung in seinem eigenen Recht vorliegt˛ das zustčndige
’ericht anzurufen‹ !uch sind &eststellungs‚ und Verpflichtungsklagen mţglich˛ so‚
fern sie durch Satz 1 gedeckt werden‹ !ntrčge auf Parteiausschluss gegenżber einem
Parteimitglied kţnnen nur von Vorstčnden gestellt werden‹

˘1c¯ *ede sonstige Einrichtung der Partei˛ die nicht Organ ist˛ aber aufgrund der Bundes‚
satzung˛ einer ’ebietssatzung˛ einer ’eschčftsordnung eines Organs oder infolge ei‚
nes Beschlusses eines Organsmit eigenen Rechten ausgestattet ist˛ kann das zustčndige
’ericht anrufen˛ sofern es sich um Streitigkeiten żber den Umfang der einem Organ
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oder einer Einrichtung zugewiesenen Rechte und Pflichten handelt und der !ntrag‚
steller geltend macht˛ dass eine Mađnahme oder ein Unterlassen des !ntragsgegners
seine zugewiesenen Rechte oder Pflichten verletzt oder unmittelbar gefčhrdet‹ $ie
!ntrčge sind grundsčtzlich als &eststellungsantrčge zu erheben; Verpflichtungsantrč‚
ge kţnnen ergčnzend gestellt werden‹

˘2¯ $ie !nrufung findet żber dieMailadresse des entsprechenden Schiedsgerichts statt‹ So‚
fern es sich um grţđere $atenanhčnge handelt oder dieser nur in Papierform vorliegt˛
soll im Vorfeld mit dem entsprechenden ’ericht per E‚Mail in +ontakt getreten wer‚
den‹

˘«¯ Eine formgerechte !nrufung hat in TeXtform zu erfolgen und

1‹ Name˛ !nschrift und weitere +ontaktdaten des !ntragstellers˛
2‹ Name˛ Verbandszugehţrigkeit sowie weitere eindeutig identifizierbare Infor‚
mationen des !ntragsgegners˛ die eine Nachfrage bei der Mitgliederverwaltung
ermţglichen˛

«‹ klare˛ eindeutige !ntrčge und
»‹ den Sachverhalt˛ eine hinreichend substantiierte Begrżndung sowie Beweismit‚
tel˛ zu enthalten‹

!uf Verlangen mżssen die Verfahrensbeteiligten dem ’ericht eine ladungsfčhige !n‚
schrift mitteilen‹ $ies gilt auch fżr benannte Vertreter‹ $ie Mitgliederverwaltung hat
auf !nfrage des ’erichts unter Beachtung des $atenschutzes alle notwendigen +on‚
taktdaten der Verfahrensbeteiligten an das ’ericht zu żbermitteln‹

˘»¯ $ie !nrufung muss binnen eines Monats seit Bekanntwerden der Rechtsverletzung
erfolgen‹ Ein !ntrag auf Parteiausschluss˛ soll in einem angemessenen Zeitraum seit
Bekanntwerden des entscheidenden Vorfalls gestellt werden˛ jedoch sechs Monate
nicht żberschreiten‹ Ein eigenstčndiger ’żteversuch im Vorfeld vor !nrufung des
’erichts˛ ist als fristhemmend zu berżcksichtigen‹

˘5¯ Nach eingegangener !nrufung entscheidet das ’ericht żber die Zustčndigkeit˛ die
ordnungsgemčđe Einreichung˛ die !nrufungsberechtigung undweitere formale Vor‚
aussetzungen‹ Ist die !nrufung unzulčssig oder offensichtlich unbegrżndet˛ wird sie
durch Beschluss mit Begrżndung und Rechtsbehelfsbelehrung abgewiesen; dagegen
ist die sofortige Beschwerde statthaft‹ !ndernfalls wird der !nrufung stattgegeben
und das Verfahren durch Beschluss mit den notwendigen Belehrungen und Hinwei‚
sen erţffnet‹ Wird der sofortigen Beschwerde gegen die !bweisung stattgegeben˛
wird das Verfahren erţffnet; wird der sofortigen Beschwerde am Bundesschiedsge‚
richt stattgegeben˛ so wird das Verfahren am ursprżnglichen ’ericht erţffnet‹

˘—¯ F O U G ě M M U

§ 8 Eröffnung eines Verfahrens

˘1¯ Nach Verfahrenserţffnung informiert das ’ericht die Verfahrensbeteiligten durch
den Erţffnungsbeschluss mindestens żber das !ktenzeichen und die Besetzung des
’erichtes einschlieđlich des Berichterstatters‹ Ebenfalls enthčlt der Beschluss eine +o‚
pie der !nrufung sowie die Mitteilung an die Verfahrensbeteiligten żber ihre Mţg‚
lichkeit˛ binnen einer vom ’ericht zu bestimmenden &rist zum Verfahren eine Stel‚
lungnahme abgeben zu kţnnen‹ Sonstige !ntrčge an das ’ericht kţnnen jederzeit
gestellt werden‹
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˘2¯ *edes Parteimitglied hat zu jedem Zeitpunkt das Recht˛ dem’ericht gegenżber einen
Vertreter seines Vertrauens zu benennen˛ der ihn bis auf Widerruf vertritt‹ Im Erţff‚
nungsbeschluss ist darauf hinzuweisen‹

˘«¯ Ist ein Organ oder eine sonstige Einrichtung Verfahrensbeteiligter˛ so hat es einen
Vertreter zu bestimmen˛ der ihn bis auf Widerruf vertritt und dem ’ericht gegen‚
żber zu benennen ist‹ $em ’ericht gegenżber benannte $auerbevollmčchtigungen
sind zu berżcksichtigen‹ Eine Regelung der juristischen Vertretung˛ kann żber die
’eschčftsordnung des jeweiligen Organs oder der sonstigen Einrichtung geregelt
werden˛ !bweichungen einer Vertretungsregelung sind dem ’ericht entsprechend
mitzuteilen‹

˘«a¯ Ist ein Parteitag oder !ufstellungsversammlung Verfahrensbeteiligter und hat diese
keine Vertretung bestimmt˛ so muss die Vertretung durch den Vorstand bestimmt
werden˛ der den Parteitag oder !ufstellungsversammlung einberufen hat‹ $er zu‚
stčndige Vorstand wird dadurch nicht zum Verfahrensbeteiligten und die Vertretung
ist nicht an Weisungen des Vorstands gebunden‹

˘»¯ Wird das ’ericht aufgrund eines Ordnungsmađnahmenverfahren gegen ein Partei‚
mitglied angerufen˛ so enthčlt der Erţffnungsbeschluss zusčtzlich die Nachfrage˛ ob
dieses ein nichtţffentliches Verfahren wżnscht‹ Entsprechend zu verţffentlichende
$okumentationen sind bis zu einer !ntwort auszusetzen‹ Nichtţffentliche Verfahren
sind von allen Verfahrensbeteiligten und dem’ericht vertraulich zu behandeln˛ dieses
gilt auch żber das Verfahrensende hinaus‹

˘5¯ Verfahrensbeteiligte sind

1‹ !ntragsteller˛
2‹ !ntragsgegner und
«‹ Beigeladene‹

Parteischiedsgerichte kţnnen keine Verfahrensbeteiligten sein‹

§ 9 Verfahren

˘1¯ $as ’ericht erforscht den Sachverhalt von !mts wegen; die Beteiligten sind dabei
heranzuziehen‹ Es ist an das Vorbringen und die Beweisantrčge der Verfahrensbetei‚
ligten nicht gebunden‹ $as ’ericht sorgt dafżr˛ dass die Beteiligten auf alle relevanten
Informationen gleichwertigen Zugriff haben‹

˘2¯ Zur !ufklčrung des Sachverhaltes kann das ’ericht jede Person einladen und be‚
fragen‹ !lle Organe der Partei der Humanisten sind verpflichtet˛ einer Einladung des
’erichtes zu folgen‹ $em’ericht ist !kteneinsicht zu gewčhren‹ !lle ’ericht dżrfen
Verschlusssachen einsehen‹

˘2a¯ $ie Schiedsgerichte leisten auf !nfrage gegenseitig !mtshilfe und haben !ktenein‚
sicht zu gewčhren‹ Bei Verweisungsfčllen ist in jedem &all die &allakte der Vorinstanz
mit beizulegen‹ $ie !mtshilfe erstreckt sich ebenfalls żber nichtţffentliche Verfahren˛
sind vom Inhalt her aber ebenfalls als nichtţffentlich zu behandeln‹

˘2b¯ ’rundsatzfragen kţnnen zur rechtlichen Wżrdigung an das Bundesschiedsgericht
gestellt werden‹

˘«¯ $as ’ericht bestimmt fżr das Verfahren einen beteiligten Richter zum Berichterstat‚
ter oder kann dies durch eigene Regelung in seiner ’eschčftsordnung oder ’vP re‚
geln‹ $ie Verfahrensbeteiligten werden żber den &ortgang des Verfahrens vorrangig
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durch den Berichterstatter informiert‹ $er Umfang der Berichterstattung beinhaltet
zumindest das Verschicken von Beschlżssen˛Nachfragen und Bestčtigungsmitteilun‚
gen von eingehenden !ntrčgen‹ Weiteres kann in der ’eschčftsordnung geregelt
werden‹

˘»¯ $as ’ericht verhandelt in TeXtform‹ Wčhrend eines Verfahrens kann das ’ericht
stets so viele fernmżndliche Verhandlungen wie nţtig anberaumen‹ $as ’ericht kann
selbst˛ oder auf !ntrag˛ beschlieđen˛ in Prčsenz zu verhandeln‹ Eingehende !ntrčge
zum Verfahrensablauf sind angemessen zu berżcksichtigen˛ Entscheidungen hierzu
sind unanfechtbar‹

˘5¯ Bei fernmżndlichen !nhţrungen bestimmt das Schiedsgericht technische Plattform
und Zeit der !nhţrung; die technische Plattform muss fżr alle Verfahrensbeteiligten
zugčnglich sein˛ es sind zugelassene Parteiplattformen zu bevorzugen‹ $ie Ladungs‚
frist betrčgt 1« Tage‹ Im Einvernehmen mit den Verfahrensbeteiligten kann diese
&rist bis auf drei Tage verkżrzt werden‹ $as ’ericht kann auch ohne !nwesenheit
der Verfahrensbeteiligten verhandeln und entscheiden; die Verfahrensbeteiligten sind
darauf in der Ladung hinzuweisen‹

˘5a¯ Bei einer mżndlichen oder fernmżndlichen Verhandlung obliegt die Sitzungslei‚
tung einem vom ’ericht bestimmten in dem Verfahren zur Entscheidung befugten
Richter‹ $en Verfahrensbeteiligten ist angemessene Redezeit zu gewčhren‹ Bei einer
Verhandlung żber eine Ordnungsmađnahme hat der !ntragsgegner das letzte Wort‹

˘—¯ +ommt zwischen einer fernmżndlichen Verhandlung und einem Urteilsspruch oder
vergleichbarem Beschluss ein Richter zum Verfahren neu hinzu˛ der bisher nicht im
Verfahren involviert war˛ oder wird das ’ericht durch Wahlen ausgewechselt˛ so ist
den Verfahrensbeteiligten erneut˛ mindestens durch eine fernmżndliche Verhand‚
lung˛ ’ehţr zu gewčhren‹ Bei einem in TeXtform gefżhrten Verfahren findet Satz
1 keine !nwendung‹

˘7¯ Verfahren sind grundsčtzlich ţffentlich‹ $as ’ericht kann die Ţffentlichkeit aus‚
schlieđen˛wenn dies im Interesse der Partei oder eines Verfahrensbeteiligten geboten
ist‹ Bei einer Verhandlung żber eine Ordnungsmađnahme eines Mitglieds ist dieŢf‚
fentlichkeit auf !ntrag des Betroffenen˛ oder falls dieser nicht zur Verhandlung an‚
wesend ist˛ von !mts wegen auszuschlieđen‹ Bei Verhandlungen zu nichtţffentlichen
Verfahren ist die Ţffentlichkeit immer ausgeschlossen‹

˘¯ $as ’ericht kann das Ruhen des Verfahrens anordnen˛ wenn eine wesentliche &rage
des Verfahrens˛

1‹ ’egenstand eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens ist;
2‹ vor einem staatlichen ’ericht oder einer staatlichen Schiedsstelle anhčngig ist;
«‹ als ’rundsatzfrage beim Bundesschiedsgericht vorliegt
»‹ oder dies von einem der Verfahrensbeteiligten beantragt und begrżndet wird‹

Spčtestens »2 Tage ˘— Wochen¯ nach Beschlussfassung zum Ruhen des Verfahrens
wird das Verfahren fortgesetzt˛ wenn bis dahin kein Verfahrensbeteiligter einen !n‚
trag auf &ortsetzung des Ruhen des Verfahrens gestellt und ausreichend begrżndet
hat‹ $as ’ericht entscheidet żber den !ntrag‹

˘ı¯ Nach !blauf von drei Monaten seit Verfahrenserţffnung in einem Hauptverfahren
˘§ 1 !bs‹ 7 S’O gilt entsprechend¯ kţnnen die Verfahrensbeteiligten eine Beschwer‚
de wegen Verfahrensverzţgerung ˘Verzţgerungsbeschwerde¯ beim Bundesschieds‚
gericht einlegen‹ In Verfahren˛ die beim Bundesschiedsgericht anhčngig sind˛ ist eine
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Verzţgerungsbeschwerde nicht statthaft‹ Eine Verzţgerungsbeschwerde ist ferner zu‚
lčssig˛ wenn nicht innerhalb von 21 Tagen nach !nrufung in einem Hauptverfahren
żber die Verfahrenserţffnung entschieden wurde‹ $as betroffene ’ericht hat˛ wenn
mţglich˛ binnen sieben Tagen dienstlich Stellung zu nehmen‹ Bezieht sich die Be‚
schwerde auf ein Verfahren an einem Landesschiedsgericht˛ kann das Bundesschieds‚
gericht das Verfahren an ein anderes˛ der Vorinstanz gleichrangiges ’ericht verwei‚
sen‹ Steht kein gleichrangiges ’ericht zur Verfżgung˛ kann das Bundesschiedsgericht
das Verfahren an sich ziehen und selbst entscheiden˛ sofern in den !ntrčgen kein Par‚
teiausschluss beantragt ist‹

˘ıa¯ !bweichend von !bsatz ı kann in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes eine
Verzţgerungsbeschwerde ˘§ 1 !bs‹ 7 S’O gilt entsprechend¯ nach !blauf von zehn
Tagen beim Bundesschiedsgericht eingelegt werden‹ Eine Verzţgerungsbeschwerde
ist ebenfalls zulčssig˛ wenn nicht innerhalb von sieben Tagen żber die Verfahrenser‚
ţffnung entschieden wurde‹ Eine dienstliche Stellungnahme des betroffenen ’erichts
ist in diesen &čllen nicht zwingend erforderlich‹ Stellt das Bundesschiedsgericht fest˛
dass eine Verweisung an ein anderes ’ericht unter Berżcksichtigung anfallender &ris‚
ten das Ziel eines zżgigen Verfahrens vereiteln kţnnte˛ zieht es das Verfahren an sich
und entscheidet‹ In diesen &čllen ist eine Berufung an das Bundesschiedsgericht aus‚
geschlossen; der innerparteiliche Rechtsschutz ist insoweit abgeschlossen‹ Bei einer
!bweisung bleibt der Weg der sofortigen Beschwerde erţffnet; auch in diesem &all
ist der innerparteiliche Rechtsweg mit der Entscheidung żber die Beschwerde abge‚
schlossen‹

˘10¯ $as ’ericht kann von !mts wegen oder auf !ntrag Parteimitglieder oder Organe˛
deren rechtliche Interessen durch die Entscheidung berżhrt werden˛ beiladen ˘einfa‚
che Beiladung¯‹

˘10a¯ Sind an dem streitigen Rechtsverhčltnis $ritte derart beteiligt˛ dass die Entscheidung
auch ihnen gegenżber nur einheitlich ergehen kann˛ so sind diese beizuladen ˘not‚
wendige Beiladung¯‹

˘11¯ $er Beiladungsbeschluss ist allen Verfahrensbeteiligten zuzustellen‹ $abei sollen der
Stand der Sache und der ’rund der Beiladung angegeben werden‹ $ie Beiladung
ist unanfechtbar‹ Einfach Beigeladene kţnnen innerhalb der !ntrčge von Verfah‚
rensbeteiligte selbststčndig !ngriffs‚ und Verteidigungsmittel geltend machen und
alle Verfahrenshandlungen wirksam vornehmen‹ !bweichende !ntrčge kţnnen nur
notwendig Beigeladene stellen‹

˘12¯ Zeugen zu fernmżndlichen Verhandlungen werden żber das ’ericht mit einer &rist
von mindestens 7 Tagen geladen‹

˘1«¯ $er !ntragssteller hat bis zur Schlieđung einer fernmżndlichen Verhandlung die
Mţglichkeit seine eingereichte !nrufung zurżckzunehmen‹ $iese Mţglichkeit ver‚
lčngert sich˛ sollte das ’ericht mehr als eine fernmżndlichen Verhandlung im Verfah‚
ren ansetzen ˘siehe §9 Abs. 4). Wird das Verfahren im Schriftverfahren geführt, ergeht
neben der Frist aus §8 Abs. 1 im Laufe des Verfahrens ein Termin der einer fernmünd-
lichen Verhandlung gleich kommt und das Enddatum einer möglichen Klagerücknahme
markiert.

§ 9a Sanktionen

˘1¯ Schiedsgerichte verhčngen Ordnungsmađnahmen nach Mađgabe dieser Schiedsge‚
richtsordnung und der Bundessatzung; beantragte Mađnahmen kţnnen gemildert˛
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nicht jedoch verschčrft werden‹ ’egen Entscheidungen żber Ordnungsmađnahmen
durch Schiedsgerichte ist die Berufung statthaft‹

˘1a¯ ’egen eine Verwarnung oder eine sonstige Ordnungsmađnahme˛ die ein Vorstand
nach der Bundessatzung gegenżber einemMitglied oder Vorstand ausgesprochen hat˛
steht dem Betroffenem das Widerspruchsverfahren vor dem zustčndigen Schiedsge‚
richt offen‹ Von Vorstčnden verhčngte Ordnungsmađnahmen stehen der Einleitung
und $urchfżhrung eigenstčndiger Ordnungsmađnahmenverfahren vor den Schieds‚
gerichten nicht entgegen‹

˘2¯ &olgende Ordnungsmađnahmen kann das zustčndige Schiedsgericht gegenżber Mit‚
gliedern verhčngenȷ

1‹ Verwarnung;
2‹ !usschluss von Parteiplattformen bis zu einem *ahr;
«‹ !berkennung innerparteilicher Čmter;
»‹ +andidaturverbot bis zu drei *ahre˛ welches jedoch nicht fżr !ufstellungsver‚
sammlungen gilt;

5‹ !berkennung innerparteilicher Rechte bis zu drei *ahre;
—‹ Parteiausschluss‹

WeitereOrdnungsmađnahme kţnnen sich aus den jeweiligen Satzungen der ’ebiets‚
verbčnde ergeben‹

˘2a¯ &olgende Sanktionen kann das zustčndige Schiedsgericht gegenżber ’liederungen
verhčngenȷ

1‹ Verwarnung;
2‹ !nweisung bestimmterMađnahmen innerhalb einer gesetzten &rist umzusetzen;
«‹ Verbot von politischen Handlungen;
»‹ Enthebung eines Vorstands aus dem !mt;
5‹ !uflţsung oder !usschluss des ’ebietsverbands oder einzelner Organe;

Weitere Ordnungsmađnahme kţnnen sich aus den jeweiligen Satzungen der unteren
’liederungen ergeben‹

˘«¯ Ein !ntrag auf $urchfżhrung einer Ordnungsmađnahme kann nur vom Bundesvor‚
stand oder vom Vorstand gestellt werden˛ dessen ’ebietsverband das Parteimitglied
angehţrt‹ $er !ntrag ist beim zustčndigen Schiedsgericht zu stellen‹

§ 9b Einstweilige Anordnung

˘1¯ !uf !ntrag kann das fżr die Hauptsache zustčndige ’ericht einstweilige !nordnun‚
gen treffen oder dieses in Bezug auf den Verfahrensgegenstand in einer Hauptsache
machen‹ Eilmađnahmen nach §6 Abs. 5 der Bundessatzung können durch einstweili-
ge Anordnung außer Kraft gesetzt werden. Ohne Antrag wird beim Verfahren zu einer
einstweiligen Anordnung kein Hauptverfahren am zuständigen Gericht eröffnet.

(2) Einstweilige Anordnungen sind zulässig, wenn die Gefahr besteht, dass die Verwirkli-
chung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte,
oder sie zur vorläugen Regelung in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis, um we-
sentliche Nachteile abzuwenden, nötig erscheinen. Eilbedürfnis und Sicherungsinteresse
sind zu begründen und glaubhaft zu machen.
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(2a) Ein Verfahren zur einstweiligen Anordnung wird grundsätzlich im Textverfahren ge-
führt. Der Verfahrensgegner muss nicht zwingend fernmündlich gehört werden. Auf An-
trag kann mit Ladungszeit von sieben Tagen oder durch Beschluss des Gerichts, zu einer
Verhandlung geladen werden, eine 72-stündige Ladungszeit kann aber nicht unterschrit-
ten werden. Ist der Antragsteller ein Organ, so gelten die Regelungen aus §8 Abs. 3 SGO.

(3) Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist dem Antragsgegner unverzüg-
lich, spätestens aber nach 48 Stunden nach Eingang bei Gericht, anzuzeigen, sofern hier-
durch nicht der Zweck des Antrags vereitelt wird. Einstweilige Anordnungen oder deren
Ablehnung sind den Verfahrensbeteiligten unverzüglich bekannt zugeben und mit einer
Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die Begründung kann das
Gericht innerhalb einer Woche nachreichen.

(4) Die einstweilige Anordnung tritt sofort in Kraft, sofern das Gericht keine abweichen-
den Regelungen in der einstweiligen Anordnung getroffen hat. Gegen die einstweilige
Anordnung kann innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntgabe und Erhalt der Begründung
einschließlich Rechtsmittelbelehrung Berufung eingelegt werden. Die Berufung hat keine
aufschiebende Wirkung.

(4a) Das Bundesschiedsgericht entscheidet über die Berufung binnen 14 Tagen oder, falls eine
Verhandlung durchgeführt wurde, unverzüglich im Anschluss an diese.

(5) Gegen die Ablehnung des Antrages auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ndet die
sofortige Beschwerde statt.

(6) Für einstweilige Anordnungen gelten die Bestimmungen aus §9 SGO analog, sofern dem
nicht der besondere Beschleunigungsgrundsatz entgegen steht oder für Verfahrensabläufe
nach §9b etwas Spezielleres geregelt wurde.

§ 9c Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand

˘1¯ War jemand ohne Verschulden verhindert eine &rist einzuhalten˛ so ist ihm auf be‚
grżndetem !ntrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewčhren‹ $as Ver‚
schulden eines Vertreters ist dem Vertretenen zuzurechnen‹

˘2¯ $er !ntrag ist innerhalb einer Woche nach Wegfall des Hindernisses zu stellen‹ $ie
Tatsachen zur Begrżndung des !ntrags sind glaubhaft zu machen‹ Innerhalb der !n‚
tragsfrist ist die versčumte Handlung nachzuholen‹ Ist dies geschehen˛ so kann Wie‚
dereinsetzung auch ohne !ntrag gewčhrt werden‹

˘«¯ Nach « Monaten seit dem Ende der versčumten &rist kann die Wiedereinsetzung
nicht mehr beantragt oder die versčumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden˛
auđer wenn dies vor !blauf der «‚Monatsfrist infolge hţherer ’ewalt unmţglich war‹

˘»¯ Żber die Wiedereinsetzung entscheidet das zustčndige ’ericht‹ $ieser Beschluss ist
unanfechtbar‹

§ 10 Berufung

˘1¯ ’egen erstinstanzliche Urteile oder Beschlżsse sofern diese es vorsehen˛ steht jedem
Verfahrensbeteiligten die Berufung zu‹ ’egen Entscheidungen des Bundesschiedsge‚
richtes findet keine Berufung statt‹

˘2¯ $ie Berufung ist binnen 1» Tagen beim Bundesschiedsgericht einzureichen und zu
begrżnden‹ $er Berufungsschrift ist die angefochtene Entscheidung samt erstinstanz‚
lichem !ktenzeichen beizufżgen‹ Mađgeblich fżr den Lauf der Berufungsfrist ist die
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Zustellung des Urteils oder Beschlusses inklusive Rechtsmittelbelehrung‹ Eine Beru‚
fung muss jedoch spčtestens einen Monat nach Urteils‚ oder Beschlussverkżndung
eingelegt sein‹

˘«¯ $as erstinstanzliche ’ericht stellt dem Bundesschiedsgericht fżr die $auer des Be‚
rufungsverfahrens die !kten zur Verfżgung‹

˘»¯ $ie Rżcknahme der Berufung ist in jeder Lage des Verfahrens ohne Zustimmung
des Berufungsgegners zulčssig‹

˘5¯ $as Bundesschiedsgericht entscheidet żber Berufungsantrčge entweder selbst oder
verweist das Verfahren an das !usgangsgericht unter Beachtung der Rechtsauffassung
des Bundesschiedsgericht zur erneuten Verhandlung zurżck‹

§ 10a Sofortige Beschwerde

˘1¯ $ie sofortige Beschwerde ist binnen 1» Tagen bei dem ’ericht˛ dessen Entscheidung
angefochten wird˛ einzulegen‹

˘2¯ In der Beschwerdeschrift muss mindestens die Bezeichnung der angefochtenen Ent‚
scheidung enthalten sein sowie eine Erklčrung˛ die klar erkennen lčsst˛ gegen was
Beschwerde in der Entscheidung eingelegt wird‹ $ie Beschwerde soll begrżndet wer‚
den‹

˘«¯ +ann das ’ericht der sofortigen Beschwerde˛ durch welchem Umstand auch immer˛
nicht stattgeben˛ wird die sofortige Beschwerde zur finalen Entscheidung samt einer
Begrżndung an das Bundesschiedsgericht verwiesen‹ ’elangt das Bundesschiedsge‚
richt zu der Entscheidung˛ dass die sofortige Beschwerde begrżndet ist˛ wird der Be‚
schwerde durch Verweisungsbeschluss˛ welcher eine rechtliche Wżrdigung und Be‚
grżndung enthčlt˛ stattgegeben und an das ursprżngliche ’ericht zurżckverweisen‹

˘«a¯ +ann das Schiedsgericht durch fallweise Handlungsunfčhigkeit einer sofortigen Be‚
schwerde nicht abgeholfenwerden˛ so ist die Beschwerde an das Bundesschiedsgericht
zu żbergeben˛ was die Beschwerde an ein anderes Schiedsgericht der gleichen Ebene
zur erstinstanzlichen Entscheidung verweist‹

˘«b¯ ’egen Entscheidungen des Bundesschiedsgericht sind keine sofortigen Beschwerden
zulčssig‹

˘»¯ Żber sofortige Beschwerden kann jederzeit ohne Verhandlung entschieden werden˛
die TeXtform reicht aus‹

˘5¯ $ie Rżcknahme der sofortigen Beschwerde ist in jeder Lage des Verfahrens ohne Zu‚
stimmung des Verfahrensgegners zulčssig‹ $ies gilt auch beim Bundesschiedsgericht
als finale Entscheidungsinstanz‹

§ 10b Wiederaufnahme

˘1¯ Ein innerparteilich rechtskrčftig beendetes Verfahren kann auf !ntrag eines Verfah‚
rensbeteiligten wieder aufgenommen werden˛ sofern

1‹ das ’ericht nicht vorschriftsgemčđ besetzt war und dies dem !ntragsteller erst
im Nachhinein bekannt wurde;

2‹ ein Verfahrensbeteiligter nicht oder nicht ordnungsgemčđ vertreten war˛ wenn
dieser die Prozessfżhrung weder ausdrżcklich oder stillschweigend genehmigt
hat;
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«‹ bei einem Zeugnis oder ’utachten˛ auf welches das Urteil gegrżndet ist˛ der
Zeuge oder Sachverstčndige sich einer Verletzung derWahrheitspflicht schuldig
gemacht hat;

»‹ eine Urkunde˛ auf die das Urteil gegrżndet ist˛ fčlschlich angefertigt oder ver‚
fčlscht war;

5‹ ein Richter bei demUrteil mitgewirkt hat˛ der sich in Beziehung auf den Rechtss‚
treit einer vorsčtzlichen Verletzung seiner !mtspflichten gegen den Verfahrens‚
beteiligten schuldig gemacht hat;

—‹ die Entscheidung auf einer rechtsgżltig aufgehobenen Entscheidung beruht‹

˘2¯ $ie Wiederaufnahme ist ausgeschlossen˛ wenn der !ntragsteller den ’rund fżr die
Wiederaufnahme selbst verursacht oder zu vertreten hat‹ $er ’rund der Wiederauf‚
nahme ist durch den !ntragssteller glaubhaft zu machen‹

˘«¯ $er !ntrag ist binnen eines Monats nach Bekanntwerden des ’rundes bei dem ’e‚
richt zu stellen˛ bei dem das Verfahren zuletzt anhčngig war‹

˘»¯ $er’rundsatz „Ne bis in idem“ findet auch !nwendung vor den Schiedsgerichten der
Partei der Humanisten‹ Ein Wiederaufnahme nach !bsatz 1 bleibt davon unberżhrt‹

§ 11 Beschlüsse und Urteile

˘1¯ Ein Urteil ist eine Entscheidung˛ die in der Sache materiell żber den Streitgegenstand
oder einen rechtlich selbststčndigen Teil des Streitgegenstands entscheidet und fżr
diesen Teil abschlieđend ist‹

˘1a¯ $as Schiedsgericht kann Zwischenentscheidungen erlassen˛ insbesondere żber Zu‚
lčssigkeit oder Teilerledigung des Streitgegenstandes‹ Eine Zwischenentscheidung ist
ein Urteil˛ durch das eine selbststčndige Verfahrensfrage vor !bschluss des ’esamt‚
verfahrens entschieden wird‹

˘1b¯ Beschlżsse sind alle żbrigen Entscheidungen des Schiedsgerichts˛ die nicht nach !bs‹
1 Urteile sind‹

˘2¯ Ein Urteil oder ein vergleichbarer instanzbeendender Beschluss soll mţglichst drei
Monate nach Verfahrenserţffnung vorliegen‹ $ie Richter haben auf ein zżgiges Ver‚
fahren hinzuwirken‹ $as Urteil oder ein vergleichbarer Beschluss enthčlt mindestens
einen Tenor˛ eine Sachverhaltsdarstellung und eine Begrżndung mit Wżrdigung der
Sach‚ und Rechtslage‹ Es wird mit einfacher Mehrheit gefčllt und begrżndet˛ Enthal‚
tungen sind nicht zulčssig‹ $as !bstimmverhalten der Richter wird nicht mitgeteilt‹

˘«¯ Richter haben das Recht˛ in einem Urteil oder vergleichbarem Beschluss in der Be‚
grżndung eine abweichende Meinung zu čuđern‹ Nčheres kann in der ’eschčftsord‚
nung des ’erichtes geregelt werden‹

˘»¯ Sind gegenUrteile oder Beschlżsse Rechtsmittel mţglich˛ so ist darauf in einer Rechts‚
behelfsbelehrung hinzuweisen‹

˘5¯ $ie Rechtskraft von Urteilen oder vergleichbaren Beschlżssen tritt vor !blauf der fżr
die Einlegung von zulčssigen Rechtsmitteln bestimmte &rist nicht ein‹ $er Eintritt
der Rechtskraft wird durch die rechtzeitige Einlegung des Rechtsmittels gehemmt‹
$ie Rechtskraft kann auch sofort eintreten und mit Einlegung des Rechtsmittels nicht
gehemmt werden˛ insofern die Schiedsgerichtsordnung dies eXplizit vorsieht‹

˘—¯ $ie Verfahrensbeteiligten erhalten eine !usfertigung des Urteils oder gefasster Be‚
schlżsse in TeXtform‹
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˘7¯ !lle Urteile und Beschlżsse werden verţffentlicht˛ Personennamen sind dabei zu
pseudonymisieren‹ ’liederungsnamen und dieNamen der beteiligten Richter in ihrer
&unktion sind hiervon ausgenommen‹ !uf begrżndeten !ntrag oder von !mts wegen
werden TeXtpassagen geschwčrzt˛ soweit dies zum Schutz von Persţnlichkeitsrechten
ausnahmsweise erforderlich ist‹

˘¯ Schreibfehler˛ Rechnungsfehler oder čhnliche offenbare Unrichtigkeiten˛ die in Ur‚
teilen oder Beschlżssen vorkommen˛ sind jederzeit von dem ’ericht auch von !mts
wegen zu berichtigen‹Wurden +orrekturen beantragt˛wird durch Beschluss darżber
entschieden‹ $ie vorgenommenen Čnderungen sind im Beschluss zu vermerken‹

§ 12 Dokumentation

˘1¯ $as ’ericht dokumentiert das Verfahren und weist auf die &orm oder &ormen der
$okumentation mit dem ersten Schreiben an die Verfahrensbeteiligten hin‹

˘2¯ $ie Verfahrensakte umfasst mindestens die Protokolle von Verhandlungen˛ alle fżr
das Verfahren relevanten Schriftstżcke˛ gefasste Urteile und›oder Beschlżsse und ge‚
gebenenfalls !kten aus der›den Vorinstanzen‹

˘«¯ $as ’ericht kann eine Tonaufzeichnung von einer Verhandlung erstellen‹ $iese wird
gelţscht˛ wenn die Verfahrensbeteiligten innerhalb von 1» Tagen nach Erhalt eines
inhaltlichen Protokolls keine Einwčnde erhoben haben‹ $ie Tonaufzeichnung an sich
wird nicht weitergegeben oder vervielfčltigt‹

˘»¯ $ie Verfahrensbeteiligten haben ein !nrecht auf Einsicht in die Verfahrensakte‹ $er
!ntrag auf Einsichtnahme in Verfahrensakten nach !bschluss eines Verfahrens ist an
das entsprechende ’ericht zu stellen und zu begrżnden‹

˘5¯ Nach !bschluss des Verfahrens ist jede Verfahrensakte fżnf *ahre aufzubewahren‹ Ur‚
teile und Beschlżsse sind unbefristet aufzubewahren‹

§ 13 Rechenschaftsbericht

˘1¯ Wčhrend seiner !mtszeit soll das ’ericht in regelmčđigen !bstčnden˛ insbesondere
żber die Zahl der anhčngigen und abgeschlossenen &člle˛ berichten‹

˘2¯ $as ’ericht kann bei laufenden Verfahren˛ bei denen es ein erhebliches parteiţffent‚
liches Interesse feststellt˛ nach eigenem Ermessen ţffentliche Stellungnahmen abge‚
ben‹ Stellungnahmen zu nicht ţffentlichen Verfahren sind unzulčssig‹

˘«¯ $as ’ericht legt an ordentlichen Parteitagen einen !rbeitsbericht vor˛ der die &člle
der !mtsperiode inklusive Urteil und abschlieđender Beschlżsse kurz darstellt‹

§ 14 Kosten und Auslagen

˘1¯ $as Schiedsgerichtsverfahren ist fżr die Verfahrensbeteiligten kostenfrei‹ *eder Ver‚
fahrensbeteiligte trčgt seine eigenen !uslagen fżr die &żhrung des Verfahrens oder
anfallende +osten fżr eine Vertretung‹ +osten˛ die dem ’ericht im Zuge eines Ver‚
fahrens anfallen ˘Portokosten˛ Bżromaterial usw‹¯˛ sind von der ’liederung zu tragen‹

˘2¯ Richter erhalten fżr ihre Tčtigkeit keine Entschčdigung‹ Im Verfahren anfallende
!uslagen˛ insbesondere Reisekosten zu mżndlichen Verhandlungen oder !rbeitstref‚
fen˛ trčgt der jeweilige ’ebietsverband‹

§ 15 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
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˘1¯ Čnderungen der Schiedsgerichtsordnung treten mit Beschluss in +raft˛ spčtestens
aber mit Schlieđung des jeweiligen Parteitages‹

˘2¯ $ie !mtszeit der Richter wird durch die zum Zeitpunkt der Wahl gżltigen Rege‚
lungen der jeweiligen zustčndigen Satzung bestimmt‹

˘«¯ &żr laufende Verfahren ist die Schiedsgerichtsordnung in der zum Zeitpunkt der
Verfahrenserţffnung gżltigen &assung mađgebend‹

˘»¯ Mit Beschluss dieser Schiedsgerichtsordnung werden gewčhlte Ersatzrichter zu or‚
dentlichen Richtern der jeweiligen ’erichte‹
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I‹ !llgemeiNe "estimmuNgeN
§ 1 Zweck und Geltungsbereich

˘1¯ $iese Beiordnung regelt das !ntragswesen zumBundesparteitag sowie !ufgaben und
Verfahren der !ntragskommission‹ Sie gilt verbindlich fżr sčmtliche !ntrčge an den
Bundesparteitag‹
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˘2¯ Mađgeblich sind die &risten˛!ntragsrechte und Verţffentlichungspflichten gemčđ §§
12b˛ 12d der Bundessatzung; diese Beiordnung konkretisiert deren $urchfżhrung‹

˘«¯ $ie Rżckwčrtsfristen werden vom Beginn des Bundesparteitages ˘Stichtag¯ aus rżck‚
wčrts gezčhlt‹ $ie &rist endet mit !blauf des +alendertages˛ der um die angegebene
&ristdauer vor dem Stichtag liegt; die genaue Uhrzeit des Parteitagsbeginns bleibt un‚
berżcksichtigt‹ Unter einer Woche versteht man 7 +alendertage‹ Eine Verschiebung
wegen Samstagen˛ Sonn‚ oder &eiertagen findet nicht statt‹

§ 2 Antragskommission

˘1¯ “"OUSBHTLPNNJTTJPO” bezeichnet ‚ sofern nicht abweichend geregelt ‚ die jeweils zu‚
stčndige +ommission ˘vorlčufige oder vom Bundesparteitag gewčhlte¯‹

˘2¯ $er Bundesvorstand beruft mit der Einladung die Mitglieder der vorlčufigen !n‚
tragskommission‹ Sie prżft fristgerecht eingehende !ntrčge auf formale Zulčssigkeit˛
ordnet sie zu und bereitet die Tagesordnung technisch vor‹ Sie ist weisungsfrei und
regelt ihre innere !ngelegenheit selbst‹

˘«¯ $er Bundesparteitag wčhlt drei Mitglieder der !ntragskommission; die gewčhlte
+ommission żbernimmt sčmtliche !ufgaben der vorlčufigen +ommission‹

˘»¯ $ie !ntragskommission entscheidet mit absoluter Mehrheit der Mitglieder der !n‚
tragskommission; Enthaltungen sind unzulčssig‹ Umlaufbeschlżsse sind zulčssig˛wenn
allen Mitgliedern der !ntragskommission eine Teilnahme mţglich ist‹ $as !bstim‚
mergebnis wird nicht mitgeteilt‹

II‹ !NtragsarteN uNd &ormerforderNisse
§ 3 Antragsarten

˘1¯ Regulčre !ntragsarten im Sinne des § 12b !bs‹ 5 Nr‹ 2 der Bundessatzung sindȷ

1‹ SatzuNgsaNtrag ˘Sa!¯ȷ !ntrag auf Čnderung der Bundessatzung ˘§ 1 !bs‹ 2˛
« der Bundessatzung¯

2‹ "eiordNuNgsaNtrag ˘BO!¯ȷ !ntrag auf Verabschiedung˛ Čnderung oder !uf‚
hebung einer Beiordnung ˘§ 1 !bs‹ » der Bundessatzung¯

«‹ ProgrammaNtrag ˘P!¯ȷ !ntrag mit programmatischen Inhalten zur Verab‚
schiedung˛ Čnderung oder !ufhebung des Programms der Partei ˘§ 20 !bs‹ 1
der Bundessatzung¯

»‹ WahlprogrammaNtrag ˘WP!¯ȷ !ntrag fżr Wahlprogramme zum $eutschen
Bundestag oder zum Europčischen Parlament; das betroffene Wahlprogramm
ist zu benennen ˘§ 20 !bs‹ 2 der Bundessatzung¯‹

5‹ ,eitbildaNtrag ˘LB!¯ȷ !ntrag zur Verabschiedung˛ Čnderung oder !ufhebung
des Leitbildes ˘§ 2 !bs‹ 5 BS¯

—‹ SoNstige !Ntrčge ˘So!¯ȷ !lle żbrigen !ntrčge ˘insb‹ Entschlieđungsantrčge
oder Weisungen¯˛ die keiner der vorgenannten +ategorien zuzuordnen sind‹

˘2¯ Neben den in !bsatz 1 genannten regulčren !ntragsarten˛ gibt es Sonderformen von
!ntrčgenȷ
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1‹ ČNderuNgsaNtrag ˘Č!¯ȷ!ntrag˛ der den BeschlussteXt eines bereits eingereich‚
ten !ntrags abčndert; unzulčssig ist dieČnderung der !ntragsart oder des +ernthe‚
mas‹

2‹ $riNglichkeitsaNtragȷ!ntrag˛ dessenNichtbehandlungwčhrend des kommen‚
den Parteitages der Partei erheblichenNachteil zufżgenwżrde; Satzungsantrčge
sind ausgeschlossen‹

«‹ ,eitaNtrag des "uNdesvorstaNdesȷ Programmatischer !ntrag des Bundesvor‚
standes˛welcher vom Bundesvorstand als Leitantrag deklariert wurde‹ Wird ge‚
mčđ § 12b !bs‹  der Bundessatzung in der Tagesordnung priorisiert und vor
allen anderen !ntrčgen behandelt wird; Čnderungsantrčge und konkurrierende
!ntrčge zum Leitantrag sind weiterhin zulčssig‹ Ein programmatischer !ntrag
des Bundesvorstands im Sinne dieser Nummer ist ein Programmantrag˛Wahl‚
programmantrag˛ Leitbildantrag oder ein sonstiger !ntrag mit programmati‚
schem Inhalt zur Wahrnehmung seiner politischen Leitungsfunktion‹

§ 4 Formerfordernisse bei Anträgen

˘1¯ &ristȷ Einreichung innerhalb der in § 12b der Bundessatzung bestimmten &risten‹
Verfristete !ntrčge sind als unzulčssig zurżckzuweisen‹

˘2¯ !Ntragstellerȷ!ntragsteller ˘Name˛Mitgliedsnummer¯ bzw‹ berechtigtesOrgan›sonstige
Einrichtung sind eindeutig zu benennen‹

˘«¯ !Ntragsartȷ $ie Zuordnung nach § « !bs‹ 1 ist kenntlich zu machen; Sonderfor‚
men nach § « !bs‹ 2 sind zusčtzlich zu bezeichnen‹ Bei &ehlbezeichnung kann die
!ntragskommission nach Rżcksprache korrigieren‹

˘»¯ !NtragsbestimmtheitȷEin!ntrag ist mit ˆ$er Bundesparteitagwolle beschlieđenȷłinzuleiten‹
$er !ntragsteXt hat ausschlieđlich Inhalte zu beinhalten˛ welche sich der Bundes‚
parteitag durch die Beschlussfassung zu eigen macht‹ $er !ntragsteXt soll inhaltlich
eindeutig und prčzise formuliert sein‹

˘5¯ "egrżNduNgȷ $ie Begrżndung soll die angestrebten Ziele und den Willen des !n‚
tragsgegners wiedergeben‹ Sie soll die Herleitung der &orderungen erlčutern‹

˘—¯ Moduleȷ Vorgesehene Modulabstimmungen sind im !ntragsteXt klar zu kennzeich‚
nen‹

˘7¯ UNterstżtzerȷ Sofern eine Mindestzahl an Unterstżtzern erforderlich ist˛ gilt § —a‹

III‹ %iNreichuNg uNd ZulassuNg
§ 5 Einreichungsplatform und Fallback

˘1¯ !ntrčge werden żber OpenSlides eingereicht˛ bearbeitet und verţffentlicht; der Bun‚
desvorstand stellt die erforderliche IT‚Infrastruktur bereit‹ Stimmberechtigten Mit‚
gliedern ist der Zugriff auf OpenSlides zu gewčhren‹

˘2¯ Ist im Einzelfall die Einreichung żber OpenSlides nicht mţglich˛ kann die !ntrags‚
kommission eine alternative Einreichung ˘insb‹ E‚Mail‚Einreichung an die !ntrags‚
kommission¯ zulassen‹ $ie !ntragskommission pflegt den !ntrag in OpenSlides ein
und behandelt ihn dort weiter; die Einzelfallausnahme ist beim !ntrag zu dokumen‚
tieren‹
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˘«¯ Bei technischen Stţrungen von OpenSlides kann die !ntragskommission mit Zu‚
stimmung des Bundesvorstandes ausnahmsweise ein gleichwertiges alternatives Ver‚
fahren bestimmen ˘insbesondere E‚Mail‚Einreichungmit Eingangsbestčtigung˛ zen‚
traler Verţffentlichung˛ Bekanntgabe von Unterstżtzung eines !ntrages ˘§ —a¯¯‹

§ 6 Prüfung und Veröffentlichung

˘1¯ $ie !ntragskommission prżft eingegangene !ntrčge binnen einer Woche auf die
&ormerfordernisse nach § »; Čnderungs‚ und $ringlichkeitsantrčge prżft sie binnen
drei Tagen‹

˘2¯ Bei behebbaren &ormmčngeln setzt die !ntragskommission eine angemessene &rist
zur Nachbesserung‹ Wird der Mčngel nicht fristgerecht behoben˛ ist der !ntrag als
unzulčssig zurżckzuweisen‹

˘«¯ Zugelassene !ntrčge sind parteiţffentlich in OpenSlides innerhalb einer Woche nach
Einreichung zu verţffentlichen‹ Čnderungs‚ und $ringlichkeitsantrčge sind unver‚
zżglich nach Zulassung zu verţffentlichen‹

˘»¯ &żr $ringlichkeitsantrčge prżft die !ntragskommission unverzżglich die &ormer‚
fordernisse nach § » und gibt dem Bundesparteitag eine Empfehlung zur Zulassung
oder !blehnung nach § « !bs‹ 2 Nr‹ 2‹ ’enżgt ein $ringlichkeitsantrag den &ormer‚
fordernissen nicht˛ ist er als unzulčssig zurżckzuweisen; im Żbrigen ist er vorlčufig
zuzulassen und parteiţffentlich in OpenSlides zu verţffentlichen‹ Żber die endgżl‚
tige Zulassung entscheidet der Bundesparteitag‹ Werden $ringlichkeitsantrčge erst
auf dem Bundesparteitag gestellt oder liegen zu Beginn noch ungeprżft vor˛ prżft
die gewčhlte !ntragskommission unverzżglich und legt sie dem Bundesparteitag zur
Entscheidung vor‹

˘5¯ $ie !ntragskommission dokumentiert in OpenSlides den Status jedes !ntrages ˘“in
Prżfung”˛ “vorlčufig zugelassen”˛ “zugelassen”˛ “zurżckgewiesen”˛ “zurżckgezogen”¯
und informiert die !ntragsteller żber wesentliche Statuswechsel‹

˘—¯ Zurżckgewiesene oder zurżckgezogene !ntrčge gelten als nicht gestellt‹

§ 6a Unterstützungsregelung

˘1¯ Liegt bei Einreichung die nach der Bundessatzung erforderliche Zahl von Unterstżt‚
zern vor˛ entscheidet die !ntragskommission nach § —‹

˘2¯ &ehlen Unterstżtzer zur Zulassung˛ lčsst die !ntragskommission den !ntrag vorlčufig
zu und verţffentlicht ihn entsprechend˛ sofern der !ntrag den żbrigen &ormerfor‚
dernissen genżgt‹ Unterstżtzer kţnnen sich in OpenSlides anschlieđen‹

˘«¯ Wird die erforderliche Zahl fristgerecht erreicht˛ wird der !ntrag zugelassen; an‚
dernfalls ist er zurżckzuweisen‹ $ie &rist bestimmt sich nach § 12b !bs‹ — und § 12d
!bs‹ ı der Bundessatzung‹

˘»¯ Unterschreitet ein !ntrag vor &ristablauf die erforderliche Unterstżtzerzahl erneut˛
entzieht die !ntragskommission die Zulassung und verfčhrt nach !bsatz 2‹ Ein Un‚
terschreiten nach &ristablauf berżhrt die Zulassung nicht‹

§ 6b Rücknahme von Anträgen
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˘1¯ Sind mehrere Mitglieder oder $elegierte !ntragsteller˛ kţnnen sie ihre !ntragstel‚
lung einzeln zurżcknehmen; sie werden aus der Liste der !ntragsteller gestrichen;
§ —a bleibt unberżhrt‹ Sind alle !ntragsteller zurżckgetreten˛ gilt der !ntrag als zu‚
rżckgenommen‹

˘2¯ Treten Organe oder sonstige Einrichtungen als !ntragsteller auf˛ kţnnen sie den !n‚
trag durch Beschluss zurżcknehmen‹ Sie kţnnen im!ntrag oder durch Beschluss eine
bevollmčchtigte Person benennen˛ die zur Rżcknahme berechtigt ist‹

˘«¯ Rżcknahmen und Rżcktritte sind bis zur Erţffnung der !bstimmung żber den !n‚
trag zulčssig‹

§ 7 Mitwirkung der Antragsteller

˘1¯ !ntragsteller treffen geeignete Vorkehrungen˛ fżr die !ntragskommission erreichbar
zu sein‹

˘2¯ $ie !ntragskommission setzt angemessene &risten fżr !ntworten oder Nachbesse‚
rungen; bis zweiWochen vor dem Bundesparteitag soll die &rist mindestens drei Tage
betragen; sie darf 2» Stunden nicht unterschreiten‹

IV‹ TagesordNuNg uNd +oNkurreNz
§ 8 Konkurrenzfeststellung, Zuordnung und Reihung

˘1¯ $ie !ntragskommission stellt +onkurrenzen zwischen !ntrčgen fest und dokumen‚
tiert diese mit kurzer Begrżndung‹

˘2¯ $ie !ntragskommission ordnet !ntrčge den vorlčufigen Tagesordnungspunkten zu
und erarbeitet eine Reihung als Vorschlag fżr den Bundesparteitag; mađgebliche +ri‚
terien sindȷ

1‹ Vorrang des Leitantrages˛
2‹ Sachnčhe ˘Zusammenfassung verwandter !ntrčge¯˛
«‹ !bhčngigkeiten ˘’rundsatz‚ vor &olgeentscheidungen¯˛
»‹ Verfahrensţkonomie ˘Vermeidung redundanter !bstimmungen¯‹

˘«¯ $er Vorschlag der !ntragskommission hat beratenden#harakter; die endgżltige &est‚
legung der Tagesordnung erfolgt durch den Bundesparteitag‹

V‹ VerbiNdlichkeit uNd Rechtsschutz
§ 9 Entscheidungen der Antragskommission

˘1¯ Entscheidungen der !ntragskommission żber Zulassung˛ vorlčufige Zulassung˛ Zu‚
rżckweisung und +onkurrenzfeststellung sind fżr die innerparteiliche Vorbereitung
des Bundesparteitages verbindlich‹

˘2¯ $ie auf dem Bundesparteitag gewčhlte !ntragskommission darf Entscheidungen der
vorlčufigen !ntragskommission bis zum !ufruf des ersten Sachantrags nur insoweit
korrigieren˛ als es sich um offenkundige &orm‚ oder Zuordnungsfehler oder um re‚
daktionelle Berichtigungen handelt‹ +orrekturen sind in OpenSlides zu dokumen‚
tieren‹ Redaktionelle Berichtigungen sind Čnderungen ohne materielle Wirkung; sie
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lassen Inhalt˛ Sinn und Rechtsfolgen unberżhrt und betreffen insbesondere Schreib‚
˛ Nummerierungs‚˛ Verweisungs‚ und Bezeichnungsfehler‹ Čnderungen durch die
!ntragskommission darżber hinaus bedżrfen nach &eststellung der Tagesordnung ei‚
nes Beschlusses des Bundesparteitages‹

˘«¯ ’egen Entscheidungen der !ntragskommission ist kein unmittelbares innerparteili‚
ches Beschwerdemittel gegeben‹ $er Rechtsschutz nach der Schiedsgerichtsordnung
bleibt hiervon unberżhrt‹

˘»¯ $ie Zulassung eines als unzulčssig zurżckgewiesenen !ntrags kann durch Beschluss
des Bundesparteitages nicht ersetzt werden‹ Unberżhrt bleibt die Befugnis des Bun‚
desparteitages˛ diese Beiordnung zu čndern‹

˘5¯ &żr $ringlichkeitsantrčge gilt abweichendȷ Żber die endgżltige Zulassung entschei‚
det der Bundesparteitag; im Żbrigen verbleibt es bei den !bsčtzen 1 bis «‹
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§ 1 Zweck, Geltungsbereich, Rechtsnatur

˘1¯ !rbeitsgemeinschaften des Bundesverbandes ˘nachfolgendȷ “!rbeitsgemeinschaft”¯ un‚
terstżtzen die inhaltliche Vorbereitung parteiinterner Entscheidungen‹ Sie wirken
insbesondere durch die Erarbeitung und +onsolidierung von Sach‚ und Beschluss‚
vorlagen fżr zustčndige Organe ˘z‹ B‹ programmatische oder satzungsbezogene !n‚
trčge¯‹

52



˘2¯ !rbeitsgemeinschaften besitzen keine !uđenwirkung und keine Entscheidungszu‚
stčndigkeit; die Entscheidungsrechte der Organe bleiben unberżhrt‹

˘«¯ $iese Beiordnung gilt fżr alle !rbeitsgemeinschaften des Bundesverbandes gemčđ §
2» der Bundessatzung‹ Stčndige !rbeitsgemeinschaften kţnnen in !nlage 1 festgelegt
werden‹

˘»¯ !rbeitsgemeinschaften sind unselbststčndige Einrichtungen des Bundesverbandes; Rechts‚
trčger ist der Bundesvorstand‹ $ie Rechts‚ und Organisationsaufsicht obliegt dem
Bundesvorstand ˘§ 11¯‹ ˘§ 2» !bs‹ 2 Bundessatzung¯

§ 2 Anerkennung, Kriterien, Register

˘1¯ !rbeitsgemeinschaften werden auf !ntrag von Mitgliedern oder von !mts wegen
durch Beschluss des Bundesvorstandes anerkannt‹ !blehnungen sind zu begrżnden‹
$er Bundesparteitag kann die !nerkennung abčndern oder aufheben‹ ˘§ 2» !bs‹ «
Bundessatzung¯

˘2¯ $er Bundesvorstand soll eine !rbeitsgemeinschaft anerkennen˛ wenn

1‹ Zweck und !rbeitsauftrag im Einklang mit Bundessatzung˛ Leitbild˛ dieser Bei‚
ordnung und den Beschlżssen des Bundesparteitages stehen˛

2‹ ein klar umrissenes Themenfeld benannt ist und keine $oppelstruktur zu bereits
anerkannten !rbeitsgemeinschaften besteht und

«‹ mindestens fżnf Mitglieder ihre Mitwirkung erklčrt haben‹

˘«¯ Żber !ntrčge zur !nerkennung ist binnen «0 Tagen zu entscheiden‹

˘»¯ Haben die !ntragsteller im !nerkennungsantrag eine kommissarische Leitung vor‚
geschlagen˛ ist diese vom Bundesvorstand als kommissarische Leitung zu bestellen‹

˘5¯ $er Bundesvorstand fżhrt ein parteiţffentlich einsehbares Register der anerkannten
!rbeitsgemeinschaften mit Bezeichnung˛ !uftrag˛ Leitung und +ontaktmţglichkeit‹

§ 3 Mitgliedschaft, Beitritt

˘1¯ $ie Mitarbeit steht allen Mitgliedern offen‹ Beitrittsantrčge sind bei der Leitung zu
stellen und binnen angemessener &rist zu bescheiden; !blehnungen sind zu begrżn‚
den‹

˘2¯ ’egen die !blehnung kann das Mitglied binnen 1» Tagen Widerspruch beim Bun‚
desvorstand einlegen; dieser entscheidet durch Beschluss‹ $er Schiedsgerichtsweg
bleibt unberżhrt‹

˘«¯ $ieMitgliedschaft endet durch !ustritt aus der !rbeitsgemeinschaft oder Partei sowie
durch !usschluss nach § ‹

§ 4 Arbeitsweise, Geschäftsordnung, Untergliederungen

˘1¯ !rbeitsgemeinschaften geben sich eine ’eschčftsordnung im Rahmen der Bundes‚
satzung˛ dieser Beiordnung und einschlčgiger Verwaltungsvorschriften des Bundes‚
vorstandes; sie organisieren ihre !rbeit eigenverantwortlich‹

˘2¯ Sitzungen kţnnen in Prčsenz˛ hybrid oder virtuell stattfinden; sie sollen regelmčđig
stattfinden‹
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˘«¯ !rbeitsgemeinschaften kţnnen in ihrer ’eschčftsordnung Untergliederungen ein‚
richten‹

˘»¯ &żr +ommunikation und $okumente sind vom Bundesvorstand freigegebene IT‚
Systeme zu verwenden‹

§ 5 Leitung und Wahl

˘1¯ $ie Zahl und der !ufbau der Leitung der !rbeitsgemeinschaft regelt deren’eschčfts‚
ordnung‹ &ehlt eine entsprechende Regelung˛ besteht die Leitung aus einem Leiter
und bis zu zwei Stellvertretern‹

˘2¯ *ede !rbeitsgemeinschaft wčhlt aus ihrer Mitte die Leitung‹

˘«¯ $ieWahl erfolgt geheim; sie kann digital żber OpenSlides oder ein anderes durch den
Bundesvorstand benanntes geeignetes +ommunikationsmittel durchgefżhrt werden‹
’ewčhlt ist˛ wer die einfache Mehrheit der abgegebenen gżltigen Stimmen erhčlt;
der Bundesvorstand stellt das Ergebnis fest und vermerkt es im Register‹

˘»¯ $ie !mtszeit betrčgt bis zu zwţlf Monate; Wiederwahl ist zulčssig‹

˘5¯ Bei Vakanz kann der Bundesvorstand eine kommissarische Leitung bestellen‹ $eren
!uftrag ist auf die Vorbereitung der Neuwahl und die laufende ’eschčftsfżhrung be‚
schrčnkt; die Neuwahl ist spčtestens binnen zwei Wochen einzuleiten‹

§ 6 Moderation, Sitzungsordnung, Beschlussfassung

˘1¯ Beschlżsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gżltigen Stimmen der
Mitglieder gefasst; sie sind zu protokollieren‹ Beschlżsse im Umlaufverfahren sind
zulčssig˛ sofern allen Mitgliedern angemessene Mitwirkung mţglich ist‹

˘2¯ Zur Sicherung der !rbeitsfčhigkeit kann die Leitung der !rbeitsgemeinschaft sit‚
zungsbezogeneMađnahmen treffen ˘Redezeitbegrenzungen˛Ermahnungen˛!usschluss
von der Sitzung¯‹

§ 7 Vorlagen, Zusammenarbeit mit Organen
Beschlussvorlagen und !ntrčge werden grundsčtzlich an die nach Bundessatzung zustčn‚
digen Organe gerichtet ˘insb‹ Bundesparteitag oder Bundesvorstand¯‹

§ 8 Ausschluss aus der Arbeitsgemeinschaft

˘1¯ Bei fortgesetzter Inaktivitčt˛ erheblich stţrendem oder vorsčtzlich schčdigendemVer‚
halten in der !rbeitsgemeinschaft kann die Leitung einen begrżndeten !ntrag auf
!usschluss beim Bundesvorstand stellen ˘§ 2» !bs‹ » der Bundessatzung¯‹

˘2¯ $er Bundesvorstand entscheidet nach !nhţrung des betroffenenMitglieds durch Be‚
schluss; die Entscheidung ist zu begrżnden‹

˘«¯ $er Schiedsgerichtsweg bleibt unberżhrt‹

§ 9 Transparenz und Datenschutz

˘1¯ *ede !rbeitsgemeinschaft erstellt mindestens jčhrlich einen kurzen Tčtigkeitsbericht
an den Bundesvorstand; der Bericht wird parteiţffentlich zugčnglich gemacht‹
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˘2¯ $atenschutzrechtliche Vorgaben und parteiliche $atenschutzregeln sind einzuhalten;
personenbezogene $aten sind ausschlieđlich żber freigegebene Systeme zu verarbei‚
ten‹ Soweit erforderlich˛ ist eine schriftliche $atenschutzverpflichtung abzugeben‹

§ 10 Änderung des Auftrags, Verschmelzung, Auflösung

˘1¯ $er Bundesvorstand kann den !uftrag anpassen˛ !rbeitsgemeinschaften verschmel‚
zen oder auflţsen; die !rbeitsgemeinschaften sind vorher anzuhţren‹

˘2¯ Eine !rbeitsgemeinschaft kann dem Bundesvorstand die !npassung˛ Verschmelzung
oder !uflţsung vorschlagen‹

§ 11 Aufsicht des Bundesvorstandes

˘1¯ $ie Rechtsaufsicht umfasst die +ontrolle der Einhaltung von Bundessatzung˛ dieser
Beiordnung˛ Beschlżssen sowie gesetzlichen Vorgaben‹

˘2¯ $ie organisatorische !ufsicht umfasst Einrichtung˛ Unterstżtzung˛ Ressourcen˛ !n‚
erkennung›Entzug der !nerkennung˛ Verfahrensvorgaben und Registerfżhrung‹

˘«¯ Beanstandungen sind zunčchst demBundesvorstand anzuzeigen; der Schiedsgerichts‚
weg bleibt hiervon unberżhrt‹

!Nlage ” ‚ StčNdige !rbeitsgemeiNschafteN
§ 1 Arbeitsgemeinschaft “Programmatik”

˘1¯ Mit Inkrafttreten dieser Beiordnung wird die stčndige !rbeitsgemeinschaft ”Pro‚
grammatik” eingerichtet‹

˘2¯ !uftragȷ

1‹ kontinuierlicheWeiterentwicklung des Parteiprogramms durch Erarbeitung von
programmatischen !ntrčgen

2‹ Schlieđung der inhaltlichen Lżcken im Parteiprogramm
«‹ organisatorische +oordination der Programmentwicklung durch !bsprachemit
dem Ziel der +ohčrenz des Parteiprogramms

»‹ fachlicheUnterstżtzung programmatischer Teile fżrWahlprogramme undWahl‚
prżfsteine auf Ersuchen der Vorstčnde

§ 2 Übergangsvorschriften zur Arbeitsgemeinschaft “Programmatik”

˘1¯ $ie !rbeitsgemeinschaft “Programmatik” gemčđ § 1 dieser !nlage tritt mit Inkraft‚
treten dieser Beiordnung an die Stelle der bisherigen !rbeitsgruppe “Programmatik”
nach der “Richtlinie fżr die !rbeitsgruppe Programmatik” in Verbindung mit § 2«
!bsatz 2 der Bundessatzung alten &assung‹

˘2¯ $ie bislang gewčhlte Leitung gilt als Leitung im Sinne dieser Beiordnung fort; die
Mitgliedschaften gelten fort‹ $ie Neuwahl der Leitung nach § 5 ist spčtestens binnen
drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Beiordnung durchzufżhren‹

˘«¯ $ie “Richtlinie fżr die !rbeitsgruppe Programmatik” gilt als ’eschčftsordnung der
!rbeitsgemeinschaft “Programmatik” fort˛ soweit sie der Bundessatzung oder die‚
ser Beiordnung nicht widerspricht˛ bis zur Beschlussfassung einer ’eschčftsordnung
nach § »‹
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§ 15 [Abweichen von der Geschäftsordnung] ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ——

zuletzt beschlossen auf dem auđerordentlichen Bundesparteitag 2025 in Mainz

’emčđ §12c Abs. 1 der Bundessatzung gilt automatisch die Geschäftsordnung des letzten Bun-
desparteitages, sofern der Bundesparteitag nichts anderweitiges beschließt.
Auf die Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen wird zugunsten besserer Les-
barkeit weitestgehend verzichtet. Verwendete Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral
zu lesen.

I‹ $ie RahmeNbediNguNgeN
§ 1 Teilnahme, Akkreditierung, Stimmberechtigung und Rederecht

˘1¯ $ie Teilnahme an dem Parteitag steht grundsčtzlich jedem Parteimitglied offen‹

˘2¯ Stimmberechtigt sind alle ordentlichenMitglieder gemčđ der Bundessatzung der Par‚
tei der Humanisten‹

˘«¯ Ist im Einzelfall etwas anderes bestimmt˛ kann die Stimmberechtigung entfallen‹

˘»¯ $ie !kkreditierung gilt als Nachweis der Stimmberechtigung und wird von Beauf‚
tragten des Bundesvorstandes oder vom Bundesvorstand selbst durchgefżhrt‹ Ihnen
obliegt das &żhren einer !nwesenheitsliste˛ die Identitčtsprżfung˛ die +ontrolle der
Stimmberechtigung und das !usteilen der Stimmkarten zum Nachweis der Stimm‚
berechtigung‹

˘5¯ $ie !kkreditierung beginnt rechtzeitig˛mindestens —0 Minuten vor Versammlungs‚
beginn˛ und schlieđt mit dem Ende der Versammlung‹ Eine !kkreditierung ist wčh‚
rend des Parteitages mţglich; wčhrend einer geheimen Wahl oder !bstimmung ist
die !usstellung des Stimmrechtnachweises bis zur Schlieđung des Wahl‚ oder !b‚
stimmungswahlganges auszusetzen‹

˘—¯ $ie !kkreditierung fżhrt ein Verzeichnis darżber˛welcheMitglieder aktuell das Stimm‚
recht besitzen‹ !uf !nfrage der Versammlungsleitung teilt die !kkreditierung die
!nzahl der Stimmberechtigten mit‹ $iese Zahl ist im Protokoll zu vermerken‹

˘7¯ *edes Parteimitglied besitzt Rederecht‹ $urch Beschluss des Bundesparteitages wird
jedem ’ast oder einzelnen ’čsten Rederecht gegeben‹

§ 2 Das Protokoll

˘1¯ $as Protokoll der Versammlung enthčlt mindestensȷ

1‹ Ort˛ $atum und Beginn der Versammlung˛
2‹ die Namen der Mitglieder der Versammlungsleitung˛
«‹ jeden Wechsel des Sitzungsleiters sowie jede Čnderung der wahrgenommenen
&unktionen˛ insbesondere Wahlleitung˛ Protokollfżhrung˛

»‹ die &eststellung˛ dass die Versammlung satzungsgemčđ einberufen wurde˛
5‹ die Tagesordnung˛
—‹ die von der Sitzungsleitung festgestellten Ergebnisse aller !bstimmungen – so‚
fern die Stimmen einzeln gezčhlt werden˛ ist die Stimmenverteilung mit zu ver‚
merken˛
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7‹ gestellte !ntrčge im Wortlaut ˘ohne Begrżndung¯‹

˘2¯ Bei Wahlen ist weiterhin im Protokoll niederzuschreibenȷ

1‹ die Namen der +andidierenden und der ’ewčhlten˛
2‹ die Erklčrung der ’ewčhlten˛ ob die Wahl angenommen wurde˛
«‹ die von der Sitzungsleitung festgestellten Ergebnisse allerWahlen inklusive Stimm‚
verteilung‹

˘«¯ $as Protokoll ist grundsčtzlich als Ergebnisprotokoll zu fżhren‹

˘»¯ $as Protokoll wird durch den Versammlungsleiter und dem Protokollanten unter‚
zeichnet‹ $er Teil des Protokolls˛ der die Ergebnisse von Wahlen beinhaltet˛ ist vom
Wahlleiter und bis zu zwei !uszčhlhilfen zu unterzeichnen˛ sofern dieWahlergebnisse
nicht Teil des żbrigen Protokolls ist‹ Sollten mehrere Versammlungsleitungen˛Wahl‚
leitungen oder Protokollfżhrende gewčhlt oder berufen worden sein˛ ist im Protokoll
zu vermerken˛ wer Hauptverantwortlicher und wer Stellvertretung ist‹ $ie Haupt‚
verantwortlichen haben jeweils zu unterschreiben‹

˘5¯ Żber den Unterschriften ist der folgende TeXt im Protokoll als Beurkundungsformel
aufzunehmenȷ
“Mit Unterzeichnung des Protokolls versichern die Unterzeichner˛ dass das vorlie‚
gende Protokoll den Verlauf und die Beschlżsse des Bundesparteitages vollstčndig˛
sachgerecht und verbindlich wiedergeben‹”

II‹ $ie VersammluNgsleituNg
§ 3 Definition der Versammlungsleitung
$ie Čmter in der Versammlungsleitung setzen sich wie folgt zusammenȷ der Versamm‚
lungsleiter˛ der Wahlleiter und zwei Protokollfżhrer‹

§ 4 Versammlungsleiter

˘1¯ Zu Beginn der Versammlung leitet ein Mitglied des Bundesvorstands die nicht gehei‚
me Wahl żber den Versammlungsleiter‹ $anach żbernimmt der Versammlungsleiter
die Sitzungsleitung und fżhrt die Wahlen zum Wahlleiter und zu den Protokollfżh‚
rern durch‹ &żr diese Person besteht bei !nkżndigung an die Versammlung die Mţg‚
lichkeit˛ weitere Stellvertreter zu berufen‹

˘2¯ $er Versammlungsleiter kann jederzeit Teilnehmer der Versammlung zu seinen Stell‚
vertreter ernennen und diese entlassen‹ $ies ist der Versammlung mitzuteilen und zu
protokollieren‹ !uf begrżndeten !ntrag kann die Versammlung entscheiden˛ einzel‚
ne Stellvertreter abzulehnen‹ $ie Sitzungsleitung der Versammlung kann jederzeit
durch den Versammlungsleiter an einen seiner Stellvertreter żbergeben werden‹ $er
Versammlungsleiter kann jederzeit die Sitzungsleitung wieder żbernehmen‹

˘«¯ $ie Sitzungsleitung erteilt das Wort und kann dieses jederzeit wieder entziehen˛ wo‚
bei eine angemessene Redezeit sichergestellt werden sollte‹

˘»¯ Nach Beendigung der !ussprache oder der Verstčndnisfragen fżhrt die Sitzungslei‚
tung die !bstimmung durch und stellt das !bstimmungsergebnis fest‹ Sie kann sich je‚
derzeit zur Unterstżtzung der &eststellung des !bstimmungsergebnisses weitere Mit‚
glieder der Versammlungsleitung oder dessen Stellvertreter heranziehen‹
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˘5¯ $ie Versammlungsleitung besitzt gesamtheitlich das Hausrecht‹ Stţren eine Person
die Versammlung erheblich oder wiederholt˛ kann diese von dem Bundesparteitag
ausgeschlossen werden‹ $ie Person ist beim wiederholten Stţren mindestens einmal
auf die +onsequenzen des Verhaltens hinzuweisen‹ $ie Entscheidung des !usschlus‚
ses trifft die Versammlungsleitung gesamtheitlich‹ $er Bundesparteitag kann einen
solchen !usschluss durch Beschluss aufheben‹

˘—¯ Beginn und Ende von Sitzungsunterbrechungen˛Zeitpunkt derWiederaufnahme der
Versammlung bei Vertagung sowie das Ende der Versammlung werden von der Sit‚
zungsleitung festgestellt und bekannt gegeben‹ Unterbrechungen und Beendigungen
sind entsprechend im Protokoll zu vermerken‹

˘7¯ Tritt der Versammlungsleiter zurżck˛ fżhrt derWahlleiter – bei dessen Verhinderung˛
ein Mitglied des Bundesvorstandes – eineWahl żber einen neuen Versammlungsleiter
durch‹

˘¯ In sčmtlichen +onfliktfčllen˛ die nicht im Zusammenhang mitWahlen stehen˛ hat die
Sitzungsleitung die Entscheidungsgewalt‹

˘ı¯ In schiedsgerichtlichen Verfahren in denen der Bundesparteitag als Verfahrensbetei‚
ligter auftritt˛wird der Versammlungsleiter als Vertreter gemčđ § !bs‹ « der Schieds‚
gerichtsordnung bestimmt‹ Insofern der Versammlungsleiter nicht in der Lage ist als
Vertreter zu agieren˛ wird der Stellvertreter als Vertreter bestimmt‹ Wenn es zu Neu‚
wahl von Čmtern der Versammlungsleitung kam˛ werden nur diejenigen Personen
berżcksichtigt˛ die beim Ende des Bundesparteitages das jeweilige !mt innehatten‹

§ 5 Wahlleiter

˘1¯ $ie Versammlung wčhlt einen Wahlleiter‹

˘2¯ $er Wahlleiter kann jederzeit Teilnehmer der Versammlung zu seinen Stellvertre‚
ter ernennen und diese entlassen‹ $ies ist der Versammlung mitzuteilen und zu pro‚
tokollieren‹ !uf begrżndeten !ntrag kann die Versammlung entscheiden˛ einzelne
Stellvertreter abzulehnen‹

˘«¯ Zur $urchfżhrung von Wahlen ist dem Wahlleiter oder einem seiner Stellvertre‚
ter die Sitzungsleitung zu żbertragen‹ $er Wahlleiter kżndigt Wahlen an˛ weist auf
deren Modalitčten hin˛ erţffnet und beendet die Wahlgčnge˛ sowie das Ţffnen und
Schlieđen der +andidatenlisten‹ $er Wahlleiter hat dabei die Regeln der Wahl und
insbesondere die geheime Wahl sicherzustellen‹ Nach Schlieđung der Wahl werden
die Stimmen ausgezčhlt und das Ergebnis festgestellt und verkżndet‹

˘»¯ $er Wahlleiter kann jederzeit Personen als Wahlhelfern berufen oder sie entlassen‹
!uf begrżndeten !ntrag kann die Versammlung entscheiden˛ einzelne Personen ab‚
zulehnen‹

˘5¯ Tritt derWahlleiter zurżck˛ fżhrt die Versammlungsleitung – bei deren Verhinderung
einMitglied des Bundesvorstandes – dieWahl żber einen neuenWahlleiter durch‹ Er‚
folgt der Rżcktritt wčhrend eines laufendenWahlgangs˛ so wird dieser abgebrochen˛
nicht ausgezčhlt und von dem neuen Wahlleiter wiederholt‹

˘—¯ In sčmtlichen +onfliktfčllen im Zusammenhang mit Wahlen hat der Wahlleiter die
Entscheidungsgewalt‹

§ 6 Wahlhelfer
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˘1¯ Wahlhelfer dżrfen nicht zur &eststellung von Ergebnissen żber eine eigeneWahl her‚
angezogen werden‹

˘2¯ Wahlhilfen stehen unter der !ufsicht des Wahlleiters und handeln nach deren Wei‚
sungen und Vorgaben‹

§ 7 Protokollführer

˘1¯ $ie Versammlung wčhlt zur Erstellung eines Versammlungsprotokolls in nicht ge‚
heimer Wahl zwei Protokollfżhrer‹

˘2¯ $ie Protokollfżhrer kann jederzeit Personen als Protokollhilfen berufen oder sie ent‚
lassen‹ !uf begrżndeten !ntrag kann die Versammlung entscheiden˛ einzelne Proto‚
kollhilfen abzulehnen‹

˘«¯ Tritt einer der Protokollfżhrer zurżck˛ fżhrt der Versammlungsleiter – bei deren Ver‚
hinderung der Wahlleiter – eine Wahl żber einen neuen Protokollfżhrer durch‹

III‹ $urchfżhruNg voN WahleN uNd !bstimmuNgeN
§ 8 Allgemeines

˘1¯ Spčtestens mit Einleitung der +andidaturphase sind +andidaten˛ welche Sitzungslei‚
tung˛ Wahlleiter oder Protokollfżhrer sind˛ von der !usżbung des Versammlungs‚
amtes ausgeschlossen‹

˘2¯ Mţchte eine Person trotz Versammlungsamt fżr einen Wahlgang kandidieren˛ muss
fżr diesen Zeitraum das Versammlungsamt ruhen oder niedergelegt werden‹ Beides
ist in jedem &all im Protokoll zu vermerken‹

˘«¯ &allen demWahlleiter Unregelmčđigkeiten auf oder werden ihm solche zugetragen˛
so muss er die Versammlung unverzżglich darżber informieren‹

§ 9 Kandidatur

˘1¯ &żrWahlen kann sich jedes Parteimitglied aufstellen oder aufstellen lassen˛ sofern dem
nicht ’esetze˛ die Satzung oder Ordnungsmađnahmen entgegenstehen‹ Schriftlich
eingereichte +andidaturen sind hierbei zu berżcksichtigen‹

˘2¯ $er Wahlleiter erţffnet die +andidatenliste und ruft zur +andidatur auf‹ $as Ţffnen
einer +andidatenliste kann zu jeder Zeit vor einer Wahl geschehen‹

˘«¯ Vor der Schlieđung der +andidatenliste˛ muss der Wahlleiter dies der Versammlung
anzukżndigen‹ $araufhin erfolgt ein letzter !ufruf‹ Melden sich innerhalb angemes‚
sener Zeit keine neuen +andidaten˛ so wird die Liste geschlossen‹ Nach Schlieđung
der +andidatenliste kţnnen +andidaturen nicht zurżckgezogen werden‹

˘»¯ $ie Vorstellung der +andidaten beginnt nach Schlieđung der +andidatenliste‹ $ie
Reihenfolge˛ in der sich die +andidierenden dem Bundesparteitag vorstellen per Los‚
verfahren‹

˘5¯ $ie +andidaten erhalten eine angemessene Zeit˛ jedoch bis zu sieben Minuten˛ um
sich dem Bundesparteitag vorzustellen‹ Bei einer erneuten Vorstellung wird die Re‚
dezeit des +andidaten auf drei Minuten verkżrzt‹

˘—¯ ‹ Wenn alle +andidaten ihre Vorstellung beendet haben˛ kţnnen von den Mitgliedern
&ragen gestellt werden‹ $ie &ragen kţnnen an alle oder einzelne +andidaten gestellt
werden‹
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˘7¯ Sollten durch die Satzung zwingend zu besetzende Čmter nach der $urchfżhrung
eines Wahlganges nicht besetzt worden sein˛ so fżhrt der Wahlleiter eine weiteren
Wahlgang durch‹ Sollten danach weiterhin die durch Satzung zwingend zu beset‚
zenden Čmter nicht besetzt worden sein˛ so fragt der Wahlleiter die Versammlung˛
ob ein weiterer Wahlgang durchgefżhrt werden soll‹

˘¯ Sollten nach der $urchfżhrung eines Wahlganges nicht alle Čmter besetzt worden
sein˛ so fragt der Wahlleiter die Versammlung˛ ob eine weitere Wahlgang durchfżhrt
werden soll‹

§ 10 Wahlen und Abstimmungen

˘1¯ !lle !bstimmungen des Bundesparteitags werden mit einfacher Mehrheit getroffen˛
auđer es ist in der Bundessatzung oder dieser ’eschčftsordnung eXplizit anders be‚
stimmt‹ Enthaltungen bleiben bei der &eststellung der Mehrheiten unberżcksichtigt‹
Bei Wahlen sind Enthaltungen zu den ungżltigen Stimmen zu zčhlen und werden
zur &eststellung des notwendigen Quorums nicht mit berżcksichtigt‹

˘2¯ Wahlen finden nach der Mađgabe der §§ 10a und 10b statt‹

˘«¯ Wird eine geheime Wahl oder !bstimmung durchgefżhrt˛ so teilt der Wahlleiter
der Versammlung die !nzahl der Stimmberechtigten fżr diesen Wahl‚ bzw‹ !b‚
stimmungsvorgang ˘maXimal abgebbare Stimmzettel¯˛ die !nzahl der abgegebenen
Stimmen˛ die Zahl der gżltigen Stimmen und die auf die einzelnen +andidaten oder
Optionen entfallenen Stimmen sowie das daraus resultierende festgestellte Ergebnis
mit‹

˘»¯ Bei offenen !bstimmungen werden nach !ugenmađ der Sitzungsleitung die Mehr‚
heitsverhčltnisse festgestellt; bei Zweifel der Sitzungsleitung erfolgt eine genaue !us‚
zčhlung‹

˘5¯ $ie !uszčhlung der Stimmen bei geheimen Wahlen und !bstimmungen ist ţffent‚
lich‹

˘—¯ Ungżltig sind Stimmen˛ wenn der Stimmzettel

1‹ nicht von dem Wahlleiter oder in dessen !uftrag hergestellt ist˛
2‹ keine +ennzeichnung enthčlt˛
«‹ den Willen des Wčhlers nicht zweifelsfrei erkennen lčsst˛
»‹ einen Zusatz oder Vorbehalt enthčlt‹

˘7¯ Ungżltig sind einzelne Stimmen eines Stimmzettels˛ wenn der Wille des Wčhlers bei
einem +andidaten nicht zweifelsfrei erkennbar ist‹

§ 10a Einzelwahl

˘1¯ $as Einzelwahlverfahren findet !nwendung˛ wenn genau ein Posten zu besetzen ist‹

˘2¯ Sind mehrere +andidaten zugelassen˛ darf pro Einzelwahl nur ein +andidat auf dem
Stimmzettel gekennzeichnet werden; alternativ kann “Nein” oder “Enthaltung” fżr
alle +andidaten gewčhlt werden‹ Ist nur ein +andidat zugelassen˛ lauten die zulčssigen
+ennzeichnungen “*a”˛ “Nein” und “Enthaltung”‹

˘«¯ Mehrere Einzelwahlen kţnnen auf einem Stimmzettel zusammengefasst werden; jede
Einzelwahl ist getrennt aus zu zčhlen‹
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˘»¯ Sind mehrere +andidaten zugelassen˛ wird der ’ewčhlte wie folgt festgestelltȷ

1‹ Ist im ersten Wahlgang gewčhlt˛ wer die einfache Mehrheit der fżr +andidaten
abgegebenen gżltigen Stimmen auf sich vereint; Enthaltungen bleiben hierbei
auđer Betracht‹

2‹ Erreicht im ersten Wahlgang kein +andidat die erforderliche Mehrheit˛ findet
ein zweiter Wahlgang ˘Stichwahl¯ zwischen den +andidaten statt˛ die im ers‚
ten Wahlgang die hţchste Stimmenzahl erreicht haben; bei Stimmengleichheit
auf dem ersten oder zweiten Platz nehmen alle betroffenen +andidaten an der
Stichwahl teil‹

«‹ $ie Stichwahl wird durch +ennzeichnung genau eines +andidaten entschieden;
“Enthaltung” ist in der Stichwahl unzulčssig‹ Nehmen mehr als zwei +andidaten
an der Stichwahl teil und erzielt keiner die einfache Mehrheit der abgegebenen
gżltigen Stimmen˛ werden weitere Stichwahlen durchgefżhrt˛ bis eine Stich‚
wahl zwischen zwei +andidaten erfolgt; in dieser ist gewčhlt˛ wer die meisten
Stimmen erhčlt‹

˘5¯ Ist nur ein +andidat zugelassen˛ gilt dieser als gewčhlt˛ wenn der +andidat die einfa‚
cheMehrheit der abgegebenen gżltigen Stimmen erhčlt; Enthaltungen bleiben auđer
Betracht‹ Wird die erforderliche Mehrheit nicht erreicht˛ ist dieWahl gescheitert; ein
neuer Wahlgang ist durchzufżhren‹

˘—¯ Bei Stimmengleichheit in einer entscheidenden Stichwahl wird durch Los entschie‚
den; das Los wird von der Wahlleitung gezogen‹

˘7¯ Nimmt der ’ewčhlte die Wahl nicht an oder stellt sich nachtrčglich auf dem Partei‚
tag heraus˛ dass er die Wčhlbarkeitsvoraussetzungen nicht erfżllt hat˛ gilt die Wahl als
erfolglos; der Posten ist in einem neuenWahlgang zu besetzen‹ $ieWahl gilt auch als
vom ’ewčhlten abgelehnt˛ wenn der ’ewčhlte seine Wahl auf dem Parteitag nicht
innerhalb angemessener Zeit annimmt˛ insbesondere nicht auf Nachfrage der Wahl‚
leitung˛ es sei denn˛ er hat die !nnahme bereits mit seiner +andidatur erklčrt‹

§ 10b Bewertungswahl

˘1¯ $as Bewertungswahlverfahren findet !nwendung bei Wahlen˛ in denen mehrere
Posten zu besetzen sind˛ sowie bei Wahlen˛ die eine eindeutige Reihenfolge der ’e‚
wčhlten erfordern‹

˘2¯ $ie Stimmabgabe erfolgt nach folgendem Bewertungsmađstabȷ Zulčssige Bewertun‚
gen sind die Werte 0˛ 1˛ 2˛ « und »; die 0 bedeutet !blehnung˛ die Werte 1 bis »
bedeuten Zustimmung mit steigender Intensitčt‹ &żr jeden +andidaten ist auf dem
Stimmzettel genau eine Bewertung zu kennzeichnen‹ Wird einem +andidaten kei‚
ne Bewertung zugeordnet˛ gilt die Bewertung 0 als erteilt‹ Werden einem +andida‚
ten mehrere Bewertungen zugeordnet˛ ist der Stimmzettel insgesamt ungżltig‹ Wird
auf dem Stimmzettel fżr keinen +andidaten eine Bewertung gekennzeichnet˛ ist der
Stimmzettel insgesamt ungżltig‹

˘«¯ $ie ’esamtbewertung eines +andidaten ist die Summe der ihm auf allen gżltigen
Stimmzetteln zugeordneten Bewertungen‹

˘»¯ $ie &eststellung der ’ewčhlten und ihre Reihenfolge erfolgt wie folgtȷ

1‹ ’ewčhlt sind hţchstens so viele +andidaten˛ wie Posten zu besetzen sind; ein
+andidat gilt nur als gewčhlt˛ wenn seine ’esamtbewertung grţđer ist als die
Hčlfte der Zahl der gżltigen Stimmzettel‹
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2‹ Treffen diese Voraussetzungen auf mehr +andidaten zu˛ als Posten zu besetzen
sind˛ werden die Posten in der Reihenfolge der hţchsten ’esamtbewertung be‚
setzt‹

«‹ Bei gleicher ’esamtbewertung erhčlt der +andidat den Vorrang˛ der weniger
Bewertungen mit demWert 0 erhalten hat‹ Besteht weiterhin ’leichstand˛ fragt
die Wahlleitung die betroffenen +andidaten˛ ob jemand auf den Vorrang ver‚
zichtet; erfolgt kein Verzicht˛ entscheidet das Los˛ das von der Wahlleitung ge‚
zogen wird‹

˘5¯ Lehnt ein ’ewčhlter die Wahl ab oder stellt sich nachtrčglich auf dem Parteitag her‚
aus˛ dass er die Wčhlbarkeitsvoraussetzungen nicht erfżllt˛ rżckt der in der festge‚
stellten Reihenfolge nčchstplatzierte +andidat nach˛ sofern er die !nforderungen des
!bsatzes » Nummer 1 erfżllt‹ Erfżllt dieser die Voraussetzung nicht oder steht kein
nčchstplatzierter +andidat zur Verfżgung˛ gilt die Wahl dann als erfolglos˛ wenn die
zu besetzenden Posten dadurch nicht in notwendiger !nzahl besetzt werden‹ $ie
Wahl gilt ferner als vom ’ewčhlten abgelehnt˛ wenn der ’ewčhlte seine Wahl auf
dem Parteitag nicht innerhalb angemessener &rist annimmt˛ insbesondere nicht auf
ausdrżckliche Nachfrage der Wahlleitung; ausgenommen ist der &all˛ es sei denn˛ er
hat die !nnahme bereits mit seiner +andidatur erklčrt‹

IV‹ !Ntrčge
§ 11 Anträge an die Versammlung

˘1¯ *edes stimmberechtigte Mitglied ist berechtigt˛ seinen !ntrag ˘Hauptantrag¯ in einem
Wortbeitrag vorzustellen; die Redezeit soll fżnf Minuten nicht żberschreiten‹

˘2¯ !ntrčge mżssen nach Mađgabe der !ntragsordnung eingereicht werden‹ $ie &risten
ergeben sich aus der Bundessatzung‹ !ntrčge zur ’eschčftsordnung ˘’O‚!ntrčge¯
sind davon ausgenommen‹

˘«¯ Nach der Vorstellung des !ntrags sind kurze Verstčndnisfragen zulčssig; diese beant‚
wortet der !ntragsteller‹ Nach bis zu drei &ragen kann die Versammlungsleitung die
Versammlung żber die Beendigung der &ragerunde entscheiden lassen‹ $ie &rage‚
und !ntwortszeit soll nicht mehr als 1˛5 Minuten betragen; dies gilt fżr alle &ragen
und !ntworten‹

˘»¯ Im !nschluss werden die zugehţrigen Čnderungsantrčge gemčđ § 11a vorgestellt;
hierzu sind ebenfalls kurze Verstčndnisfragen zulčssig‹ $arauf hin werden die zum
Hauptantrag konkurrierenden !ntrčgemit den anhčngigenČnderungsantrčgen vor‚
gestellt; Verstčndisfragen zu den konkurrierenden !ntrčgen und Čnderungsantrčgen
sind zulčssig‹

˘5¯ In der anschlieđenden !ussprache żber den Hauptantrag und die dazu gehţrigenČn‚
derungsantrčge werden Wortmeldungen ˘pro und kontra¯˛ die keine blođ inhaltliche
Wiederholung darstellen dżrfen˛ angemessene Redezeit gewčhrt; die Redezeit soll
dreiMinuten nicht żberschreiten‹Nach jeweils vier Pro‚ und vier +ontra‚Wortmeldungen
oder insgesamt acht Wortmeldungen kann die Versammlungsleitung die Versamm‚
lung żber die Beendigung der !ussprache entscheiden lassen‹

˘—¯ $er !ntragsteller des Hauptantrages und die !ntragssteller der konkurrierenden !n‚
trčge haben nach der Beendigung der !ussprache die Schlusswţrter; eine Redezeit
von einer Minute sollte nicht żberschritten werden‹
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˘7¯ Bei konkurrierenden !ntrčgen erfolgt zunčchst eine Zustimmungswahl˛ bei der je‚
de wčhlende Person maXimal so viele Stimmen hat˛ wie es Optionen gibt˛ wobei pro
Option nur eine Stimme abgegeben werden darf‹ $anach werden żber die Čnde‚
rungsantrčge des !ntrages mit der meisten Zustimmung abgestimmt‹

˘¯ $araufhin wird żber den gegebenenfalls gečnderten !ntrag final abgestimmt‹

§ 11a Änderungsanträge

˘1¯ Čnderungsantrčge sind !ntrčge˛ die den BeschlussteXt eines bereits eingereichten
!ntrags abčndern‹ Sčmtliche zugehţrigen Čnderungsantrčge sind vor dem abzučn‚
dernden Hauptantrag zu behandeln‹

˘2¯ $er !ntragsteller des Hauptantrags kann einen Čnderungsantrag żbernehmen‹ Mit
derŻbernahme gilt der Hauptantrag ohne gesonderte !bstimmung als entsprechend
gečndert‹ Weitere Čnderungsantrčge zum Hauptantrag werden weiterhin behandelt‹

˘«¯ $er !ntragsteller des Čnderungsantrags ist berechtigt˛ diesen vorzustellen; die Rede‚
zeit soll drei Minuten nicht żberschreiten‹

˘»¯ Nach der Vorstellung sind bis zu drei Verstčndnisfragen zulčssig; dem !ntragsteller
des Hauptantrags ist hierbei das Recht der ersten &rage einzurčumen‹

˘5¯ Żber Čnderungsantrčge ist beginnend mit dem weitestgehenden Čnderungsantrag
abzustimmen; die Versammlungsleitung stellt die !bstimmungsreihenfolge fest‹

§ 12 Anträge zur Geschäft- u. Wahlordnung

˘1¯ *edes stimmberechtigte Mitglied kann jederzeit durch Heben beider Hčnde anzeigen˛
einen !ntrag zur ’eschčfts‚ u‹Wahlordnung stellen zu wollen‹ $em !ntragssteller ist
zur Vorstellung eines solchen !ntrages unmittelbar dasWort zu erteilen; ein laufender
Redebeitrag wird dabei nicht unterbrochen‹ Es kţnnen nur ’eschčftsordnungsantrč‚
ge gestellt werden˛ die in dieser ’eschčftsordnung vorgesehen sind‹

˘2¯ Wurde ein !ntrag gestellt˛ so kann jedes stimmberechtigte Mitglied entsprechend
!bsatz 1 einen !lternativantrag stellen‹ !ndere !ntrčge sind bis zum Beschluss żber
den !ntrag oder dessen Rżckziehung nicht zulčssig‹

˘«¯ *eder !ntragsteller soll seinen !ntrag mżndlich begrżnden; eine ’egenrede zu ge‚
stellten !ntrčgen ist zulčssig‹

˘»¯ Unterbleibt eine ’egenrede und wurde kein !lternativantrag gestellt˛ so ist der !n‚
trag formal ohne !bstimmung angenommen‹

˘5¯ ’ibt es mindestens eine ’egenrede oder mindestens einen !lternativantrag˛ wird
żber den !ntrag bzw‹ die !ntrčge abgestimmt‹

˘—¯ Bei konkurrierenden !ntrčgen erfolgt zunčchst eine Zustimmungswahl˛ bei der jede
wčhlende Person maXimal so viele Stimmen hat˛ wie es Optionen gibt˛ wobei pro
Option nur eine Stimme abgegeben werden darf‹ $anach wird żber den !ntrag mit
der meisten Zustimmung nochmals mit einfacher Mehrheit abgestimmt‹

V‹ !Ntrčge zur ’eschčftsordNuNg
Es sind nur solche Anträge als Antrag zur Geschäftsordnung zulässig, die im Folgenden aufge-
führt sind:
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1. Antrag auf Änderung der Tagesordnung
Beispiele: das sofortige Vorziehen eines Tagesordnungspunktes, das Vorziehen eines Ta-
gesordnungspunktes nach dem aktuell behandelten Tagesordnungspunkt, das Einfügen
oder sofortige Behandeln eines Tagesordnungspunktes, die Vertagung eines Tagesord-
nungspunktes auf den nächsten Versammlungstag, die Vertagung eines Tagesordnungs-
punktes auf die nächste Versammlung oder das Verschieben eines Tagesordnungspunktes
hinter einen beliebigen anderen nachfolgenden Tagesordnungspunkt.

2. Antrag auf Änderung der Geschäfts- und Wahlordnung
Muss die gewünschten Änderungen schriftlich im Wortlaut enthalten. Änderungen, die
den Bereich „I. Rahmenbedingungen“ und „V. Anträge zur Geschäftsordnung“ betreffen,
sind unzulässig.

3. Antrag auf Unterbrechung der Sitzung
Muss die gewünschte Dauer (in Minuten) enthalten. Die Unterbrechung darf maximal
60 Minuten betragen. Das Recht der Versammlungsleitung, die Sitzung zu unterbrechen,
bleibt hiervon unberührt.

4. Antrag auf Schließung der Redner- oder Frageliste
Ein Antrag auf Schließung der Redner- oder Frageliste kann nur von einem stimmberech-
tigten Mitglied gestellt werden, das bei der aktuellen Diskussion sein Rederecht nicht in
Anspruch genommen hat oder nehmen wird. Ist der Antrag zur Schließung angenommen,
hat der Sitzungsleiter ein letzten Aufruf für das Anstellen durchzuführen; die Mitglieder
dürfen sich unverzüglich anstellen. Danach dürfen sich keine weiteren Personen anstellen.

5. Antrag auf Begrenzung der Redezeit
Mit diesem Antrag kann eine Höchstdauer für Redebeiträge eingeführt werden. Der An-
trag muss die gewünschte Höchstdauer (in Minuten und Sekunden) zukünftiger Rede-
beiträge enthalten. Eine Redezeit von 30 Sekunden darf nicht unterschritten werden. Die
Begrenzung gilt ab Aufruf des nächsten Tagesordnungspunkts.

6. Antrag auf Aufhebung der Begrenzung der Redezeit
Hebt eine Begrenzung nach Nr. 5 auf.

7. Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Wahlgänge
Hierdurch können Wahlgänge untereinander getauscht werden.

8. Antrag auf Auszählung von Abstimmungen
Mit diesem Antrag können von der Versammlungsleitung festgestellte Ergebnisse ange-
zweifelt werden. Die Auszählung führt die Versammlungsleitung durch. Nach Auszäh-
lung bei der Abstimmung ist ein erneuter Antrag auf (Neu-)Auszählung derselben Ab-
stimmung unzulässig.

9. Antrag auf Neuauszählung von Wahl
Kann bei Unstimmigkeiten auch von der Versammlung beantragt werden; er kann nicht
nur von der Wahlleitung beschlossen werden.

10. Antrag auf modulare Abstimmung
Kann gestellt werden, wenn ein Antrag aus mehreren Teilen besteht oder der Antrag vom
Antragsteller modular vorgestellt wurde.

11. Antrag auf geheime Abstimmungen
Auf Antrag kann ein Mitglied eine geheime Abstimmung beantragen.

12. Antrag auf Blockabstimmung
Auf Antrag können Abstimmungen zu Anträge gebündelt werden. Ziel dabei ist es, den
zeitlichen Aufwand bei größeren Mengen von Anträgen, die sich auf ein Themenge-
biet beziehen oder einen besonderen Schwerpunkt oder Sonstiges haben, zu verkürzen.
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Auch besteht damit die Möglichkeit, ein rein modular gestellter Antrag, in einem Abstim-
mungsvorgang abstimmen zu lassen.

Das Einholen eines Meinungsbildes ist jederzeit möglich und wird nicht extra ausgezählt, son-
dern von der Versammlungsleitung per Augenmaß mitgeteilt. Die Abwahl von Versammlungs-
ämtern ist jederzeit möglich. Ebenso kann ein Amtsträger oder eine Amtsträgerin, der bzw. die
durch den Bundesparteitag gewählt wurde, jederzeit wieder abgewählt werden. Diese Möglich-
keit ergibt sich aus ranghöherem Recht.

VI‹ SchlussbestimmuNgeN
§ 13 Automatisches Verfallen von Anträgen
$ie auf dem Parteitag nicht behandelten !ntrčge verfallen‹

§ 14 Gültigkeit
$iese ’eschčftsordnung behčlt ihre ’żltigkeit fżr folgende Parteitage˛ bis sie vom Parteitag
durch eine neue ’eschčftsordnung ersetzt wird

§ 15 Abweichen von der Geschäftsordnung

˘1¯ $ie Versammlung kann auf !ntrag der Versammlungsleitung durch Beschluss von
der ’eschčftsordnung abweichen‹

˘2¯ "emerkuNgȷ
’emčđ Parteiengesetz § 15 !bsatz 2 giltȷ
“$ie Wahlen der Vorstandsmitglieder und der Vertreter zu Vertreterversammlungen
und zu Organen hţherer ’ebietsverbčnde sind geheim‹ Bei den żbrigen Wahlen
kann offen abgestimmt werden˛ wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt‹”
Entsprechend genżgt bei “żbrigen Wahlen” der Einwand einer einzelnen stimmbe‚
rechtigten Person˛ um eine geheime Personenwahl herbeizufżhren‹ $em wurde in§
10 !bsatz 2 dieser ’eschčfts‚ und Wahlordnung Rechnung getragen‹

——
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zuletzt geändert auf dem ordentlichen Bundesparteitag 2025 in Mainz

Gemäß §12b Abs. 5 der Bundessatzung gilt automatisch die Wahlordnung des letzten Bundes-
parteitages, sofern der Bundesparteitag nichts anderweitiges beschließt.

§ 1 Geltungsbereich
$iese Wahlordnung gilt fżr alle Wahlen fżr Čmter auf Parteitagen in der Partei˛ soweit
nicht Landesverbčnde oder ihre Untergliederungen eigene Wahlordnungen beschlieđen
oder Richtlinien fżr Parteigruppen andere Regelungen vorsehen‹

§ 2 Wahlleitung

1‹ $ie Versammlung wčhlt zur $urchfżhrung von Wahlen zu Čmtern˛ die żber das
Ende der Versammlung hinaus bestehen˛ eine Wahlleitung aus bestehend aus einem
Wahlleiter und einem stellvertretenden Wahlleiter‹ $as !mt der Wahlleitung kann
nur von Parteimitgliedern ausgeżbt werden‹

2‹ $ie Wahlleitung ist mit der $urchfżhrung von Wahlen beauftragt‹ $ie Wahlleiter
dżrfen nicht fżr ein !mt kandidieren˛ dessen Wahl sie durchzufżhren haben‹
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«‹ $ie Wahlleitung kann von der Versammlungsleitung beauftragt werden˛ sie bei der
&eststellung weiterer Wahl‚ oder !bstimmungsergebnisse zu unterstżtzen‹

»‹ $ie $urchfżhrung von Wahlen umfasstȷ

a‹ $ie !nkżndigung der Wahl˛
b‹ Hinweise auf die Modalitčten der Wahl˛
c‹ das Sicherstellen der Einhaltung der Wahlordnung und Satzung˛ insbesondere
bei geheimen Wahlen˛

d‹ Einsammlung der ausgefżllten Stimmzettel am Ende des Wahlgangs˛
e‹ &eststellung der !nzahl der abgegebenen˛ der gżltigen˛ der ungżltigen und der
jeweils auf die +andidaten entfallenen Stimmen und der daraus resultierenden
Wahlergebnisse˛

f‹ &rage an die gewčhlten +andidaten˛ ob diese jeweils ihre Čmter annehmen und
Erstellung des Wahlprotokolls‹

5‹ $ie Wahl der Wahlleitung erfolgt gemčđ der gżltigen ’eschčftsordnung des Partei‚
tags‹

—‹ $ie Wahlleitung kann Wahlhelfer ernennen‹ $ie Wahlhelfer beaufsichtigen die !b‚
gabe der Stimmzettel˛ zčhlen die Ergebnisse aus und melden sie der Wahlleitung‹
Wahlhelfer dżrfen nicht fżr ein !mt kandidieren˛ dessenWahl sie durchzufżhren ha‚
ben‹ Wahlhelfer stehen unter der !ufsicht der Wahlleitung‹ Bei Bedarf unterstżtzen
sie die !uszčhlung von !bstimmungen‹ Wahlhelfer kţnnen von der Versammlung
abgelehnt werden‹

7‹ $ie Wahlleitung fertigt ein Wahlprotokoll żber alle Wahlen der Versammlung an‹
$as Protokoll muss alle ergčnzenden Versammlungsbeschlżsse zu dieser Wahlord‚
nung und alle Wahlergebnisse enthalten‹ Es ist durch die Wahlleitung und die Ver‚
sammlungsleitung zu unterzeichnen‹

‹ $ie Stimmzettel jedes Wahlgangs sind zu sammeln˛ zu verpacken und zu versiegeln‹
!rt der Versammlung˛$atum undWahlvorgang sind auf der Verpackung zu vermer‚
ken‹ $ie Wahlunterlagen ˘Wahlprotokoll˛ Stimmzettel˛ Zčhlzettel˛ usw‹¯ sind fżr die
$auer der Wahlperiode der ’ewčhlten aufzubewahren‹

§ 3 Kandidatur

1‹ $ieWahlleitung ruft vor derWahl zur +andidatenaufstellung auf und gibt den+andi‚
daten Zeit˛ sich zu melden‹ +andidieren kţnnen auch Mitglieder˛ die nicht persţnlich
auf dem Bundesparteitag anwesend sind˛ wenn dem Bundesvorstand die +andidatur
und !nnahme derWahl vor Beginn des Bundesparteitages schriftlich mitgeteilt wur‚
de‹

2‹ $ie Schlieđung der +andidatenliste ist von der Wahlleitung anzukżndigen˛ und ein
letzter !ufruf ist zu starten‹ Meldet sich innerhalb angemessener Zeit kein neuer +an‚
didat˛ so wird die Liste geschlossen‹

«‹ Wurde die +andidatenliste geschlossen˛ sind fżr die jeweiligen Čmter keine weiteren
+andidaturen mehr mţglich‹

»‹ Wurden nach der Wahl die laut Bundessatzung relevanten Čmter zur Sicherstellung
der Handlungsfčhigkeit der Partei nicht besetzt˛ so wird ein neuer Wahlgang durch‚
gefżhrt‹ !bsatz 1‚« werden hierbei erneut durchgefżhrt‹
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§ 4 Vorstellung der Kandidaten

1‹ *eder +andidat erhčlt sieben Minuten Zeit˛ sich der Versammlung vorzustellen‹ $ie
Reihenfolge der Vorstellungen wird durch ein zufallsbasiertes Verfahren ermittelt‹
+andidaten kţnnen sich persţnlich vor Ort˛ mit einem vorab eingereichten Video
oder per Live‚Żbertragung vorstellen‹ !lternativ wird die schriftlich eingereichte
+andidatur verlesen‹ $ie Vorstellung per Video oder per Live‚Żbertragung kann
nicht garantiert werden‹

2‹ +andidaten˛ die bereits auf ein vorangegangenes !mt kandidiert haben˛ erhalten nur
noch eine Minute˛ um sich erneut vorzustellen‹ Eine Befragung nach !bsatz « bleibt
mţglich‹

«‹ Mitglieder und redeberechtigte ’čste kţnnen nach der Vorstellung aller +andidaten
eines Wahlgangs &ragen stellen‹ $ie &ragen kţnnen sich an eine beliebige !nzahl
zwischen einem und allen +andidaten richten‹ $ie Befragung findet in der in »‹1
festgelegten Reihenfolge der +andidaten statt˛ wobei der beginnende +andidat in al‚
phabetischer Reihenfolge rotiert‹ $er &ragesteller hat eine Minute Zeit˛ ihre &rage zu
formulieren‹ +andidaten haben eine Minute Zeit˛ diese zu beantworten‹

»‹ Per ’O‚!ntrag kann eine !ussprache żber alle +andidaten in einem Wahlgang er‚
folgen‹

§ 5 Wahl von Parteiämtern

1‹ $ie Čmter der Wahlleitung werden mittels Wahl per Handzeichen gemčđ §6 durch-
geführt.

2. Wahlgänge für die Ämter im zu wählenden Vorstand, für die Schiedsrichter, Ersatz-
schiedsrichter und Delegierte werden mittels Bewertungswahlverfahren gemäß §7 durch-
geführt.

3. Die Posten der Kassenprüfung werden in Gruppenwahl gemäß §6 vergeben. Diese Posten
können auf Beschluss der Versammlung stattdessen durch eine Bewertungswahl gemäß
§7 vergeben werden.

4. Die Versammlung kann für einzelne Wahlgänge ggf. ein anderes Quorum, als das in den
jeweiligen Paragraphen der Wahlverfahren festgehaltene, beschließen. Ein erforderliches
Quorum muss dabei stets mindestens 50% der abgegebenen gültigen Stimmen betragen.

§ 6 Wahl per Handzeichen

1‹ $as hier beschriebene Wahlverfahren per Handzeichen kann als Wahlverfahren fżr
Einzelwahlen und’ruppenwahlen vonVersammlungsčmtern und+assenprżfern ver‚
wendet werden‹

2‹ $ieČmter werden in getrenntenWahlgčngen per Handzeichen mit einfacher Mehr‚
heit der abgegebenen gżltigen Stimmen gewčhlt‹ &żr jeden Wahlgang werden die
Zustimmung fżr jede vorgeschlagene Person und die !blehnung aller vorgeschlage‚
nen Personen erfragt‹ Enthaltungen werden nicht berżcksichtigt‹ Erreicht keiner der
vorgeschlagenen Personen die einfache Mehrheit˛ erfolgt eine Stichwahl zwischen
den beiden vorgeschlagenen Personen mit den hţchsten Stimmzahlen˛ bei welcher
die relative Mehrheit erreicht werden muss‹ Ist die hţchste oder zweithţchste Stimm‚
zahl auf mehr als eine vorgeschlagene Person entfallen˛ nehmen jeweils alle an der
Stichwahl teil; erforderlichenfalls schlieđt sich eine weitere Stichwahl an‹
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§ 7 Bewertungswahlverfahren

1‹ $as hier beschriebene Bewertungswahlverfahren kann als Wahlverfahren fżr Einzel‚
wahlen˛ ’ruppenwahlen˛ sowie zur Bestimmung einer Reihenfolge unter den +an‚
didaten bei einer ’ruppenwahl verwendet werden‹

2‹ $ie Wahlleitung legt fest˛ ob auf den Stimmzetteln alle +andidaten mit vollstčndi‚
gem Namen ˘Vor‚ und Nachname¯ oder +żrzel ˘erster Buchstabe des Vornamens
und erster Buchstabe des Nachnamens¯ aufgefżhrt werden‹ $ies stellt die +andida‚
tenkennzeichnung dar‹ $ie Wahlleitung stellt die Stimmzettel mit der +andidaten‚
kennzeichnung aus‹ Stehen solche Stimmzettel nicht zur Verfżgung˛ schreiben die
Stimmberechtigten die +andidatenkennzeichnung eigenhčndig auf die Stimmzettel‹
Es ist nur die von derWahlleitung festgelegte +andidatenkennzeichnung gżltig‹Wird
eine davon abweichende +andidatenkennzeichnung verwendet˛ so ist der komplette
Stimmzettel ungżltig‹

«‹ &żr jeden +andidaten ist eine Bewertung mit demWert 0˛ 1˛ 2˛ «˛ oder » abzugeben‹
»‹ $ie Bewertung erfolgt durch!nkreuzen des entsprechendenBewertungsfeldes rechts
neben der +andidatenkennzeichnung‹ ’ibt es solche Bewertungsfelder nicht˛ so wer‚
den die Bewertungen eigenhčndig von den Stimmberechtigten rechts neben die ent‚
sprechenden +andidatenkennzeichnung eingetragen‹

5‹ *edem +andidaten wird auf einem Stimmzettel hţchstens eine Bewertung zugeord‚
net‹ Wird einem +andidaten keine Bewertung zugeordnet˛ so ist dies gleichbedeu‚
tend mit der Bewertung mit dem Wert 0˛ sofern mindestens ein +andidat auf dem
Stimmzettel eine Bewertung erhalten hat‹ Wird keinem +andidaten eine Bewertung
zugeordnet˛ so zčhlt der gesamte Stimmzettel als Enthaltung‹ Werden einem +andi‚
daten mehrere Bewertungen zugeordnet˛ so ist der komplette Stimmzettel ungżltig‹

—‹ $ie ’esamtbewertung eines +andidaten berechnet sich aus der Summe der Bewer‚
tungen˛ die er auf allen gżltigen Stimmzetteln erhalten hat‹

7‹ $ie Stimmenzahl eines +andidaten berechnet sich aus der !nzahl aller gżltigen Stimm‚
zettel˛ auf denen er mit 1˛ 2˛ « oder » bewertet wurde‹

a‹ ’ewčhlt sind maXimal so viele +andidaten˛wie Positionen zu besetzen sind˛ und
zwar nur˛ wenn die Stimmenzahl des +andidaten grţđer als die Hčlfte der !n‚
zahl der gżltigen Stimmzettel ist‹

b‹ Trifft dieses fżr mehr +andidaten zu als Positionen zu besetzen sind˛ werden die
Posten in der Reihenfolge der erreichten ’esamtbewertung˛ beginnend mit der
hţchsten ’esamtbewertung besetzt‹

c‹ Wird dieses Verfahren verwendet˛ um eine Rangliste innerhalb der gewčhlten
+andidaten zu bestimmen˛ so wird diese ebenfalls nach absteigender ’esamtbe‚
wertung bestimmt‹

d‹ Bei gleicher ’esamtbewertung in ˘b¯ oder ˘c¯ kommt der +andidat zum Zug˛
der weniger Bewertungen mit dem Wert 0 erhalten hat‹

e‹ Bei gleicher ’esamtbewertung in ˘b¯ oder ˘c¯ und zusčtzlich in ˘d¯ fragt der
Wahlleiter die gleichbewerteten +andidaten˛ ob jemand freiwillig verzichtet‹

f‹ ’ibt es auch nach e¯ noch kein endgżltiges Ergebnis˛ so entscheidet das Los aus
der Hand des Wahlleiters‹

‹ Sind nach dem ersten Wahlgang nicht alle Čmter besetzt˛ erfolgt ein zweiter Wahl‚
gang‹ !m zweiten Wahlgang nehmen von den im ersten Wahlgang nicht gewčhlten
Bewerbern diejenigen mit der hţchsten ’esamtbewertung teil˛ und zwar doppelt so
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viele˛ wie noch Positionen offen sind‹ Sind danach noch Čmter unbesetzt˛ die nach
der jeweiligen Satzung nicht zwingend besetzt werden mżssen˛ entscheidet die Ver‚
sammlung˛ ob ein weiterer Wahlgang durchgefżhrt wird˛ ggf‹ ob dieser als weitere
Stichwahl erfolgt oder neue Bewerber zugelassen werden˛ oder ob die noch fehlenden
Čmter einstweilen unbesetzt bleiben‹

ı‹ +urz zusammengefasstȷ Stimmberechtigte geben jedem +andidaten eine Nummer
von 0 bis »‹ +andidaten˛ die man ablehnen mţchte˛ sollte man mit 0 bewerten‹ Hčlt
man einen +andidaten fżr geeignet fżr das zu wčhlende !mt˛ so bewertet man diesen
mit einer Zahl zwischen 1 und »‹ *e besser der +andidat eingeschčtzt wird˛ desto hţher
sollte man die Zahl wčhlen‹ +andidaten dżrfen auch die gleichen Zahlen bekommen‹

§ 8 Stimmenauszählung und ungültige Stimmen

1‹ $ie !uszčhlung der Stimmen erfolgt parteiţffentlich˛ darf jedoch nicht durch dieŢf‚
fentlichkeit beeintrčchtigt werden‹ &żr die Stimmenzčhlung kţnnen geeignete Zčhl‚
listen verwendet werden‹

2‹ Stimmzettel werden als ungżltig erklčrt˛ wenn

a‹ der Wille des Wčhlers nicht erkennbar ist
b‹ auf ihnen mehr Stimmen als zulčssig abgegeben wurden
c‹ der Name einer Person eingetragen ist˛ die nicht zur Wahl steht
d‹ sie das Prinzip der geheimen Wahl verletzen ˘z‹ B‹ zusčtzliche +ennzeichnung˛
+ommentare˛ etc‹¯

e‹ der Stimmzettel leer ist

§ 9 Feststellung der Wahlergebnisse, Annahme der Wahl

1‹ $ieWahlleitung gibt nach dem!uszčhlen der Stimmen einesWahlgangs das gesamte
Wahlergebnis bekannt‹

2‹ $ie gewčhlten +andidaten geben durch Wortmeldung an˛ ob sie ihre Wahl anneh‚
men‹ Bei !bwesenheit wird die !nnahmen derWahl schriftlich oder telefonisch mit‚
geteilt‹ Bei fehlender vorab schriftlicher !nnahme und telefonischer Nichterreich‚
barkeit˛ gilt die Wahl als nicht angenommen‹

71





’ES#HČ&TSOR$NUN’ $ES
BUN$ESVORST!N$S ˘’O BUVO¯

INhaltsżbersicht
§ 1 [Erlass, Änderung, Aufhebung und Bekanntmachung dieser Geschäfts-

ordnung] ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 72

§ 2 [Grundsatz] ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 72

§ 3 [Interne Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung und Stellvertretung] 7«

§ 4 [Gesamtverantwortung und Vertretung der Partei] ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 7«

§ 5 [Bundesvorstandssitzung, Meetings und Kommunikation] ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 7«

§ 6 [Beschlussfassung] ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 7»

§ 7 [Protokoll] ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 7»

zuletzt geändert am 09. Juni 2025 durch Beschluss des Bundesvorstands

Prčambel
Diese Geschäftsordnung gilt für den Bundesvorstand nach §18.3 der Bundessatzung. Sie regelt
die interne Arbeitsweise und Aufgabenverteilung innerhalb des Bundesvorstandes.

§ 1 Erlass, Änderung, Aufhebung und Bekanntmachung dieser Geschäftsordnung

1¯ $iese ’eschčftsordnung kann durch den Bundesvorstand jederzeit gečndert oder auf‚
gehoben werden‹ Eine Beteiligung anderer Organe ist weder vorgesehen noch er‚
forderlich‹

2¯ $ie absolute Mehrheit aller amtierenden Bundesvorstandsmitglieder ist fżr die Be‚
schlussfassung erforderlich‹

«¯ $ie beschlossene ’eschčftsordnung tritt in +raft˛ sobald sie allen Bundesvorstands‚
mitgliedern in TeXtform bekannt gegeben worden ist‹ Ein neu gewčhlter Bundesvor‚
stand kann diese ’eschčftsordnung per Beschluss żbernehmen oder eine neue aufset‚
zen‹
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§ 2 Grundsatz
!lle Bundesvorstandsmitglieder wirken gemeinsam an der &żhrung der Partei durch Be‚
schlussfassung mit‹

§ 3 Interne Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung und Stellvertretung
$er Bundesvorstand hat intern folgende !ufgaben‚ und Zustčndigkeitsverteilung beschlos‚
sen‹ $er ’rundsatz in §2 bleibt hiervon unberührt:

1) Das Bundespräsidium besteht aus dem Bundesvorsitzenden, dem Generalsekretär und
dem Schatzmeister. Es ist das geschäftsführende Organ der Partei der Humanisten und
führt den Bundesvorstand. Die Aufgabenverteilung innerhalb des Präsidiums erfolgt ge-
mäß §14 der Bundessatzung.

2) Gemäß §13a (3) der Bundessatzung ernennt der Bundesvorstand Stellvertreter für den
Generalsekretär und den Schatzmeister aus den Reihen der weiteren Vorstandsmitglieder.
Die berufenen Vorstandsmitglieder müssen ihrer eigenen Berufung zustimmen.

3) Der Bundesvorstand kann nach eigenem Ermessen Aufgaben an einzelne Vorstandsmit-
glieder delegieren. Die Entscheidung trifft der Bundesvorstand mit absoluter Mehrheit.
Das Bundesvorstandsmitglied, an das die Aufgabe delegiert werden soll, muss zustim-
men.

§ 4 Gesamtverantwortung und Vertretung der Partei
$er Bundesvorstand bleibt trotz der in §3 genannten Aufgabenverteilung für alle Entschei-
dungen verantwortlich, d. h., jede in eigener Verantwortung getroffene Entscheidung ist den
anderen Bundesvorstandsmitgliedern in geeigneter Form mitzuteilen (Transparenz der Bundes-
vorstandsarbeit).

§ 5 Bundesvorstandssitzung, Meetings und Kommunikation
$ie Mitglieder des Bundesvorstandes mżssen in stčndigem +ontakt zueinander stehen und
sich mindestens zwei Mal im Monat miteinander absprechen‹ $as kann physisch oder per
Telefonkonferenz geschehen‹

1¯ +ommunikationsmittelȷ
$ie Vorstandsmitglieder sind verpflichtet sich zu den entsprechenden +ommunikati‚
onsmitteln Zugang zu verschaffen‹

1‹ #hat›&orumȷ Ein #hat oder &orum kann fżr den kurzfristigen !ustausch żber
!lltčgliches genutzt werden‹ *edes Mitglied des Vorstandes muss Zugang zu die‚
sem #hat bzw‹ &orum haben‹ $ie +ommunikation per #hat›&orum kann fżr
alle !rten von $okumenten und wichtigen !bsprachen sowie kurzfristige Be‚
schlżsse genutzt werden‹

2‹ E‚Mailȷ *edes Mitglied des Bundesvorstandes bekommt eine eigene Partei‚E‚
Mail‚!dresse‹ $ie +ommunikation per Mail kann fżr alle !rten von $okumen‚
ten und wichtigen !bsprachen genutzt werden‹

«‹ Video‚›Telefonkonferenzȷ$erVideo‚#hatwird fżr detaillierte !bsprachen˛!uf‚
gabenverteilung und Beschlżsse genutzt‹

2¯ Vorstandsmeeting

1‹ $as Vorstandsmeeting ist eine digitale &orm der Bundesvorstandssitzung‹ Es
wird per Video‚ oder Telefonkonferenz abgehalten und ermţglicht dem Bun‚
desvorstand engen +ontakt˛ hčufigen !ustausch und schnelle !bsprachen‹
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2‹ $as Meeting soll regelmčđig˛ wenn mţglich ein Mal wţchentlich˛ abgehalten
werden‹

«‹ &żr die Vorstandsmeetings wird eine Tagesordnung im Hub aufgesetzt‹ Tages‚
ordnungspunkte sollte den anderen Vorstčnden 12 Stunden vor Beginn desMee‚
tings zugekommen sein‹

«¯ Vorstandsklausur

1‹ $ie Vorstandsklausur kann lokal˛ digital oder in Hybridform stattfinden und ist
eine &orm der Vorstandssitzung‹ Vorstandsklausuren sind nicht zwingend nţtig˛
bieten sich aber vor allem im Rahmen von Parteitagen oder informellen Zusam‚
menkżnften der Partei oder bei Notfčllen an‹

2‹ $ie Ladungsfrist betrčgt mindestens « Wochen‹
«‹ $ie Tagesordnung wird von dem Bundesvorsitzenden˛’eneralsekretčr oder bei
Bedarf von den Stellvertretern erstellt‹ Vorschlčge der anderen Vorstandsmitglie‚
der sind zu berżcksichtigen‹

§ 6 Beschlussfassung

1¯ $er Bundesvorstand ist beschlussfčhig˛ wenn mehr als die Hčlfte der stimmberech‚
tigten Vorstandsmitglieder und darunter mindestens ein Prčsidiumsmitglied in einem
nach §5 definierten Treffen anwesend ist oder sich an einem Beschluss im Umlauf‚
verfahren beteiligt‹

2¯ !lle Bundesvorstandsmitglieder haben Sitz und Stimme‹ Sofern nicht anders gere‚
gelt˛ werden alle Entscheidungen in einem nach §5 definierten Treffen mit einfacher
Mehrheit der stimmberechtigten !nwesenden getroffen‹ $ie Stimmabgabe geschieht
durch eine Reaktion˛ die eine eindeutige zustimmende˛ ablehnende oder enthaltende
Meinung deutlich macht‹

«¯ Wird ein Beschluss im Umlaufverfahren getroffen˛ hat dieser eine Laufzeit von 72
Stunden˛ aufgerundet auf die nčchste volle Stunde‹ Er ist angenommen˛ wenn die
einfache Mehrheit der stimmberechtigten Vorstandsmitglieder zustimmt‹ Umlaufbe‚
schlżsse kţnnen auch in &orm von Eilbeschlżssen mit einer Laufzeit von 2» Stunden
eingestellt werden˛ aufgerundet auf die nčchste volle Stunde‹ In diesem &all ist eine
absolute Mehrheit der stimmberechtigten Vorstandsmitglieder notwendig‹ $ie Eil‚
beschlżsse mżssen begrżndet werden‹

»¯ Ein Umlaufbeschluss muss żber eines der in § 5 ˘1¯ dieser ’eschčftsordnung genann‚
ten und fżr alle Vorstandsmitglieder zugčnglichen +ommunikationsmittel gefasst und
bekannt gemacht werden‹

5¯ !lle Beschlżsse mżssen mit !bstimmungsergebnis ˘!nzahl an *a‚Stimmen˛ Nein‚
Stimmen und Enthaltungen¯ und $atum des Beschlusses gemčđ § 7 dieser ’eschčfts‚
ordnung protokolliert werden‹ !ls $atum des Beschlusses zčhlt das $atum˛ an dem
die !bstimmung endet‹

—¯ Protokolle gelten automatisch als beschlossen˛ sofern es bis zum Beginn der nčchsten
Sitzung keine Einwčnde gibt‹

§ 7 Protokoll

1¯ Żber den Verlauf und die wesentlichen Ergebnisse der Vorstandssitzungen ist ein Er‚
gebnisprotokoll zu fertigen‹ $ieses kann auch Begrżndungen und eine knappe !r‚
gumentation zu mţglichen !lternativen beinhalten‹
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2¯ Beschlżsse gemčđ § — !bs‹ « werden im Beschlussdokument des Bundesvorstands
vermerkt‹

«¯ Protokolle des Bundesvorstandes werden parteiintern verţffentlicht‹

»¯ Nicht anwesende Vorstandsmitglieder sind verpflichtet˛ sich im Nachhinein im Pro‚
tokoll żber die gefassten Beschlżssen zeitnah zu informieren‹

5¯ $ie Verantwortung fżr die Vorbereitung˛ Protokollierung und nachtrčgliche Verţf‚
fentlichung der Vorstandssitzungen obliegt dem ’eneralsekretariat oder einer vom
Vorstand benannten Vertretung‹

—¯ $as Protokoll gilt als angenommen˛ sofern nicht innerhalb von 2» Stunden nach Sit‚
zungsende ein Einspruch durch ein Vorstandsmitglied eingelegt wird‹ $ie Mitglieder
des Vorstands sind angehalten˛ das Protokoll wčhrend und unmittelbar nach der Sit‚
zung sorgfčltig zu prżfen‹

7¯ Im Tagesordnungspunkt 1 sind alle Vorstandsmitglieder verpflichtet˛ ihre !ktivitčten
der jeweils vergangenenWoche kurz˛ prčgnant und żbersichtlich zu dokumentieren‹
$ie Eintragung hat spčtestens bis zum Ende der jeweiligen Sitzung zu erfolgen‹
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Diese Geschäftsordnung des Bundesschiedsgerichts der Partei der Humanisten (BSG GO) wur-
de zuletzt durch Umlaufverfahren am xx.11.2025 geändert.

!bschNitt ”ȷ INNere VerwaltuNg
§ 1 Aufbau

˘1¯ $ie Verwaltungsorgane des Bundesschiedsgerichtes sind das Plenum und das Prčsidi‚
um‹

˘2¯ $as Bundesschiedsgericht bildet eine +ammer als Spruchkţrper des Bundesschieds‚
gerichtes gemčđ § « !bs‹ » der Schiedsgerichtsordnung ˘S’O¯‹ $ieser +ammer ge‚
hţren drei Richter an‹ $iese +ammer ist fżr alle Verfahren des Bundesschiedsgerichtes
zustčndig‹ Ein gesonderter ’eschčftsverteilungsplan eXistiert nicht‹
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§ 2 Plenum und Präsidium

˘1¯ $as Plenum besteht aus allen Bundesschiedsrichtern‹ $as Plenum und das Prčsidium
arbeiten zur Erfżllung der !ufgaben des ’erichtes zusammen‹

˘2¯ $as Plenum wčhlt den Prčsidenten˛ beschlieđt żber die ’eschčftsordnung und den
’eschčftsverteilungsplan und żber grundsčtzliche &ragen der Verwaltung des ’e‚
richtes‹

˘«¯ $er Prčsident wird mit absoluter Mehrheit des Plenums gewčhlt‹ $ie Wahl kann˛
sofern es kein Widerspruch gibt˛ offen stattfinden‹ $er Prčsident kann jederzeit neu
gewčhlt werden‹

˘»¯ $as Prčsidium besteht aus dem Prčsidenten‹ Er nimmt die nach der Schiedsgerichts‚
ordnung zustehenden Befugnisse wahr und fżhrt die Beschlżsse des Plenums in dessen
!uftrag aus‹ $er Prčsident leitet das Schiedsgericht˛ fżhrt seine ’eschčfte und dessen
Verwaltung; &ragen von grundsčtzlicher Bedeutung berčt er mit dem Plenum‹ $er
Prčsident sorgt fżr eine angemessene Vernetzung der Schiedsgerichte der Partei˛ un‚
ter anderem durch eine +onferenz der Prčsidenten der Schiedsgerichte‹

˘5¯ $as Plenum berčt in Prčsenz‚ oder fernmżndlichen Sitzungen‹ Es ist beschlussfčhig˛
wenn mindestens die Hčlfte der Richter des ’erichtes anwesend sind‹ $as Plenum
kann Beschlżsse imUmlaufverfahren fassen; die Beschlussvorlage hat dabei eine Lauf‚
zeit von einer Woche und ist unverzżglich allen Richtern vorzulegen‹ $ie Beschlżsse
werden mit der absoluten Mehrheit gefasst‹

§ 3 Kammer

˘1¯ $ie +ammer des Bundesschiedsgerichtes wird besetzt durch die Richter

1‹ +onstantin L‹ Zisiadis
2‹ Noelle Stojan
«‹ Sebastian Schaidt

˘2¯ Wenn ein Richter der +ammer nicht an einem Verfahren teilnehmen kann˛ bei‚
spielsweise aufgrund von +rankheit˛Urlaub˛Befangenheit o‹Č‹˛ rżcken die folgenden
Richter bis zur Beschlussfčhigkeit der +ammer gemčđ §3 Abs. 1 SGO in der aufge-
führten Reihenfolge gemäß § 3 Abs. 3 SGO auf:

1. Franz Wagner
2. Annik Bernhardt

(3) Der Präsident des Bundesschiedsgerichtes ist der Vorsitzende der Kammer.

(4) Die Berichterstattung erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden. Auf Beschluss der
Kammer kann die Berichterstattung für ein Verfahren auf einen anderen Richter der Kam-
mer übertragen werden.

(5) Der Vorsitzende der Kammer wird gemäß § 5 Abs. 1 Satz 4 SGO ermächtigt als Ein-
zelrichter alleine ein Verweisungsbeschluss zu entscheiden. Sofern der Vorsitzende nicht
entscheiden kann oder von einer Entscheidung als Einzelrichter absieht, entscheidet die
Kammer über die Verweisung.
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!bschNitt „ȷ VerfahreN
§ 4 Interne Sitzungen

˘1¯ $ie +ammer des Bundesschiedsgerichtes berčt in geschlossener Sitzung‹ $er Vorsit‚
zende lčdt hierzu mit einer &rist von « Tagen ein‹ $er Termin wird in gemeinsamer
!bsprache festgelegt‹ Insofern alle Richter der +ammer ihr Einverstčndnis geben˛
muss die &rist von « Tagen nicht beachtet werden‹

˘2¯ $er Vorsitzende lčdt fżr die Sitzung mit einer Tagesordnung˛ in der alle zu behan‚
delnden Verfahren aufzulisten sind‹ Wčhrend der Sitzung ist ein Ergebnisprotokoll
anzufertigen‹ $ie fżr ein Verfahren spezifischen Ergebnisse sind in dessen Verfah‚
rensakte gesondert niederzuschreiben‹

˘«¯ &żr Sitzungen der +ammer gilt grundsčtzlich fżr alle am Verfahren beteiligten Rich‚
ter !nwesenheitspflicht‹ Insofern die Nachrżckung eines Richters abzusehen ist˛ ist
der Richter żber die Sitzung zu informieren und einzuladen‹

§ 5 Anrufung

˘1¯ $ie !nrufung wird gemčđ § 7 !bs‹ 2 S’O żber die E‚Mail‚!dresse schiedsge‚
richt diehumanisten‹de entgegengenommen‹ Bei grţđeren $atenmengen oder nur
in Papierform vorliegender $okumente˛ ist das Bundesschiedsgericht żber die zuvor
genannte E‚Mail‚!dresse zu kontaktieren‹

˘2¯ &żr die Bearbeitung des Posteinganges ist der Vorsitzende oder ein von der +ammer
beauftragter Bundesschiedsrichter zustčndig‹

˘«¯ *edes neue Verfahren erhčlt ein !ktenzeichen‹ $as !ktenzeichen setzt sich zusammen
nach dem folgendem &ormat zusammenȷ BS’ › NNN › YYYY˛ wobei NNN eine
fortlaufende dreistellige Zahl aus dem aktuellen +alenderjahr und YYYY und das
*ahr der !nrufung ist ˘Bspw‹ȷ BS’ › 001 › 202«¯‹ Bei Bedarf kann das !ktenzeichen in
spčterer Sitzung gečndert werden‹ $as !ktenzeichen wird bei jeder +ommunikation
verwendet‹ Bei E‚Mails ist es im Betreff zu fżhren‹

˘»¯ Beim Eingang einer !nrufung geht der zustčndige Bundesschiedsrichter wie folgt
vorȷ

1‹ !ussortierung von Spam˛
2‹ Zuweisung eines !ktenzeichens nach !bsatz «˛
«‹ &ormale Prżfung des !ntrages nach den !nforderungen des § 7 !bs‹ « S’O
und gegebenenfalls die !ufforderung zur Nachbesserung unter angemessener
&ristsetzung˛ falls die beigefżgten $ateien nicht lesbar sind˛ nicht den formalen
!nforderungen des § 7 !bs‹ « S’O genżgen˛ offensichtlich unvollstčndig oder
erkennbar mit Mčngeln behaftet sind˛

»‹ Versenden der Bestčtigung des Eingangs unter Mitteilung des !ktenzeichens˛
des zustčndigen Berichterstatters und den zustčndigen Bundesschiedsrichtern˛

5‹ !nfrage des Bundesvorstands oder vom Bundesvorstand beauftragte Stelle fżr
Mitgliederverwaltung zur Ermittlung desMitgliederstatus des !ntragstellers und
!ntragsgegners˛ sofern es sich bei den jeweiligen Verfahrensbeteiligten um na‚
tżrliche Personen handelt˛

—‹ gegebenenfalls !nfrage der !kte bei der Vorinstanz; falls vorhanden˛
7‹ Zuweisung der !nrufung an den zustčndigen Berichterstatter˛
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‹ Benachrichtigung der weiteren zustčndigen Richter żber den Eingang einer
!nrufung unter Nennung des !ktenzeichens

§ 6 Fernmündliche Verhandlungen

˘1¯ $ie +ammer lčdt in einem Verfahren nach eigenem Ermessen nach dem !ustausch
der ersten Schriftsčtze zu einer fernmżndlichen Verhandlung‹ $ie +ammer kann ei‚
genstčndig oder auf !ntrag das schriftliche Verfahren anordnen‹ Prčsenzverhandlun‚
gen sind nur im !usnahmefall anzuordnen‹ Sofortige Beschwerden werden grund‚
sčtzlich im schriftlichen Verfahren bearbeitet‹

˘2¯ $ie +ammer lčdt alle Verfahrensbeteiligten unter Nennung des Termins und Ortes
per E‚Mail mit einer &rist von 1» Tagen zur Verhandlung‹ In dringenden &čllen kann
die &rist auf 5 Tage reduziert werden‹ In der Ladung ist darauf hinzuweisen˛ dass bei
unentschuldigtem &ernbleiben die +ammer nach !ktenlage entscheiden kann‹ In der
Einladung ist nach einer Empfangsbestčtigung zu verlangen‹

˘«¯ $ie fernmżndliche Verhandlung ist in einem˛ von der Partei zugelassenen˛Tool durch‚
zufżhren‹ Bevorzugt wird hierbei BigBlueButton‹ $ie +ammer kann im Einzelfall in
der Einladung hiervon abweichen‹

˘»¯ $ie Verhandlung wird parteiţffentlich auf derWiki‚Seite des Bundesschiedsgerichtes
angekżndigt‹

˘5¯ $en Vorsitz der Sitzung fżhrt der Vorsitzende der +ammer oder nach Beschluss der
+ammer ein anderer Richter der +ammer‹ $ie +ammer fżhrt zu Beginn in die Sach‚
und Rechtslage ein und gibt eine vorlčufige Rechtsauffassung der +ammer bekannt‹
$en Verfahrensbeteiligten wird nach der Sitzung ein Protokoll żbersandt˛ in der die
!ntrčge und Prozesshandlungen der Verhandlung aufgefżhrt sind‹

§ 7 Urteile und Beschlüsse

˘1¯ Urteile und Beschlżsse werden durch absolute Mehrheit der am Verfahren beteiligten
Richter der +ammer beschlossen‹ Enthaltungen sind nicht zulčssig‹Żber Urteile und
Beschlżsse kann auch im Umlaufverfahren beschlossen werden‹ $as !bstimmverhal‚
ten der Richter wird nicht mitgeteilt‹

˘2¯ $ie Urteile und Beschlżsse enthalten eine $arstellung des Sachverhaltes˛ die gestellten
!ntrčge und eine Begrżndung mit Wżrdigung der Sach‚ und Rechtslage‹ ’egen
Urteile und Beschlżsse des Bundesschiedsgerichtes sind keine Rechtsmittel mţglich˛
hierauf ist hinzuweisen‹

˘«¯ $ie Richter kţnnen eine abweichende Meinung formulieren‹ $ie ’rżnde hierfżr
sollten im Laufe des Verfahrens schon vorgebracht worden sein‹ $ie !bsicht einer
abweichenden Meinung ist spčtestens bei der !bstimmung żber das Urteil oder den
Beschluss hervorzubringen‹ $ie !bstimmung ist daraufhin abzubrechen und dem
Richter wird eine angemessene &rist zur &ormulierung der abweichenden Meinung
gewčhrt‹ $ie abweichende Meinung wird in der Begrżndung des Urteils oder Be‚
schlusses niedergeschrieben undmit verţffentlicht‹ Nach Beschlussfassung ist das Vor‚
bringen einer abweichenden Meinung nicht mehr mţglich‹

˘»¯ $ie Urteile und Beschlżsse werden den Verfahrensbeteiligten per E‚Mail in TeXtform
żbersandt‹

§ 8 Dokumentation
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˘1¯ &żr jedes Verfahrenwird eine eigene Verfahrensakte imNeXtcloud der Partei imOrd‚
ner des Bundesschiedsgerichtes erstellt‹ Es ist sicherzustellen˛ dass jeder am Verfahren
beteiligte Richter hierauf Zugriff erhčlt‹

˘2¯ Es ist ein Verfahrensprotokoll zu erstellen˛ in dem alle fżr das Verfahren relevanten
Ereignisse ˘Eingang der !nrufung˛ Sitzungstermine˛ Verfahrenstermine˛ Beschluss‚
fassung żber Beschlżsse und Urteile˛ ‹‹‹¯ in einer ’esamtżbersicht protokolliert wer‚
den‹ Wčhrend eines Verfahrens wird jegliche +ommunikation mit den Verfahrens‚
beteiligten˛ $ritten˛ sowie Verlaufsprotokolle von !nhţrungen und Verhandlungen
dokumentiert‹

˘«¯ !lle Urteile und Beschlżsse werden pseudonymisiert auf der Wiki‚Seite des Bundes‚
schiedsgerichtes verţffentlicht‹ Im Weiteren gilt §11 Abs. 7 und 8 SGO.

§ 9 Verteilungsschlüssel für das Bundesschiedsgericht
’emčđ § 1 !bs‹ — Nr‹ — S’O hat das Bundesschiedsgericht einen Verteilerschlżssel in der
’eschčftsordnung anzugeben˛welcher bei Verfahrensverweisungen zumindest die Reihen‚
folge der ’erichte aufzeigt‹ Bei der Verweisung ist ebenfalls auf weitere Umstčnde˛ wie
verfżgbare +apazitčten oder Handlungsfčhigkeit des Schiedsgerichtes zu achten ‚ hier‚
bei kţnnen begrżndet einzelne Landesschiedsgerichte bei einer Verweisung żbersprungen
werden‹ $ie Verteilung an die Landesschiedsgericht wurde hierbei zufčllig bestimmt und
lautetȷ

1‹ Landesschiedsgericht Rheinland‚Pfalz

2‹ Landesschiedsgericht Bayern

«‹ Landesschiedsgericht Baden‚Wżrttemberg

»‹ Landesschiedsgericht Bremen

5‹ Landesschiedsgericht Saarland

—‹ Landesschiedsgericht Mecklenburg‚Vorpommern

7‹ Landesschiedsgericht Hessen

‹ Landesschiedsgericht Sachsen

ı‹ Landesschiedsgericht Berlin

10‹ Landesschiedsgericht Brandenburg

11‹ Landesschiedsgericht Sachsen‚!nhalt

12‹ Landesschiedsgericht Nordrhein‚Westfalen

1«‹ Landesschiedsgericht Schleswig‚Holstein

1»‹ Landesschiedsgericht Thżringen

15‹ Landesschiedsgericht Hamburg

1—‹ Landesschiedsgericht Niedersachsen

§ 10 Schlussbestimmungen

˘1¯ $ie ’eschčftsordnung kann jederzeit durch das Plenum gečndert werden‹ &żr laufen‚
de Verfahren gilt jeweils die ’eschčftsordnung˛welche zur Erţffnung des Verfahrens
galt‹

˘2¯ $iese ’eschčftsordnung gilt ab der Beschlussfassung‹
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˘«¯ $ie ’eschčftsordnungwird auf derWiki‚Seite des Bundesschiedsgerichtes verţffent‚
licht‹

˘»¯ $er Bundesvorstand wird angewiesen˛ Schreiben an das Bundesschiedsgericht ver‚
traulich zu behandeln und unverzżglich ungeţffnet an den Prčsidenten des Bundes‚
schiedsgerichts weiterzuleiten‹ $as Bundesschiedsgericht ist żber den Eingang eines
Schriftstżcks unverzżglich per E‚Mail zu benachrichtigen‹

˘5¯ ’emčđ § 2«a der Bundessatzung wirkt das Bundesschiedsgericht bei der Wahl von
Mediatoren der Mediationsstelle mit‹ $ie drei hierfżr entsandten Mitglieder sind de‚
ckungsgleich mit der Besetzung der +ammer nach § « !bsatz 1‹ Von dieser Entsen‚
dung kann im Einzelfall durch Beschluss des Plenums abgewichen werden‹
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GG
Ausfertigungsdatum: 23.05.1949

Vollzitat:
"Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2478) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 19.12.2022 I 2478

%iNgaNgsformel
Der Parlamentarische Rat hat am 23. Mai 1949 in Bonn am Rhein in öffentlicher Sitzung festge-
stellt, daß das am 8. Mai des Jahres 1949 vom Parlamentarischen Rat beschlossene Grundgesetz
für die Bundesrepublik Deutschland in der Woche vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die Volks-
vertretungen von mehr als Zweidritteln der beteiligten deutschen Länder angenommen worden
ist. Auf Grund dieser Feststellung hat der Parlamentarische Rat, vertreten durch seine Präsiden-
ten, das Grundgesetz ausgefertigt und verkündet. Das Grundgesetz wird hiermit gemäß Artikel
145 Abs. 3 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht:

Prčambel
Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als
gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden derWelt zu dienen, hat sich das
Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Deut-
schen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg,
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Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar-
land, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbe-
stimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für
das gesamte Deutsche Volk.

[...]

II‹ $er "uNd uNd die ,čNder
[...]

!rt‹ „” ParteieN

˘1¯ $ie Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit‹ Ihre ’rżn‚
dung ist frei‹ Ihre innere Ordnung muđ demokratischen ’rundsčtzen entsprechen‹
Sie mżssen żber die Herkunft und Verwendung ihrerMittel sowie żber ihr Vermţgen
ţffentlich Rechenschaft geben‹

˘2¯ Parteien˛ die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer !nhčnger darauf aus‚
gehen˛ die freiheitliche demokratische ’rundordnung zu beeintrčchtigen oder zu
beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik $eutschland zu gefčhrden˛ sind ver‚
fassungswidrig‹

˘«¯ Parteien˛ die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer !nhčnger darauf ausgerich‚
tet sind˛ die freiheitliche demokratische ’rundordnung zu beeintrčchtigen oder zu
beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik $eutschland zu gefčhrden˛ sind von
staatlicher &inanzierung ausgeschlossen‹ Wird der !usschluss festgestellt˛ so entfčllt
auch eine steuerliche Begżnstigung dieser Parteien und von Zuwendungen an diese
Parteien‹

˘»¯ Żber die &rage der Verfassungswidrigkeit nach !bsatz 2 sowie żber den !usschluss
von staatlicher &inanzierung nach !bsatz « entscheidet das Bundesverfassungsgericht‹

˘5¯ $as Nčhere regeln Bundesgesetze‹

[...]
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11‹ ’ESETZ ŻBER $IE POLITIS#HEN P!RTEIEN ˘P!RT’¯

PartG
Ausfertigungsdatum: 24.07.1967

Vollzitat:
"Parteiengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 70) geändert
worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 31.1.1994 I 149;
zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 27.2.2024 I Nr. 70
Änderung durch Art 1 G v. 10.7.2018 I 1116 ist gem. BVerfGE v. 24.1.2023 I Nr. 43 - 2 BvF
2/18 - mit Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG unvereinbar und nichtig

”‹ !bschNittȷ !llgemeiNe "estimmuNgeN
§ 1 Verfassungsrechtliche Stellung und Aufgaben der Parteien

˘1¯ $ie Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlichen
demokratischen ’rundordnung‹ Sie erfżllen mit ihrer freien˛ dauerndenMitwirkung
an der politischen Willensbildung des Volkes eine ihnen nach dem ’rundgesetz ob‚
liegende und von ihm verbżrgte ţffentliche !ufgabe‹

˘2¯ $ie Parteien wirken an der Bildung des politischen Willens des Volkes auf allen ’e‚
bieten des ţffentlichen Lebens mit˛ indem sie insbesondere auf die ’estaltung der
ţffentlichen Meinung Einfluđ nehmen˛ die politische Bildung anregen und vertiefen˛
die aktive Teilnahme der Bżrger am politischen Leben fţrdern˛ zur Żbernahme ţf‚
fentlicher Verantwortung befčhigte Bżrger heranbilden˛ sich durch !ufstellung von
Bewerbern an den Wahlen in Bund˛ Lčndern und ’emeinden beteiligen˛ auf die po‚
litische Entwicklung in Parlament und Regierung Einfluđ nehmen˛ die von ihnen er‚
arbeiteten politischen Ziele in den Prozeđ der staatlichen Willensbildung einfżhren
und fżr eine stčndige lebendige Verbindung zwischen dem Volk und den Staatsorga‚
nen sorgen‹

˘«¯ $ie Parteien legen ihre Ziele in politischen Programmen nieder‹
˘»¯ $ie Parteien verwenden ihre Mittel ausschlieđlich fżr die ihnen nach dem ’rundge‚
setz und diesem ’esetz obliegenden !ufgaben‹

§ 2 Begriff der Partei

˘1¯ Parteien sind Vereinigungen von Bżrgern˛ die dauernd oder fżr lčngere Zeit fżr den
Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluđ neh‚
men und an der Vertretung des Volkes im $eutschen Bundestag oder einem Landtag
mitwirken wollen˛wenn sie nach dem ’esamtbild der tatsčchlichen Verhčltnisse˛ ins‚
besondere nach Umfang und &estigkeit ihrer Organisation˛ nach der Zahl ihrer Mit‚
glieder und nach ihremHervortreten in derŢffentlichkeit eine ausreichende ’ewčhr
fżr die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten‹ Mitglieder einer Partei kţnnen nur
natżrliche Personen sein‹

˘2¯ Eine Vereinigung verliert ihre Rechtsstellung als Partei˛ wenn sie sechs *ahre lang
weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvor‚
schlčgen teilgenommen hat‹ ’leiches gilt˛ wenn eine Vereinigung sechs *ahre lang
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1‹ !BS#HNITTȷ‹ !LL’EMEINE BESTIMMUN’EN

entgegen der Pflicht zur ţffentlichen Rechenschaftslegung gemčđ § 2« keinen Re‚
chenschaftsbericht eingereicht hat; § 1ıa !bsatz « Satz 5 gilt entsprechend‹

˘«¯ Politische Vereinigungen sind nicht Parteien˛ wenn

1‹ ihre Mitglieder oder die Mitglieder ihres Vorstandes in der Mehrheit !uslčnder
sind oder

2‹ ihr Sitz oder ihre ’eschčftsleitung sich auđerhalb des ’eltungsbereichs dieses
’esetzes befindet‹

§ 3 Aktiv- und Passivlegitimation
$ie Partei kann unter ihrem Namen klagen und verklagt werden‹ $as gleiche gilt fżr ihre
’ebietsverbčnde der jeweils hţchsten Stufe˛ sofern die Satzung der Partei nichts anderes
bestimmt‹

§ 4 Name

˘1¯ $er Name einer Partei muđ sich von dem Namen einer bereits bestehenden Partei
deutlich unterscheiden; das gleiche gilt fżr +urzbezeichnungen‹ In derWahlwerbung
und imWahlverfahren darf nur der satzungsmčđige Name oder dessen +urzbezeich‚
nung gefżhrt werden; Zusatzbezeichnungen kţnnen weggelassen werden‹

˘2¯ ’ebietsverbčnde fżhren den Namen der Partei unter Zusatz ihrer Organisationsstel‚
lung‹ $er Zusatz fżr ’ebietsverbčnde ist nur an nachfolgender Stelle zulčssig‹ In der
allgemeinen Werbung und in der Wahlwerbung kann der Zusatz weggelassen wer‚
den‹

˘«¯ ’ebietsverbčnde˛ die aus der Partei ausscheiden˛ verlieren das Recht˛ den Namen der
Partei weiterzufżhren‹ Ein neu gewčhlter Name darf nicht in einem blođen Zusatz
zu dem bisherigen Namen bestehen‹ Entsprechendes gilt fżr +urzbezeichnungen‹

§ 5 Gleichbehandlung

˘1¯ Wenn ein Trčger ţffentlicher ’ewalt den Parteien Einrichtungen zur Verfżgung
stellt oder andere ţffentliche Leistungen gewčhrt˛ sollen alle Parteien gleichbehandelt
werden‹ $er Umfang der ’ewčhrung kann nach der Bedeutung der Parteien bis zu
dem fżr die Erreichung ihres Zweckes erforderlichen Mindestmađ abgestuft werden‹
$ie Bedeutung der Parteien bemiđt sich insbesondere auch nach den Ergebnissen
vorausgegangener Wahlen zu Volksvertretungen‹ &żr eine Partei˛ die im Bundestag
in &raktionsstčrke vertreten ist˛muđ der Umfang der ’ewčhrung mindestens halb so
grođ wie fżr jede andere Partei sein‹

˘2¯ &żr die ’ewčhrung ţffentlicher Leistungen in Zusammenhang mit einer Wahl gilt
!bsatz 1 wčhrend der $auer des Wahlkampfes nur fżr Parteien˛ die Wahlvorschlčge
eingereicht haben‹

˘«¯ Ţffentliche Leistungen nach !bsatz 1 kţnnen an bestimmte sachliche˛ von allen Par‚
teien zu erfżllende Voraussetzungen gebunden werden‹

˘»¯ $er Vierte !bschnitt bleibt unberżhrt‹
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11‹ ’ESETZ ŻBER $IE POLITIS#HEN P!RTEIEN ˘P!RT’¯

„‹ !bschNittȷ INNere OrdNuNg
§ 6 Satzung und Programm

˘1¯ $ie Partei muđ eine schriftliche Satzung und ein schriftliches Programm haben‹ $ie
’ebietsverbčnde regeln ihre !ngelegenheiten durch eigene Satzungen˛ soweit die
Satzung des jeweils nčchsthţheren ’ebietsverbandes hierżber keine Vorschriften ent‚
hčlt‹

˘2¯ $ie Satzungen mżssen Bestimmungen enthalten żber

1‹ Namen sowie +urzbezeichnung˛ sofern eine solche verwandt wird˛ Sitz und Tč‚
tigkeitsgebiet der Partei˛

2‹ !ufnahme und !ustritt der Mitglieder˛
«‹ Rechte und Pflichten der Mitglieder˛
»‹ zulčssige Ordnungsmađnahmen gegen Mitglieder und ihren !usschluđ ˘§ 10
!bs‹ « bis 5¯˛

5‹ zulčssige Ordnungsmađnahmen gegen ’ebietsverbčnde˛
—‹ allgemeine ’liederung der Partei˛
7‹ Zusammensetzung und Befugnisse des Vorstandes und der żbrigen Organe˛
‹ der Beschluđfassung durch die Mitglieder‚ und Vertreterversammlungen nach
§ ı vorbehaltene !ngelegenheiten˛

ı‹ ‹ Voraussetzung˛ &orm und &rist der Einberufung der Mitglieder‚ und Vertre‚
terversammlungen sowie Beurkundung der Beschlżsse˛

10‹ ’ebietsverbčnde undOrgane˛ die zur Einreichung ˘Unterzeichnung¯ vonWahl‚
vorschlčgen fżrWahlen zu Volksvertretungen befugt sind˛ soweit hierżber keine
gesetzlichen Vorschriften bestehen˛

11‹ eine Urabstimmung der Mitglieder und das Verfahren˛ wenn der Parteitag die
!uflţsung der Partei oder des ’ebietsverbandes oder die Verschmelzung mit
anderen Parteien nach § ı !bs‹ « beschlossen hat‹ $er Beschluđ gilt nach dem
Ergebnis der Urabstimmung als bestčtigt˛ gečndert oder aufgehoben˛

12‹ &orm und Inhalt einer &inanzordnung˛ die den Vorschriften des &żnften !b‚
schnittes dieses ’esetzes genżgt‹

˘«¯ $er Vorstand hat dem Bundeswahlleiter

1‹ Satzung und Programm der Partei˛
2‹ Namen der Vorstandsmitglieder der Partei und der Landesverbčnde mit !ngabe
ihrer &unktionen˛

«‹ !uflţsung der Partei oder eines Landesverbandes

mitzuteilen‹ Čnderungen zu Satz 1 Nr‹ 1 und 2 sind bis zum «1‹ $ezember des jewei‚
ligen +alenderjahres anzuzeigen‹ $ie Unterlagen kţnnen beim Bundeswahlleiter von
jedermann eingesehen werden‹ !bschriften dieser Unterlagen sind auf !nforderung
gebżhrenfrei zu erteilen‹

˘»¯ Bei Parteien˛ deren Organisation sich auf das ’ebiet eines Landes beschrčnkt ˘Lan‚
desparteien¯˛ gelten die in diesem ’esetz fżr die Partei getroffenen Regelungen fżr
den Landesverband‹

§ 7 Gliederung
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˘1¯ $ie Parteien gliedern sich in ’ebietsverbčnde‹ ’rţđe und Umfang der ’ebietsver‚
bčnde werden durch die Satzung festgelegt‹ $ie gebietliche ’liederung muđ so weit
ausgebaut sein˛ dađ den einzelnen Mitgliedern eine angemessene Mitwirkung an der
Willensbildung der Partei mţglich ist‹ Beschrčnkt sich die Organisation einer Partei
auf das ’ebiet eines Stadtstaates˛ braucht sie keine ’ebietsverbčnde zu bilden; sie ist
Partei im Sinne dieses ’esetzes‹ Organisatorische Zusammenschlżsse mehrerer ’e‚
bietsverbčnde˛ die den verbandsmčđigen !ufbau der Parteiorganisation nicht wesent‚
lich beeintrčchtigen˛ sind zulčssig‹

˘2¯ Soweit in einer Partei Landesverbčnde nicht bestehen˛ gelten die in diesem ’esetz fżr
Landesverbčnde getroffenen Regelungen fżr die der Partei folgenden nčchstniedrigen
’ebietsverbčnde‹

§ 8 Organe

˘1¯ Mitgliederversammlung und Vorstand sind notwendige Organe der Partei und der
’ebietsverbčnde‹ $urch die Satzung kann bestimmt werden˛ dađ in den żberţrtli‚
chen Verbčnden an die Stelle der Mitgliederversammlung eine Vertreterversammlung
tritt˛ deren Mitglieder fżr hţchstens zwei *ahre durch Mitglieder‚ oder Vertreterver‚
sammlungen der nachgeordneten Verbčnde gewčhlt werden‹ Landesparteien ohne
’ebietsverbčnde ˘§ 7 !bs‹ 1 Satz »¯ kţnnen die Mitgliederversammlung durch eine
Vertreterversammlung ersetzen˛ wenn sie mehr als 250 Mitglieder haben‹ Vertreter‚
versammlungen kţnnen auch fżr Ortsverbčnde von mehr als 250 Mitgliedern oder
mit grođer rčumlicher !usdehnung gebildet werden‹

˘2¯ $ie Satzung kann weitere der Willensbildung des jeweiligen ’ebietsverbandes die‚
nende Einrichtungen ˘Organe¯ vorsehen‹ Sie sind in der Satzung ausdrżcklich als
solche zu bezeichnen‹

§ 9 Mitglieder- und Vertreterversammlung (Parteitag, Hauptversammlung)

˘1¯ $ie Mitglieder‚ oder Vertreterversammlung ˘Parteitag˛ Hauptversammlung¯ ist das
oberste Organ des jeweiligen ’ebietsverbandes‹ Sie fżhrt bei ’ebietsverbčnden hţ‚
herer Stufen die Bezeichnung ˆParteitagˆ˛ bei ’ebietsverbčnden der untersten Stufe
die Bezeichnung ˆHauptversammlungˆ; die nachfolgenden Bestimmungen żber den
Parteitag gelten auch fżr die Hauptversammlung‹ $ie Parteitage treten mindestens
in jedem zweiten +alenderjahr einmal zusammen‹ Sie mżssen in einer der folgenden
&ormen abgehalten werdenȷ

1‹ als Prčsenzversammlung an einem Ort˛ an dem die Mitglieder gemeinsam phy‚
sisch anwesend sind˛

2‹ als virtuelle Versammlung ohne gemeinsame physische !nwesenheit der Mit‚
glieder an einem Ort˛

«‹ als hybride Versammlung˛ an der die Mitglieder nach ihrer Wahl am Ort der
Prčsenzversammlung physisch anwesend oder ohne physische !nwesenheit an
diesem Ort virtuell teilnehmen kţnnen˛ oder

»‹ als hybride Versammlung˛ bei der mehrere Teilversammlungen an verschiede‚
nen Versammlungsorten˛ an denen die Mitglieder physisch anwesend sind˛ vir‚
tuell miteinander verbunden werden‹

$ie &orm des Parteitags wird durch den Vorstand bestimmt˛ soweit die Satzung nichts
anderes bestimmt‹
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˘2¯ Vorstandsmitglieder˛ Mitglieder anderer Organe des ’ebietsverbandes sowie !nge‚
hţrige des in § 11 !bs‹ 2 genannten Personenkreises kţnnen einer Vertreterversamm‚
lung kraft Satzung angehţren˛ dżrfen aber in diesem &all nur bis zu einem &żnftel
der satzungsmčđigen ’esamtzahl der Versammlungsmitglieder mit Stimmrecht aus‚
gestattet sein‹

˘«¯ $er Parteitag beschlieđt im Rahmen der Zustčndigkeiten des ’ebietsverbandes in‚
nerhalb der Partei żber die Parteiprogramme˛ die Satzung˛ die Beitragsordnung˛ die
Schiedsgerichtsordnung˛ die !uflţsung sowie die Verschmelzung mit anderen Par‚
teien‹

˘»¯ $er Parteitag wčhlt den Vorsitzenden des ’ebietsverbandes˛ seine Stellvertreter und
die żbrigen Mitglieder des Vorstandes˛ die Mitglieder etwaiger anderer Organe und
die Vertreter in denOrganen hţherer ’ebietsverbčnde˛ soweit in diesem’esetz nichts
anderes zugelassen ist‹

˘5¯ $er Parteitag nimmt mindestens alle zwei *ahre einen Tčtigkeitsbericht des Vorstan‚
des entgegen und fađt żber ihn Beschluđ‹ $er finanzielle Teil des Berichts ist vor der
Berichterstattung durch Rechnungsprżfer˛ die von dem Parteitag gewčhlt werden˛
zu żberprżfen‹

§ 10 Rechte der Mitglieder

˘1¯ $ie zustčndigen Organe der Partei entscheiden nach nčherer Bestimmung der Sat‚
zung frei żber die !ufnahme von Mitgliedern‹ $ie !blehnung eines !ufnahmeantra‚
ges braucht nicht begrżndet zu werden‹ !llgemeine˛ auch befristete !ufnahmesper‚
ren sind nicht zulčssig‹ Personen˛ die infolge Richterspruchs dieWčhlbarkeit oder das
Wahlrecht nicht besitzen˛ kţnnen nicht Mitglieder einer Partei sein‹

˘2¯ $ie Mitglieder der Partei und die Vertreter in den Parteiorganen haben gleiches
Stimmrecht‹ $ie !usżbung des Stimmrechts kann nach nčherer Bestimmung der
Satzung davon abhčngig gemacht werden˛ dađ das Mitglied seine Beitragspflicht er‚
fżllt hat‹ $as Mitglied ist jederzeit zum sofortigen !ustritt aus der Partei berechtigt‹

˘«¯ In der Satzung sind Bestimmungen zu treffen żber

1‹ die zulčssigen Ordnungsmađnahmen gegen Mitglieder˛
2‹ die ’rżnde˛ die zu Ordnungsmađnahmen berechtigen˛
«‹ die Parteiorgane˛ die Ordnungsmađnahmen anordnen kţnnen‹

Im &alle der Enthebung von Parteičmtern oder der !berkennung der &čhigkeit zu
ihrer Bekleidung ist der Beschluđ zu begrżnden‹

˘»¯ Ein Mitglied kann nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden˛ wenn es vorsčtz‚
lich gegen die Satzung oder erheblich gegen ’rundsčtze oder Ordnung der Partei
verstţđt und ihr damit schweren Schaden zufżgt‹

˘5¯ Żber den !usschluđ entscheidet das nach der Schiedsgerichtsordnung zustčndige
Schiedsgericht‹ $ie Berufung an ein Schiedsgericht hţherer Stufe ist zu gewčhrleis‚
ten‹ $ie Entscheidungen sind schriftlich zu begrżnden‹ In dringenden und schwer‚
wiegenden &čllen˛ die sofortiges Eingreifen erfordern˛ kann der Vorstand der Partei
oder eines ’ebietsverbandes ein Mitglied von der !usżbung seiner Rechte bis zur
Entscheidung des Schiedsgerichts ausschlieđen‹

§ 11 Vorstand
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˘1¯ $er Vorstand wird mindestens in jedem zweiten +alenderjahr gewčhlt‹ Er muđ aus
mindestens drei Mitgliedern bestehen‹

˘2¯ $em Vorstand kţnnen !bgeordnete und andere Persţnlichkeiten aus der Partei kraft
Satzung angehţren˛wenn sie ihr !mt oder ihrMandat aus einerWahl erhalten haben‹
$er !nteil der nicht nach § ı !bs‹ » gewčhlten Mitglieder darf ein &żnftel der ’e‚
samtzahl der Vorstandsmitglieder nicht żbersteigen‹ Vorsitzender und Schatzmeister
einer Partei dżrfen nicht in einer der Partei nahestehenden politischen Stiftung ver‚
gleichbare &unktionen ausżben‹

˘«¯ $er Vorstand leitet den ’ebietsverband und fżhrt dessen ’eschčfte nach ’esetz und
Satzung sowie den Beschlżssen der ihm żbergeordneten Organe‹ Er vertritt den ’e‚
bietsverband gemčđ § 2— !bsatz 1 Satz 2 und « des Bżrgerlichen ’esetzbuchs˛ soweit
nicht die Satzung eine abweichende Regelung trifft‹

˘»¯ Zur $urchfżhrung der Beschlżsse des Vorstandes sowie zur Erledigung der laufenden
und der besonders dringlichen Vorstandsgeschčfte kann aus der Mitte des Vorstandes
ein geschčftsfżhrender Vorstand ˘Prčsidium¯ gebildet werden‹ Seine Mitglieder kţn‚
nen auch vom Vorstand gewčhlt oder durch die Satzung bestimmt werden‹

§ 12 Allgemeine Parteiausschüsse

˘1¯ $ie Mitglieder von allgemeinen Parteiausschżssen und čhnlichen Einrichtungen˛ die
nach der Satzung umfassende Zustčndigkeiten fżr die Beratung oder Entscheidung
politischer und organisatorischer &ragen der Partei besitzen˛ kţnnen auch von nach‚
geordneten ’ebietsverbčnden gewčhlt werden‹

˘2¯ $er Vorstand und !ngehţrige des in § 11 !bs‹ 2 genannten Personenkreises kţnnen
einem solchen Organ kraft Satzung angehţren‹ $er !nteil der nicht gewčhlten Mit‚
glieder darf ein $rittel der ’esamtmitgliederzahl des Organs nicht żbersteigen; er
kann um weitere Mitglieder mit nur beratender Stimme erhţht werden˛muđ jedoch
auch dann noch unter der Hčlfte der ’esamtmitgliederzahl des Organs liegen‹

˘«¯ $as !mt der gewčhlten Mitglieder der in !bsatz 1 genannten Organe dauert hţchs‚
tens zwei *ahre‹

§ 13 Zusammensetzung der Vertreterversammlungen
$ie Zusammensetzung einer Vertreterversammlung oder eines sonstigen Organs˛ das ganz
oder zum Teil aus Vertretern von ’ebietsverbčnden besteht˛ ist in der Satzung festzulegen‹
$ie Zahl der Vertreter des ’ebietsverbandes ist in erster Linie nach der Zahl der vertretenen
Mitglieder zu bemessen‹ $ie Satzung kann bestimmen˛ dađ die restliche Zahl der Vertreter˛
hţchstens die Hčlfte der ’esamtzahl˛ nach dem Verhčltnis der im Bereich des ’ebietsver‚
bandes bei vorausgegangenen Wahlen zu Volksvertretungen erzielten Wčhlerstimmen auf
die ’ebietsverbčnde aufgeschlżsselt wird‹ $ie !usżbung des Stimmrechts kann von der
Erfżllung der Beitragspflicht des ’ebietsverbandes abhčngig gemacht werden‹

§ 14 Parteischiedsgerichte

˘1¯ Zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten der Partei oder eines ’ebiets‚
verbandes mit einzelnen Mitgliedern und Streitigkeiten żber !uslegung und !nwen‚
dung der Satzung sind zumindest bei der Partei und den ’ebietsverbčnden der jeweils
hţchsten Stufe Schiedsgerichte zu bilden‹ &żr mehrere ’ebietsverbčnde der +reisstu‚
fe kţnnen gemeinsame Schiedsgerichte gebildet werden‹
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˘2¯ $ie Mitglieder der Schiedsgerichte werden fżr hţchstens vier *ahre gewčhlt‹ Sie dżr‚
fen nicht Mitglied eines Vorstandes der Partei oder eines ’ebietsverbandes sein˛ in
einem $ienstverhčltnis zu der Partei oder einem ’ebietsverband stehen oder von ih‚
nen regelmčđige Einkżnfte beziehen‹ Sie sind unabhčngig und an Weisungen nicht
gebunden‹

˘«¯ $ie Satzung kann vorsehen˛ dađ die Schiedsgerichte allgemein oder im Einzelfall mit
Beisitzern besetzt werden˛ die von den Streitteilen paritčtisch benannt werden‹

˘»¯ &żr die Tčtigkeit des Schiedsgerichts ist eine Schiedsgerichtsordnung zu erlassen˛ die
den Beteiligten rechtliches ’ehţr˛ ein gerechtes Verfahren und die !blehnung eines
Mitglieds des Schiedsgerichts wegen Befangenheit gewčhrleistet‹

§ 15 Willensbildung in den Organen

˘1¯ $ieOrgane fassen ihre Beschlżssemit einfacher Stimmenmehrheit˛ soweit nicht durch
’esetz oder Satzung erhţhte Stimmenmehrheit vorgeschrieben ist‹

˘2¯ $ie Wahlen der Vorstandsmitglieder und der Vertreter zu Vertreterversammlungen
und zu Organen hţherer ’ebietsverbčnde sind geheim‹ Bei den żbrigen Wahlen
kann offen abgestimmt werden˛ wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt‹

˘2a¯ $er Vorstand kann entscheiden˛

1‹ dass die Stimmabgabe unter Wahrung der Rechte aller Stimmberechtigten bei
Beschlussfassungen undWahlen ganz oder teilweise imWege der elektronischen
+ommunikation erfolgen kann˛ wenn dabei die Sicherheit˛ auch mit Blick auf
den Schutz personenbezogener $aten˛ auf dem Stand der Technik gewčhrleistet
ist˛ und

2‹ welche +ommunikationsmittel dabei eingesetzt werden‹

$ies gilt nicht˛ soweit die Satzung etwas anderes bestimmt‹
˘«¯ $as !ntragsrecht ist so zu gestalten˛ dađ eine demokratischeWillensbildung gewčhr‚
leistet bleibt˛ insbesondere auch Minderheiten ihre Vorschlčge ausreichend zur Erţr‚
terung bringen kţnnen‹ In den Versammlungen hţherer ’ebietsverbčnde ist min‚
destens den Vertretern der ’ebietsverbčnde der beiden nčchstniedrigen Stufen ein
!ntragsrecht einzurčumen‹ Bei Wahlen und !bstimmungen ist eine Bindung an Be‚
schlżsse anderer Organe unzulčssig‹

§ 16 Maßnahmen gegen Gebietsverbände

˘1¯ $ie !uflţsung und der !usschluđ nachgeordneter ’ebietsverbčnde sowie die !mts‚
enthebung ganzer Organe derselben sind nur wegen schwerwiegender Verstţđe ge‚
gen die ’rundsčtze oder die Ordnung der Partei zulčssig‹ In der Satzung ist zu be‚
stimmen˛

1‹ aus welchen ’rżnden die Mađnahmen zulčssig sind˛
2‹ welcher żbergeordnete ’ebietsverband und welches Organ dieses Verbandes sie
treffen kţnnen‹

˘2¯ $er Vorstand der Partei oder eines żbergeordneten ’ebietsverbandes bedarf fżr eine
Mađnahme nach !bsatz 1 der Bestčtigung durch ein hţheres Organ‹ $ie Mađnahme
tritt auđer +raft˛ wenn die Bestčtigung nicht auf dem nčchsten Parteitag ausgespro‚
chen wird‹

˘«¯ ’egen Mađnahmen nach !bsatz 1 ist die !nrufung eines Schiedsgerichts zuzulassen‹
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«‹ !bschNittȷ !ufstelluNg voN WahlbewerberN
§ 17 Aufstellung von Wahlbewerbern
$ie !ufstellung von Bewerbern fżr Wahlen zu Volksvertretungen muđ in geheimer !b‚
stimmung erfolgen‹ $ie !ufstellung regeln die Wahlgesetze und die Satzungen der Partei‚
en‹

»‹ !bschNittȷ Staatliche &iNaNzieruNg
§ 18 Grundsätze und Umfang der staatlichen Finanzierung

˘1¯ $ie Parteien erhaltenMittel als Teilfinanzierung der allgemein ihnen nach dem’rund‚
gesetz obliegenden Tčtigkeit‹ Mađstčbe fżr die Verteilung der staatlichen Mittel bil‚
den der Erfolg˛ den eine Partei bei denWčhlern bei Europa‚˛ Bundestags‚ und Land‚
tagswahlen erzielt˛ die Summe ihrer Mitglieds‚ und Mandatstrčgerbeitrčge sowie der
Umfang der von ihr eingeworbenen Spenden‹

˘2¯ $as jčhrliche ’esamtvolumen staatlicher Mittel˛ das allen Parteien hţchstens ausge‚
zahlt werden darf˛ betrčgt fżr die fżr das *ahr 201 vorzunehmende &estsetzung 1»
7ı« 22 Euro ˘absolute Obergrenze¯‹ $ie absolute Obergrenze erhţht sich jčhrlich
um den Prozentsatz˛ abgerundet auf ein Zehntel Prozent˛ um den sich der PreisindeX
der fżr eine Partei typischen !usgaben im dem !nspruchsjahr vorangegangenen *ahr
erhţht hat‹ ’rundlage des PreisindeXes ist zu einem Wčgungsanteil von 70 Prozent
der allgemeine VerbraucherpreisindeX und von «0 Prozent der IndeX der tariflichen
Monatsgehčlter der !rbeiter und !ngestellten bei ’ebietskţrperschaften‹ $er Prč‚
sident des Statistischen Bundesamtes legt dem $eutschen Bundestag hierzu bis spč‚
testens «0‹ !pril jedes *ahres einen Bericht żber die Entwicklung des PreisindeXes
bezogen auf das vorangegangene *ahr vor‹ $er Bundestagsprčsident verţffentlicht
bis spčtestens «1‹ Mai jedes *ahres die sich aus der Steigerung ergebende Summe der
absoluten Obergrenze˛ abgerundet auf volle Eurobetrčge˛ als Bundestagsdrucksache‹

˘«¯ $ie Parteien erhalten jčhrlich im Rahmen der staatlichen Teilfinanzierung

1‹ 0˛« Euro fżr jede fżr ihre jeweilige Liste abgegebene gżltige Stimme oder
2‹ 0˛« Euro fżr jede fżr sie in einem Wahl‚ oder Stimmkreis abgegebene gżltige
Stimme˛ wenn in einem Land eine Liste fżr diese Partei nicht zugelassen war˛
und

«‹ 0˛»5 Euro fżr jeden Euro˛ den sie als Zuwendung ˘eingezahlter Mitglieds‚ oder
Mandatstrčgerbeitrag oder rechtmčđig erlangte Spende¯ erhalten haben; dabei
werden nur Zuwendungen bis zu « «00 Euro je natżrliche Person berżcksichtigt‹

$ie Parteien erhalten abweichend von den Nummern 1 und 2 fżr die von ihnen je‚
weils erzielten bis zu vier Millionen gżltigen Stimmen 1 Euro je Stimme‹ $ie in Satz
1 Nummer 1 und 2 sowie in Satz 2 genannten Betrčge erhţhen sich ab dem *ahr 2017
entsprechend !bsatz 2 Satz 2 bis 5‹

˘»¯ !nspruch auf staatliche Mittel gemčđ !bsatz « Nr‹ 1 und « haben Parteien˛ die nach
dem endgżltigenWahlergebnis der jeweils letzten Europa‚ oder Bundestagswahlmin‚
destens 0˛5 vomHundert oder einer Landtagswahl 1˛0 vomHundert der fżr die Listen
abgegebenen gżltigen Stimmen erreicht haben; fżr Zahlungen nach !bsatz « Satz 1
Nr‹ 1 und Satz 2 muss die Partei diese Voraussetzungen bei der jeweiligenWahl erfżl‚
len‹ !nspruch auf die staatlichenMittel gemčđ!bsatz «Nr‹ 2 haben Parteien˛ die nach
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dem endgżltigen Wahlergebnis 10 vom Hundert der in einem Wahl‚ oder Stimm‚
kreis abgegebenen gżltigen Stimmen erreicht haben‹ $ie Sčtze 1 und 2 gelten nicht
fżr Parteien nationaler Minderheiten‹

˘5¯ $ie Hţhe der staatlichen Teilfinanzierung darf bei einer Partei die Summe der Ein‚
nahmen nach § 2» !bs‹ » Nr‹ 1 bis 7 nicht żberschreiten ˘relative Obergrenze¯‹ $ie
Summe der &inanzierung aller Parteien darf die absolute Obergrenze nicht żber‚
schreiten‹

˘—¯ $er Bundesprčsident kann eine +ommission unabhčngiger Sachverstčndiger zu &ra‚
gen der Parteienfinanzierung berufen‹

˘7¯ Lţst sich eine Partei auf oder wird sie verboten˛ scheidet sie ab dem Zeitpunkt der
!uflţsung aus der staatlichen Teilfinanzierung aus‹ ’leiches gilt bei einer &eststellung
des Bundesverfassungsgerichts nach § »—a des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes ab
dem Zeitpunkt der Entscheidung‹

§ 19 Antragstellung für die staatliche Teilfinanzierung

˘1¯ $ie &estsetzung und die !uszahlung der staatlichen Mittel fżr das !nspruchsjahr im
Sinne des ’esetzes sind von den Parteien schriftlich zum «0‹ September des !n‚
spruchsjahres beim Prčsidenten des $eutschen Bundestages zu beantragen‹ $er !n‚
trag muss von einem fżr die &inanzen nach der Satzung zustčndigen Vorstandsmit‚
glied der Partei gestellt sein und die zustellungsfčhige !nschrift sowie eine Bankver‚
bindung enthalten‹ Ein einheitlicher !ntrag des Bundesverbandes fżr die ’esamtpar‚
tei genżgt‹ Teilantrčge sind zulčssig‹ Wurden staatliche Mittel zugunsten einer Partei
bereits fżr das dem !nspruchsjahr vorausgehende *ahr festgesetzt˛ erfolgt die &est‚
setzung durch den Prčsidenten des $eutschen Bundestages ohne weiteren !ntrag‹
Čnderungen˛ die das &estsetzungsverfahren betreffen˛ hat die Partei dem Prčsidenten
des $eutschen Bundestages unverzżglich mitzuteilen‹ Unterbleibt eine solche Mit‚
teilung˛ haftet die Partei‹

˘2¯ $er !ntrag auf !bschlagszahlungen ist schriftlich bei dem Prčsidenten des $eutschen
Bundestages bis zum 15‹ des jeweils der nčchsten !bschlagszahlung vorangehenden
Monats zu stellen‹ Er kann fżr mehrere !bschlčge des *ahres gleichzeitig gestellt wer‚
den‹ !bsatz 1 Sčtze 5 bis 7 gilt entsprechend‹

§ 19a Festsetzungsverfahren

˘1¯ $er Prčsident des $eutschen Bundestages setzt jčhrlich zum 15‹ &ebruar die Hţ‚
he der staatlichen Mittel fżr jede anspruchsberechtigte Partei fżr das vorangegan‚
gene *ahr ˘!nspruchsjahr¯ fest‹ Er darf staatliche Mittel fżr eine Partei nach den §§
1 und 1ıa nur auf ’rund eines Rechenschaftsberichts festsetzen und auszahlen˛ der
den Vorschriften des &żnften !bschnitts entspricht‹ Leitet der Prčsident des $eut‚
schen Bundestages bezżglich eines fristgerecht eingereichten Rechenschaftsberichts
das Verfahren nach § 2«a !bs‹ 2 vor der &estsetzung ein˛ setzt er die staatlichen Mittel
fżr diese Partei auf der ’rundlage ihres Rechenschaftsberichts nur vorlčufig fest und
zahlt sie gegen Sicherheitsleistung in Hţhe mţglicher Zahlungsverpflichtungen der
Partei ˘§§ «1a bis «1c¯ aus‹ Nach !bschluss des Verfahrens trifft er eine endgżltige
&estsetzung‹
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˘2¯ Berechnungsgrundlage fżr die &estsetzung der Hţhe der staatlichen Mittel sind die
von den anspruchsberechtigten Parteien bis einschlieđlich «1‹ $ezember des !n‚
spruchsjahres erzielten gżltigen Stimmen bei der jeweils letzten Europa‚ und Bundes‚
tagswahl sowie der jeweils letzten Landtagswahl und die in den Rechenschaftsberich‚
ten verţffentlichten Zuwendungen ˘§ 1 !bs‹ « Satz 1 Nr‹ «¯ des jeweils vorangegan‚
genen *ahres ˘Rechenschaftsjahr¯‹ $er Prčsident des $eutschen Bundestages fasst die
erzielten˛ nach § 1 !bs‹ » berżcksichtigungsfčhigen˛ gżltigen Stimmen jeder Partei
in einem Stimmenkonto zusammen und schreibt dieses fort‹

˘«¯ $ie Partei hat ihren Rechenschaftsbericht bis zum «0‹ September des dem Rechen‚
schaftsjahr folgenden *ahres beim Prčsidenten des $eutschen Bundestages einzurei‚
chen‹ $er Prčsident des $eutschen Bundestages kann die &rist um bis zu drei Monate
verlčngern‹ Reicht eine Partei ihren Rechenschaftsbericht nicht fristgerecht ein˛ ver‚
liert sie endgżltig den auf Zuwendungen bezogenen !nspruch auf staatliche Mittel
˘Verfall des Zuwendungsanteils¯‹ Hat eine Partei ihren Rechenschaftsbericht bis zum
«1‹ $ezember des dem !nspruchsjahr folgenden *ahres nicht eingereicht˛ verliert sie
endgżltig den !nspruch auf staatliche Mittel fżr das !nspruchsjahr ˘Verfall des Wčh‚
lerstimmenanteils¯‹ $ie &risten werden unabhčngig von der inhaltlichen Richtigkeit
gewahrt˛ wenn der Rechenschaftsbericht der in § 2» vorgegebenen ’liederung ent‚
spricht und den Prżfungsvermerk gemčđ § «0 !bs‹ 2 trčgt‹ $ie &estsetzungen und
Zahlungen an die żbrigen Parteien bleiben unverčndert‹

˘»¯ $er Berechnung der relativen Obergrenze ˘§ 1 !bsatz 5¯ sind die in den Rechen‚
schaftsberichten des Rechenschaftsjahres verţffentlichten Einnahmen nach § 2» !b‚
satz » Nummer 1 bis 7 zugrunde zu legen‹ $abei sind Einnahmen aus Unternehmen‚
stčtigkeit ˘§ 2» !bsatz » Nummer 5¯ nur in Hţhe des nach !bzug der !usgaben ˘§
2» !bsatz 5 Nummer 2 Buchstabe f ¯ verbleibenden Betrages zu berżcksichtigen‹

˘5¯ Bei der &estsetzung ist zunčchst fżr jede Partei die relative Obergrenze ˘§ 1 !bsatz
5¯ und sodann die absolute Obergrenze ˘§ 1 !bsatz 2¯ einzuhalten‹ Żberschreitet
die Summe der errechneten staatlichen Mittel die absolute Obergrenze˛ besteht der
!nspruch der Parteien auf staatliche Mittel nur in der Hţhe˛ der ihrem !nteil an
diesem Betrag entspricht‹

˘—¯ $ie !uszahlung der staatlichen Mittel fżr die bei Landtagswahlen erzielten gżltigen
Stimmen erfolgt an den jeweiligen Landesverband der Partei in Hţhe von 0˛50 Euro
je Stimme; etwaige +żrzungen nach !bsatz 5 bleiben auđer Betracht˛ soweit diese
bei den vom Bund zu leistenden !uszahlungen ˘§ 21 !bs‹ 1 Satz 1 !lternative 2¯
vorgenommenwerden kţnnen‹ $ie !uszahlung der żbrigen staatlichenMittel erfolgt
an den Bundesverband der Partei˛ bei Landesparteien an den Landesverband‹

§ 20 Abschlagszahlungen

˘1¯ $en anspruchsberechtigten Parteien sind !bschlagszahlungen auf den vom Prčsiden‚
ten des $eutschen Bundestages festzusetzenden Betrag zu gewčhren‹ Berechnungs‚
grundlage sind die fżr das vorangegangene *ahr fżr jede Partei festgesetzten Mittel‹
$ie !bschlagszahlungen sind zum 15‹ &ebruar˛ zum 15‹ Mai˛ zum 15‹ !ugust und
zum 15‹ November zu zahlen; sie dżrfen jeweils 25 vom Hundert der ’esamtsumme
der fżr das Vorjahr fżr die jeweilige Partei festgesetzten Mittel nicht żberschreiten‹
Liegen !nhaltspunkte dafżr vor˛ dass es zu einer Rżckzahlungsverpflichtung kom‚
men kţnnte˛ kann die ’ewčhrung von einer Sicherheitsleistung abhčngig gemacht
werden‹
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˘2¯ $ie !bschlagszahlungen sind von den Parteien unverzżglich zurżckzuzahlen˛ so‚
weit sie den festgesetzten Betrag żberschreiten oder ein !nspruch nicht entstanden
ist‹ Ergibt sich aus der &estsetzung eine Żberzahlung˛ stellt der Prčsident des $eut‚
schen Bundestages den Rżckforderungsanspruch mit dem die &estsetzung umfassen‚
den Verwaltungsakt fest und verrechnet diesen Betrag unmittelbar‹

˘«¯ § 1ıa !bs‹ — gilt entsprechend‹

§ 21 Bereitstellung von Bundesmitteln und Auszahlungsverfahren sowie Prüfung durch
den Bundesrechnungshof

˘1¯ $ie Mittel nach den §§ 1 und 20 werden im &alle des § 1ıa !bs‹ — Satz 1 von den
Lčndern˛ im żbrigen vomBund durch den Prčsidenten des $eutschen Bundestages an
die Parteien ausgezahlt‹ $er Prčsident des $eutschen Bundestages teilt den Lčndern
die auf die Landesverbčnde der Parteien entfallenden Betrčge verbindlich mit‹

˘2¯ $er Bundesrechnungshof prżft˛ ob der Prčsident des $eutschen Bundestages als mit‚
telverwaltende Stelle die staatlichen Mittel entsprechend den Vorschriften dieses !b‚
schnitts festgesetzt und ausgezahlt hat˛ sowie die ordnungsgemčđe $urchfżhrung der
Verfahren gemčđ § 2«a‹

§ 22 Parteiinterner Finanzausgleich
$ie Bundesverbčnde der Parteien haben fżr einen angemessenen &inanzausgleich fżr ihre
Landesverbčnde Sorge zu tragen‹

–‹ !bschNittȷ RecheNschaftsleguNg
§ 23 Pflicht zur öffentlichen Rechenschaftslegung

˘1¯ $er Vorstand der Partei hat żber die Herkunft und die Verwendung der Mittel sowie
żber das Vermţgen der Partei zum Ende des +alenderjahres ˘Rechnungsjahr¯ in ei‚
nem Rechenschaftsbericht wahrheitsgemčđ und nach bestem Wissen und ’ewissen
ţffentlich Rechenschaft zu geben‹ $er Rechenschaftsbericht soll vor der Zuleitung an
den Prčsidenten des $eutschen Bundestages im Vorstand der Partei beraten werden‹
$er Bundesvorstand der Partei sowie die Vorstčnde der Landesverbčnde und die Vor‚
stčnde der den Landesverbčnden vergleichbaren ’ebietsverbčnde sind jeweils fżr ihre
Rechenschaftslegung verantwortlich‹ Ihre Rechenschaftsberichte werden vom Vor‚
sitzenden und einem vom Parteitag gewčhlten fżr die &inanzangelegenheiten zu‚
stčndigen Vorstandsmitglied oder von einem fżr die &inanzangelegenheiten nach der
Satzung zustčndigen’remium gewčhlten Vorstandsmitglied unterzeichnet‹ $iese fżr
die &inanzangelegenheiten zustčndigen Vorstandsmitglieder versichernmit ihrer Un‚
terschrift˛ dass die !ngaben in ihren Rechenschaftsberichten nach bestemWissen und
’ewissen wahrheitsgemčđ gemacht worden sind‹ $er Rechenschaftsbericht der ’e‚
samtpartei wird von einem vom Parteitag gewčhlten fżr die &inanzangelegenheiten
zustčndigen Vorstandsmitglied des Bundesvorstandes oder von einem fżr die &inan‚
zangelegenheiten nach der Satzung zustčndigen ’remium gewčhlten Mitglied des
Bundesvorstandes zusammengefżgt und unterzeichnet‹

˘2¯ $er Rechenschaftsbericht muss von einem Wirtschaftsprżfer oder einer Wirtschafts‚
prżfungsgesellschaft nach den Vorschriften der §§ 2ı bis «1 geprżft werden‹ Bei Par‚
teien˛ die die Voraussetzungen des § 1 !bs‹ » Satz 1 erster Halbsatz nicht erfżllen˛
kann der Rechenschaftsbericht auch von einem vereidigten Buchprżfer oder einer
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Buchprżfungsgesellschaft geprżft werden‹ Er ist entsprechend der &rist nach § 1ıa
!bs‹ « Satz 1 erster Halbsatz beim Prčsidenten des $eutschen Bundestages einzu‚
reichen und von diesem als Bundestagsdrucksache zu verteilen‹ Erfżllt eine Partei
die Voraussetzungen des § 1 !bs‹ » Satz 1 erster Halbsatz nicht und verfżgt sie im
Rechnungsjahr weder żber Einnahmen noch żber ein Vermţgen von mehr als 5‹000
Euro˛ kann sie bei dem Prčsidenten des $eutschen Bundestages einen ungeprżften
Rechenschaftsbericht einreichen‹ $er Prčsident des $eutschen Bundestages kann un‚
testiert eingereichte Rechenschaftsberichte verţffentlichen‹ $er Rechenschaftsbericht
der Partei ist dem jeweils auf seine Verţffentlichung folgenden Bundesparteitag zur
Erţrterung vorzulegen‹

˘«¯ $er Prčsident des $eutschen Bundestages prżft gemčđ § 2«a˛ ob der Rechenschafts‚
bericht den Vorschriften des &żnften !bschnitts entspricht‹ $as Ergebnis der Prżfung
ist in dem Bericht nach !bsatz » aufzunehmen‹

˘»¯ $er Prčsident des $eutschen Bundestages erstattet dem $eutschen Bundestag alle
zwei *ahre żber die Entwicklung der Parteienfinanzen sowie żber die Rechenschafts‚
berichte der Parteien Bericht‹ Zusčtzlich erstellt er vergleichende jčhrliche +urzżber‚
sichten żber die Einnahmen und !usgaben sowie żber die Vermţgensverhčltnisse der
Parteien‹ $ie Berichte werden als Bundestagsdrucksache verteilt‹

§ 23a Prüfung des Rechenschaftsberichts

˘1¯ $er Prčsident des $eutschen Bundestages prżft den vorgelegten Rechenschaftsbe‚
richt auf formale und inhaltliche Richtigkeit‹ Er stellt fest˛ ob der Rechenschaftsbericht
den Vorschriften des &żnften !bschnitts entspricht‹ Eine erneute Prżfung ist nur vor
!blauf der in § 2» !bs‹ 2 bestimmten &rist zulčssig‹

˘2¯ Liegen dem Prčsidenten des $eutschen Bundestages konkrete !nhaltspunkte dafżr
vor˛ dass im Rechenschaftsbericht einer Partei enthaltene !ngaben unrichtig sind˛
gibt dieser der betroffenen Partei ’elegenheit zur Stellungnahme‹ Er kann von der
Partei die Bestčtigung der Richtigkeit ihrer Stellungnahme durch ihren Wirtschafts‚
prżfer oder ihre Wirtschaftsprżfungsgesellschaft˛ ihren vereidigten Buchprżfer oder
ihre Buchprżfungsgesellschaft verlangen‹

˘«¯ Rčumt die nach !bsatz 2 verlangte Stellungnahme die demPrčsidenten des $eutschen
Bundestages vorliegenden konkreten !nhaltspunkte fżr Unrichtigkeiten im Rechen‚
schaftsbericht nicht aus˛ kann der Prčsident des $eutschen Bundestages im Einver‚
nehmen mit der Partei einen Wirtschaftsprżfer oder eine Wirtschaftsprżfungsgesell‚
schaft seinerWahl mit der Prżfung beauftragen˛ ob der Rechenschaftsbericht der Par‚
tei den Vorschriften des &żnften !bschnitts entspricht‹ $ie Partei hat dem vom Prčsi‚
denten des $eutschen Bundestages bestelltenWirtschaftsprżfer Zugang und Einsicht
in die zur Prżfung erforderlichen Unterlagen und Belege zu gewčhren‹ $ie +osten
dieses Verfahrens trčgt der Prčsident des $eutschen Bundestages‹

˘»¯ Nach !bschluss des Verfahrens erlčsst der Prčsident des $eutschen Bundestages einen
Bescheid˛ in dem er gegebenenfalls Unrichtigkeiten des Rechenschaftsberichts fest‚
stellt und die Hţhe des den unrichtigen !ngaben entsprechenden Betrages festsetzt‹
In dem Bescheid ist anzugeben˛ ob die Unrichtigkeit auf der Verletzung der Vor‚
schriften żber die Einnahme‚ und !usgaberechnung˛ der Vermţgensbilanz oder des
Erlčuterungsteils ˘§ 2» !bs‹ 7¯ beruht‹

˘5¯ Eine Partei˛ in deren Rechenschaftsbericht unrichtige !ngaben enthalten sind˛ hat
den Rechenschaftsbericht zu berichtigen und nach Entscheidung des Prčsidenten des
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$eutschen Bundestages teilweise oder ganz neu abzugeben‹ $ieser ist von einem
Wirtschaftsprżfer oder einerWirtschaftsprżfungsgesellschaft˛ einem vereidigten Buch‚
prżfer oder einer Buchprżfungsgesellschaft durch einenVermerk zu bestčtigen‹Żber‚
steigt der zu berichtigende Betrag im Einzelfall nicht 10‹000 Euro und im Rech‚
nungsjahr je Partei nicht 50‹000 Euro˛ kann abweichend von den Sčtzen 1 und 2 die
Berichtigung im Rechenschaftsbericht fżr das folgende *ahr vorgenommen werden‹

˘—¯ Berichtigte Rechenschaftsberichte sind ganz oder teilweise als Bundestagsdrucksache
zu verţffentlichen‹

˘7¯ $ie im Rahmen dieses Verfahrens gewonnenen Erkenntnisse˛ die nicht die Rech‚
nungslegung der Partei selbst betreffen˛ dżrfen nicht verţffentlicht oder anderen staat‚
lichen Stellen der Bundesrepublik $eutschland zugeleitet werden‹ Sie mżssen vom
Prčsidenten nach Beendigung der Prżfung unverzżglich vernichtet werden‹

§ 23b Anzeigepflicht bei Unrichtigkeiten im Rechenschaftsbericht

˘1¯ Erlangt eine Partei +enntnis von Unrichtigkeiten in ihrem bereits frist‚ und formge‚
recht beim Prčsidenten des $eutschen Bundestages eingereichten Rechenschaftsbe‚
richt˛ hat sie diese unverzżglich dem Prčsidenten des $eutschen Bundestages schrift‚
lich anzuzeigen˛ wenn der Wert der anzuzeigenden Unrichtigkeit im Einzelfall 500
Euro żberschreitet‹

˘2¯ Bei einer von der Partei angezeigten Unrichtigkeit unterliegt die Partei nicht den
Rechtsfolgen des § «1b oder des § «1c˛ wenn im Zeitpunkt des Eingangs der !nzei‚
ge konkrete !nhaltspunkte fżr diese unrichtigen !ngaben ţffentlich nicht bekannt
waren oder weder dem Prčsidenten des $eutschen Bundestages vorgelegen haben
noch in einem amtlichen Verfahren entdeckt waren und die Partei den Sachverhalt
umfassend offen legt und korrigiert‹ $ie zu Unrecht erlangten &inanzvorteile sind in‚
nerhalb einer vom Prčsidenten des $eutschen Bundestages gesetzten &rist an diesen
abzufżhren‹

˘«¯ § 2«a !bs‹ 5 und — gilt entsprechend‹

§ 24 Rechenschaftsbericht

˘1¯ $er Rechenschaftsbericht besteht aus einer Ergebnisrechnung auf der ’rundlage ei‚
ner den Vorschriften dieses ’esetzes entsprechenden Einnahmen‚ und !usgaben‚
rechnung˛ einer damit verbundenen Vermţgensbilanz sowie einem Erlčuterungsteil‹
Er gibt unter Beachtung der ’rundsčtze ordnungsmčđiger Buchfżhrung entspre‚
chend den tatsčchlichen Verhčltnissen !uskunft żber die Herkunft und Verwendung
der Mittel sowie żber das Vermţgen der Partei‹

˘2¯ $ie fżr alle +aufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften żber die Rechnungs‚
legung˛ insbesondere zu !nsatz und Bewertung von Vermţgensgegenstčnden˛ sind
entsprechend anzuwenden˛ soweit dieses ’esetz nichts anderes vorschreibt‹ Rech‚
nungsunterlagen˛ Bżcher˛ Bilanzen und Rechenschaftsberichte sind zehn *ahre auf‚
zubewahren‹ $ie !ufbewahrungsfrist beginnt mit !blauf des Rechnungsjahres‹

˘«¯ In den Rechenschaftsbericht der ’esamtpartei sind die Rechenschaftsberichte jeweils
getrennt nach Bundesverband und Landesverband sowie die Rechenschaftsberich‚
te der nachgeordneten ’ebietsverbčnde je Landesverband aufzunehmen‹ $ie Lan‚
desverbčnde und die ihnen nachgeordneten ’ebietsverbčnde haben ihren Rechen‚
schaftsberichten eine lżckenlose !ufstellung aller Zuwendungen je Zuwender mit
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Namen und !nschrift beizufżgen‹ $er Bundesverband hat diese !ufstellungen zur
Ermittlung der jčhrlichen ’esamthţhe der Zuwendungen je Zuwender zusammen‚
zufassen‹ $ie Landesverbčnde haben die Teilberichte der ihnen nachgeordneten ’e‚
bietsverbčnde gesammelt bei ihren Rechenschaftsunterlagen aufzubewahren‹

˘»¯ $ie Einnahmerechnung umfasstȷ

1‹ Mitgliedsbeitrčge˛
2‹ Mandatstrčgerbeitrčge und čhnliche regelmčđige Beitrčge˛
«‹ Spenden von natżrlichen Personen˛
»‹ Spenden von juristischen Personen˛
5‹ Einnahmen aus Unternehmenstčtigkeit˛
5a‹ Einnahmen aus Beteiligungen˛
—‹ Einnahmen aus sonstigem Vermţgen˛
7‹ Einnahmen aus Veranstaltungen˛ Vertrieb von $ruckschriften und Verţffentli‚
chungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tčtigkeit˛

‹ staatliche Mittel˛
ı‹ sonstige Einnahmen˛
10‹ Zuschżsse von ’liederungen und
11‹ ’esamteinnahmen nach den Nummern 1 bis 10‹

˘5¯ $ie !usgaberechnung umfasstȷ

1‹ Personalausgaben˛
2‹ Sachausgaben

a¯ des laufenden ’eschčftsbetriebes˛
b¯ fżr allgemeine politische !rbeit˛
c¯ fżr Wahlkčmpfe˛
d¯ fżr die Vermţgensverwaltung einschlieđlich sich hieraus ergebender Zin‚
sen˛

e¯ sonstige Zinsen˛
f ¯ !usgaben im Rahmen einer Unternehmenstčtigkeit˛
g¯ sonstige !usgaben˛

«‹ Zuschżsse an ’liederungen und
»‹ ’esamtausgaben nach den Nummern 1 bis «‹

˘—¯ $ie Vermţgensbilanz umfasstȷ

1‹ Besitzpostenȷ

!‹ !nlagevermţgenȷ
I‹ Sachanlagenȷ
1‹ Haus‚ und ’rundvermţgen˛
2‹ ’eschčftsstellenausstattung˛

II‹ &inanzanlagenȷ
1‹ Beteiligungen an Unternehmen˛
2‹ sonstige &inanzanlagen;

B‹ Umlaufvermţgenȷ
I‹ &orderungen an ’liederungen˛
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II‹ &orderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung˛
III‹ ’eldbestčnde˛
IV‹ sonstige Vermţgensgegenstčnde;

#‹ ’esamtbesitzposten ˘Summe aus ! und B¯;

2‹ Schuldpostenȷ

!‹ Rżckstellungenȷ
I‹ Pensionsverpflichtungen˛
II‹ sonstige Rżckstellungen;

B‹ Verbindlichkeitenȷ
I‹ Verbindlichkeiten gegenżber ’liederungen˛
II‹ Rżckzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinanzierung˛
III‹ Verbindlichkeiten gegenżber +reditinstituten˛
IV‹ Verbindlichkeiten gegenżber sonstigen $arlehensgebern˛
V‹ sonstige Verbindlichkeiten;

#‹ ’esamte Schuldposten ˘Summe von ! und B¯;

«‹ Reinvermţgen ˘positiv oder negativ¯‹

˘7¯ $er Vermţgensbilanz ist ein Erlčuterungsteil hinzuzufżgen˛ der insbesondere folgen‚
de Punkte umfassen mussȷ

1‹ !uflistung der Beteiligungen nach !bsatz — Nr‹ 1 ! II 1 sowie deren im *ah‚
resabschluss aufgefżhrten unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen˛ jeweils
mit Name und Sitz sowie unter !ngabe des !nteils und der Hţhe des Nomi‚
nalkapitals; auđerdem sind die Hţhe des !nteils am +apital˛ das Eigenkapital
und das Ergebnis des letzten ’eschčftsjahres dieser Unternehmen anzugeben˛
fżr das ein *ahresabschluss vorliegt‹ $ie im *ahresabschluss dieser Unternehmen
aufgefżhrten Beteiligungen sind mit den !ngaben aus dem *ahresabschluss zu
żbernehmen‹ Beteiligungen im Sinne dieses ’esetzes sind !nteile gemčđ § 271
!bs‹ 1 des Handelsgesetzbuchs;

2‹ Benennung der Hauptprodukte vonMedienunternehmen˛ soweit Beteiligungen
an diesen bestehen;

«‹ im !bstand von fżnf *ahren eine Bewertung des Haus‚ und ’rundvermţgens
und der Beteiligungen an Unternehmen nach dem Bewertungsgesetz ˘Haus‚
und ’rundvermţgen nach §§ 1»5 ff‹ des Bewertungsgesetzes¯‹

˘¯ Im Rechenschaftsbericht sind die Summe der Zuwendungen natżrlicher Personen bis
zu « «00 Euro je Person sowie die Summe der Zuwendungen natżrlicher Personen˛
soweit sie den Betrag von « «00 Euro żbersteigen˛ gesondert auszuweisen‹

˘ı¯ $em Rechenschaftsbericht ist eine Zusammenfassung voranzustellenȷ

1‹ Einnahmen der ’esamtpartei gemčđ !bsatz » Nr‹ 1 bis ı und deren Summe˛
2‹ !usgaben der ’esamtpartei gemčđ !bsatz 5 Nr‹ 1 und 2 und deren Summe˛
«‹ Żberschuss‚ oder $efizitausweis˛
»‹ Besitzposten der ’esamtpartei gemčđ !bsatz — Nr‹ 1 ! I und II und B II bis IV
und deren Summe˛

5‹ Schuldposten der ’esamtpartei gemčđ !bsatz — Nummer 2 ! I und II und B II
bis V und deren Summe˛

—‹ Reinvermţgen der ’esamtpartei ˘positiv oder negativ¯˛
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7‹ ’esamteinnahmen˛’esamtausgaben˛ Żberschżsse oder $efizite sowie Reinver‚
mţgen der drei ’liederungsebenen Bundesverband˛ Landesverbčnde und der
ihnen nachgeordneten ’ebietsverbčnde‹

Neben den absoluten Betrčgen zu den Nummern 1 und 2 ist der Vomhundertsatz
der Einnahmensumme nach Nummer 1 und der !usgabensumme nach Nummer 2
auszuweisen‹ Zum Vergleich sind die Vorjahresbetrčge anzugeben‹

˘10¯ $ie !nzahl der Mitglieder zum «1‹ $ezember des Rechnungsjahres ist zu verzeich‚
nen‹

˘11¯ $ie Partei kann dem Rechenschaftsbericht zusčtzliche Erlčuterungen beifżgen‹

˘12¯ Ţffentliche Zuschżsse˛ die den politischen *ugendorganisationen zweckgebunden zu‚
gewendet werden˛ bleiben bei der Ermittlung der absoluten Obergrenze unberżck‚
sichtigt‹ Sie sind im Rechenschaftsbericht der jeweiligen Partei nachrichtlich auszu‚
weisen und bleiben bei der Einnahme‚ und !usgaberechnung der Partei unberżck‚
sichtigt‹

§ 25 Spenden

˘1¯ Parteien sind berechtigt˛ Spenden anzunehmen‹ Bis zu einem Betrag von 1 000 Eu‚
ro kann eine Spende mittels Bargeld erfolgen‹ Parteimitglieder˛ die Empfčnger von
Spenden an die Partei sind˛ haben diese unverzżglich an ein fżr &inanzangelegenhei‚
ten von der Partei satzungsmčđig bestimmtes Vorstandsmitglied weiterzuleiten‹ Spen‚
den sind von einer Partei erlangt˛wenn sie in den Verfżgungsbereich eines fżr die &i‚
nanzangelegenheiten zustčndigenVorstandsmitglieds oder eines hauptamtlichenMit‚
arbeiters der Partei gelangt sind; unverzżglich nach ihrem Eingang an den Spender
zurżckgeleitete Spenden gelten als nicht von der Partei erlangt‹

˘2¯ Von der Befugnis der Parteien˛ Spenden anzunehmen ausgeschlossen sindȷ

1‹ Spenden von ţffentlich‚rechtlichen +ţrperschaften˛ Parlamentsfraktionen und
‚gruppen sowie von &raktionen und ’ruppen von kommunalen Vertretungen;

2‹ Spenden von politischen Stiftungen˛+ţrperschaften˛Personenvereinigungen und
Vermţgensmassen˛ die nach der Satzung˛ dem Stiftungsgeschčft oder der sonsti‚
gen Verfassung und nach der tatsčchlichen ’eschčftsfżhrung ausschlieđlich und
unmittelbar gemeinnżtzigen˛mildtčtigen oder kirchlichen Zwecken dienen ˘§§
51 bis — der !bgabenordnung¯;

«‹ Spenden von auđerhalb des ’eltungsbereiches dieses ’esetzes˛ es sei denn˛ dass

a¯ diese Spenden aus dem Vermţgen eines $eutschen im Sinne des ’rund‚
gesetzes˛ eines Bżrgers der Europčischen Union oder eines Wirtschaftsun‚
ternehmens˛ dessen !nteile sich zu mehr als 50 vom Hundert im Eigentum
von $eutschen im Sinne des ’rundgesetzes oder eines Bżrgers der Euro‚
pčischen Union befinden oder dessen Hauptsitz in einem Mitgliedstaat der
Europčischen Union ist˛ unmittelbar einer Partei zuflieđen˛

b¯ es sich um Spenden an Parteien nationaler Minderheiten in ihrer ange‚
stammten Heimat handelt˛ die diesen aus Staaten zugewendet werden˛ die
an die Bundesrepublik $eutschland angrenzen und in denen !ngehţrige
ihrer Volkszugehţrigkeit leben oder

c¯ es sich um eine Spende eines !uslčnders von nicht mehr als 1 000 Euro
handelt;
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»‹ Spenden von Berufsverbčnden˛ die diesen mit der Mađgabe zugewandt wurden˛
sie an eine politische Partei weiterzuleiten;

5‹ Spenden von Unternehmen˛ die ganz oder teilweise im Eigentum der ţffentli‚
chen Hand stehen oder die von ihr verwaltet oder betrieben werden˛ sofern die
direkte Beteiligung der ţffentlichen Hand 25 vom Hundert żbersteigt;

—‹ Spenden˛ soweit sie im Einzelfall mehr als 500 Euro betragen und deren Spender
nicht feststellbar sind˛ oder bei denen es sich erkennbar um die Weiterleitung
einer Spende eines nicht genannten $ritten handelt;

7‹ Spenden˛ die der Partei erkennbar in Erwartung oder als ’egenleistung eines
bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vorteils gewčhrt werden;

‹ Spenden˛ die von einem $ritten gegen ein von der Partei zu zahlendes Ent‚
gelt eingeworben werden˛ das 25 vom Hundert des Wertes der eingeworbenen
Spende żbersteigt‹

˘«¯ Spenden˛Mitgliedsbeitrčge undMandatstrčgerbeitrčge an eine Partei oder einen oder
mehrere ihrer ’ebietsverbčnde˛ deren ’esamtwert in einem +alenderjahr ˘Rech‚
nungsjahr¯ 10 000 Euro żbersteigt˛ sind unter !ngabe des Namens und der !nschrift
des Zuwenders oder anderer !ngaben˛ die eine Identifikation der Person vergleich‚
bar ermţglichen˛ sowie der ’esamthţhe der Zuwendung im Rechenschaftsbericht
zu verzeichnen‹ Spenden˛ die im Einzelfall die Hţhe von «5 000 Euro żbersteigen˛
sind dem Prčsidenten des $eutschen Bundestages unverzżglich anzuzeigen‹ $ieser
verţffentlicht die Zuwendung unter !ngabe des Zuwenders zeitnah als Bundestags‚
drucksache‹

˘»¯ Nach !bsatz 2 unzulčssige Spenden sind von der Partei unverzżglich˛ spčtestens mit
Einreichung des Rechenschaftsberichts fżr das betreffende *ahr ˘§ 1ıa !bs‹ «¯ an den
Prčsidenten des $eutschen Bundestages weiterzuleiten‹

§ 26 Begriff der Einnahme

˘1¯ Einnahme ist˛ soweit fżr einzelne Einnahmearten ˘§ 2» !bs‹ »¯ nichts besonderes gilt˛
jede von der Partei erlangte ’eld‚ oder geldwerte Leistung‹ !ls Einnahmen gelten
auch die &reistellung von żblicherweise entstehenden Verbindlichkeiten˛ die Żber‚
nahme von Veranstaltungen und Mađnahmen durch andere˛ mit denen unmittelbar
fżr eine Partei geworben wird ˘Werbemađnahmen¯˛ die !uflţsung von Rżckstellun‚
gen sowie Wertaufholungen im !nlagevermţgen‹

˘2¯ !lle Einnahmen sind mit ihrem vollen Betrag an der fżr sie vorgesehenen Stelle ein‚
zusetzen und in der Vermţgensbilanz zu berżcksichtigen‹

˘«¯ Wirtschaftsgżter˛ die nicht in ’eld bestehen˛ sind mit den im gewţhnlichen ’e‚
schčftsverkehr fżr gleiche oder vergleichbare Leistungen żblicherweise zu zahlenden
Preisen anzusetzen‹

˘»¯ $ie ehrenamtliche Mitarbeit in Parteien erfolgt grundsčtzlich unentgeltlich‹ Sach‚˛
Werk‚ und $ienstleistungen˛ die Parteien auđerhalb eines ’eschčftsbetriebes żbli‚
cherweise unentgeltlich zur Verfżgung gestellt werden˛ bleiben als Einnahmen un‚
berżcksichtigt‹ Ein +ostenersatz bleibt hiervon unberżhrt‹

˘5¯ Beitrčge und staatlicheMittel˛ die von vornherein fżr eine schlżsselmčđige Verteilung
unter mehrere ’ebietsverbčnde bestimmt sind˛werden bei der Stelle ausgewiesen˛ bei
der sie endgżltig verbleiben‹
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§ 26a Begriff der Ausgabe

˘1¯ !usgabe ist˛ soweit fżr einzelne !usgabearten ˘§ 2» !bs‹ 5¯ nichts Besonderes gilt˛
auch jede von der Partei erbrachte ’eldleistung oder geldwerte Leistung sowie die
Nutzung von Einnahmen nach § 2— !bs‹ 1 Satz 2˛ die die Partei erlangt hat‹ !ls
!usgabe gelten auch planmčđige und auđerplanmčđige !bschreibungen auf Vermţ‚
gensgegenstčnde und die Bildung von Rżckstellungen‹

˘2¯ § 2— !bs‹ 2 gilt entsprechend‹
˘«¯ Vermţgensgegenstčnde sind zum Zeitpunkt einer Verčuđerung mit ihrem Buchwert
als !usgaben zu erfassen‹

˘»¯ !usgaben aus der internen Verrechnung zwischen ’liederungen sind bei der ’liede‚
rung zu erfassen˛ von der sie wirtschaftlich getragen werden‹

§ 27 Einzelne Einnahmearten

˘1¯ Mitgliedsbeitrčge sind nur solche regelmčđigen ’eldleistungen˛ die ein Mitglied auf
’rund satzungsrechtlicher Vorschriften entrichtet‹ Mandatstrčgerbeitrčge sind regel‚
mčđige’eldleistungen˛ die ein Inhaber eines ţffentlichenWahlamtes ˘Mandatstrčger¯
żber seinen Mitgliedsbeitrag hinaus leistet‹

˘1a¯ Spenden sind żber !bsatz 1 hinausgehende ’eld‚ oder geldwerte Leistungen an die
Partei‹ $azu gehţren auch Satz 1 entsprechende Sonderumlagen˛ Sammlungen und
&reistellungen von żblicherweise entstehenden Verbindlichkeiten sowie geldwerte
Zuwendungen aller !rt einschlieđlich derŻbernahme vonWerbemađnahmen‹ ’eld‚
werte Zuwendungen im Sinne der Sčtze 1 und 2 liegen nicht vor˛wenn derartige Zu‚
wendungen żblicherweise unentgeltlich Parteien auđerhalb eines ’eschčftsbetriebes
zur Verfżgung gestellt werden; dies gilt auch dann˛ wenn eine hierfżr dennoch ver‚
einbarte Vergżtung an die Partei zurżckgeleitet oder auf eine solche Vergżtung ver‚
zichtet wird‹ !lsWerbemađnahmen gelten auch solche˛ die zwar nicht denNamen ei‚
ner Partei beinhalten˛ aber aufgrund ihrer ’esamterscheinung nach ihrer ’estaltung
oder ihrer Inhalte alsWerbemađnahme fżr eine bestimmte Partei aufzufassen sind‹ !ls
Werbemađnahmen gelten nicht Meinungsčuđerungen oder Bekundungen zu einer
Partei˛ deren Positionen zu einer Sachfrage oder deren +andidaten˛ soweit sie sich im
Rahmen der allgemeinen politischenWillensbildung halten und nicht die wirtschaft‚
lich relevante Werbung fżr eine Partei im Vordergrund steht‹ $avon ist insbeson‚
dere auszugehen˛ wenn der Wert einer Werbemađnahme 500 Euro nicht żbersteigt‹
Ebenfalls nicht als Werbemađnahme gilt dieŢffentlichkeitsarbeit der &raktionen ge‚
mčđ den §§ 55 und 5 des !bgeordnetengesetzes und entsprechender Regelungen
der Lčnder‹

˘1b¯ Einnahmen aus Sponsoring sind Zuwendungen zur &ţrderung einer Partei˛ mit de‚
nen der Zuwendende als ’egenleistung eine &ţrderung eigener Ziele der Werbung
oder Ţffentlichkeitsarbeit verfolgt‹ $abei darf die Hţhe der jeweiligen Zuwendung
nicht auđer Verhčltnis zur von der Partei erbrachten ’egenleistung stehen‹

˘2¯ Sonstige Einnahmen nach § 2» !bs‹ »Nr‹ ı sind aufzugliedern und zu erlčutern˛wenn
sie bei einer der in § 2» !bs‹ « aufgefżhrten’liederungenmehr als 2 vomHundert der
Summe der Einnahmen nach § 2» !bs‹ » Nr‹ 1 bis — ausmachen‹ $arżber hinaus sind
Einnahmen˛ die im Einzelfall die Summe von 10 000 Euro żbersteigen˛ offen zu legen‹
Erbschaften und Vermčchtnisse sind unter !ngabe ihrer Hţhe˛ des Namens und der
letzten !nschrift des Erblassers im Rechenschaftsbericht zu verzeichnen˛ soweit der
’esamtwert 10 000 Euro żbersteigt‹
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§ 27a Werbemaßnahmen anderer

˘1¯ Personen˛ die beabsichtigenWerbemađnahmen im Sinne des § 27 !bsatz 1a zu ’uns‚
ten einer Partei durchzufżhren˛ haben der Partei die Mađnahme unter !ngabe von
derenWert˛ Inhalt˛ &inanzierung und Umfang so frżhzeitig anzuzeigen˛ dass die Par‚
tei rechtzeitig vor der $urchfżhrung żber die !nnahme als Spende entscheiden kann‹
!uf ein Verlangen der Partei sind sie verpflichtet˛ entsprechende Werbemađnahmen
unverzżglich zu unterlassen‹

˘2¯ Verlangt die Partei nicht unverzżglich˛ nachdem sie von einer Werbemađnahme im
Sinne des !bsatzes 1 durch die !nzeige oder auf sonstigem Wege +enntnis erlangt
hat˛ ihre Unterlassung˛ so ist die Mađnahme als Spende angenommen‹ $ie Partei hat
Unterlassung zu verlangen˛ wenn die Spende nach § 25 !bsatz 2 nicht angenommen
werden darf‹

˘«¯ $ie Pflichten des !bsatzes 2 gelten nur dann˛ wenn der Partei ein Unterlassungsver‚
langen mţglich und zumutbar ist‹ Ist ihr das Unterlassungsverlangen nicht mţglich
oder zumutbar˛ hat die Partei jedoch den Vorgang dem Bundestagsprčsidenten anzu‚
zeigen und żber ihn in ihrem Rechenschaftsbericht zu berichten‹

˘»¯ &żr Ţffentlichkeitsarbeit der &raktionen˛ die nicht unter § 27 !bsatz 1a Satz 7 fčllt
und die als Żbernahme von Werbemađnahmen fżr ihre Partei zu werten ist˛ gelten
die allgemeinen Regelungen dieses ’esetzes zur !nnahme von Spenden‹

˘5¯ $ie !nzeige nach !bsatz 1 Satz 1 muss an die ’eschčftsstelle der hţchsten ’liede‚
rungsebene der Partei erfolgen‹

§ 28 Vermögensbilanz

˘1¯ In der Vermţgensbilanz sind Vermţgensgegenstčnde mit einem !nschaffungswert
von im Einzelfall mehr als 5‹000 Euro ˘inklusive Umsatzsteuer¯ aufzufżhren‹

˘2¯ Vermţgensgegenstčnde sind mit den !nschaffungs‚ und Herstellungskosten vermin‚
dert um planmčđige !bschreibungen anzusetzen‹ Im Bereich des Haus‚ und ’rund‚
vermţgens erfolgen keine planmčđigen !bschreibungen‹

˘«¯ ’liederungen unterhalb der Landesverbčnde kţnnen Einnahmen und !usgaben im
*ahr des Zu‚ beziehungsweise !bflusses verbuchen˛ auch wenn die jeweiligen &orde‚
rungen beziehungsweise Verbindlichkeiten bereits imVorjahr entstanden sind‹ $ie §§
2»ı bis 251 des Handelsgesetzbuchs kţnnen fżr die !ufstellung der Rechenschaftsbe‚
richte dieser ’liederungen unbeachtet bleiben‹

§ 29 Prüfung des Rechenschaftsberichts

˘1¯ $ie Prżfung nach § 2« !bs‹ 2 Satz 1 erstreckt sich auf die Bundespartei˛ ihre Lan‚
desverbčnde sowie nach Wahl des Prżfers auf mindestens zehn nachgeordnete ’e‚
bietsverbčnde‹ In die Prżfung ist die Buchfżhrung einzubeziehen‹ $ie Prżfung hat
sich darauf zu erstrecken˛ ob die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind‹ $ie
Prżfung ist so anzulegen˛ dass Unrichtigkeiten und Verstţđe gegen die gesetzlichen
Vorschriften bei gewissenhafter Berufsausżbung erkannt werden‹

˘2¯ $er Prżfer kann von den Vorstčnden und den von ihnen dazu ermčchtigten Personen
alle !ufklčrungen und Nachweise verlangen˛ welche die sorgfčltige Erfżllung seiner
Prżfungspflicht erfordert‹ Es ist ihm insoweit auch zu gestatten˛ die Unterlagen fżr
die Zusammenstellung des Rechenschaftsberichts˛ die Bżcher und Schriftstżcke sowie
die +assen‚ und Vermţgensbestčnde zu prżfen‹

10»



5‹ !BS#HNITTȷ‹ RE#HENS#H!&TSLE’UN’

˘«¯ $er Vorstand des zu prżfenden ’ebietsverbandes hat dem Prżfer schriftlich zu ver‚
sichern˛ dađ in dem Rechenschaftsbericht alle rechenschaftspflichtigen Einnahmen˛
!usgaben undVermţgenswerte erfađt sind‹ !uf die Versicherung der Vorstčnde nach‚
geordneter ’ebietsverbčnde kann Bezug genommenwerden‹ Es genżgt die Versiche‚
rung des fżr die &inanzangelegenheiten zustčndigen Vorstandsmitgliedes‹

§ 30 Prüfungsbericht und Prüfungsvermerk

˘1¯ $as Ergebnis der Prżfung ist in einem schriftlichen Prżfungsbericht niederzulegen˛
der dem Vorstand der Partei und dem Vorstand des geprżften ’ebietsverbandes zu
żbergeben ist‹

˘2¯ Sind nach dem abschlieđenden Ergebnis der Prżfung keine Einwendungen zu erhe‚
ben˛ so hat der Prżfer durch einen Vermerk zu bestčtigen˛ dađ nach pflichtgemčđer
Prżfung auf ’rund der Bżcher und Schriften der Partei sowie der von den Vorstčnden
erteilten !ufklčrungen und Nachweise der Rechenschaftsbericht in dem geprżften
Umfang ˘§ 2ı !bs‹ 1¯ den Vorschriften dieses ’esetzes entspricht‹ Sind Einwendun‚
gen zu erheben˛ so hat der Prżfer in seinem Prżfungsvermerk die Bestčtigung zu
versagen oder einzuschrčnken‹ $ie geprżften ’ebietsverbčnde sind im Prżfungsver‚
merk namhaft zu machen‹

˘«¯ $er Prżfungsvermerk ist auf dem einzureichenden Rechenschaftsbericht anzubrin‚
gen und in vollem Wortlaut nach § 2« !bs‹ 2 Satz « mit zu verţffentlichen‹

§ 31 Prüfer

˘1¯ Ein Wirtschaftsprżfer oder vereidigter Buchprżfer darf nicht Prżfer sein˛ wenn er

1‹ ein !mt oder eine &unktion in der Partei oder fżr die Partei ausżbt˛ oder in den
letzten drei *ahren ausgeżbt hat;

2‹ bei der &żhrung der Bżcher oder der !ufstellung des zu prżfenden Rechen‚
schaftsberichts żber die Prżfungstčtigkeit hinaus mitgewirkt hat;

«‹ gesetzlicher Vertreter˛!rbeitnehmer˛Mitglied des !ufsichtsrats oder’esellschaf‚
ter einer juristischen oder natżrlichen Person oder einer rechtsfčhigen Perso‚
nengesellschaft oder Inhaber eines Unternehmens ist˛ sofern die juristische oder
natżrliche Person˛ die rechtsfčhige Personengesellschaft oder einer ihrer ’esell‚
schafter oder das Einzelunternehmen nach Nummer 2 nicht Prżfer der Partei
sein darf;

»‹ bei der Prżfung eine Person beschčftigt˛ die nach Nummer 1 bis « nicht Prżfer
sein darf‹

˘2¯ EineWirtschaftsprżfungsgesellschaft oder Buchprżfungsgesellschaft darf nicht Prżfer
sein˛ wenn

1‹ sie nach !bsatz 1 Nr‹ « als ’esellschafter einer juristischen Person oder einer
rechtsfčhigen Personengesellschaft oder nach !bsatz 1 Nr‹ 2 oder » nicht Prżfer
sein darf;

2‹ einer ihrer gesetzlichen Vertreter oder einer ihrer ’esellschafter nach !bsatz 1
Nr‹ 2 oder « nicht Prżfer sein darf‹

˘«¯ $ie Prżfer˛ ihre ’ehilfen und die bei der Prżfung mitwirkenden gesetzlichen Vertre‚
ter einer Prżfungsgesellschaft sind zu gewissenhafter und unparteiischer Wahrneh‚
mung ihrer !ufgaben und zur Verschwiegenheit verpflichtet‹ § «2« des Handelsge‚
setzbuchs gilt entsprechend‹
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11‹ ’ESETZ ŻBER $IE POLITIS#HEN P!RTEIEN ˘P!RT’¯

—‹ !bschNittȷ VerfahreN bei uNrichtigeN RecheNschaftsberichteN sowie Straf‚ uNd

"uđgeldvorschrifteN

§ 31a Rückforderung der staatlichen Finanzierung

˘1¯ Soweit im Rechenschaftsbericht Zuwendungen ˘§ 1 !bs‹ « Satz 1 Nr‹ «¯ zu Unrecht
ausgewiesen worden sind und dadurch der Betrag der der Partei zustehenden staat‚
lichen Mittel unrichtig festgesetzt worden ist˛ nimmt der Prčsident des $eutschen
Bundestages die gemčđ § 1ıa !bs‹ 1 erfolgte &estsetzung der staatlichen Mittel zu‚
rżck‹ $ies gilt nicht˛wenn die Berichtigung im Rechenschaftsbericht fżr das folgende
*ahr erfolgt ˘§ 2«a !bs‹ 5 Satz «¯‹ § »!bs‹ 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet
keine !nwendung‹

˘2¯ Nach !blauf der in § 2» !bs‹ 2 bestimmten &rist ist die Rżcknahme ausgeschlossen‹

˘«¯ Mit der Rżcknahme setzt der Prčsident des $eutschen Bundestages den von der Partei
zu erstattenden Betrag durch Verwaltungsakt fest‹ Ergibt sich im Zuge der weiteren
staatlichen &inanzierung eine Verrechnungslage˛ ist der Unterschiedsbetrag mit der
nčchsten !bschlagszahlung an die Partei zu verrechnen‹

˘»¯ $ie &estsetzungen und Zahlungen an die żbrigen Parteien bleiben unverčndert‹

˘5¯ $ie Parteien sollen in die Satzungen Regelungen fżr den &all aufnehmen˛ dass Mađ‚
nahmen nach !bsatz 1 durch Landesverbčnde oder diesen nachgeordnete ’ebiets‚
verbčnde verursacht werden‹

§ 31b Unrichtigkeit des Rechenschaftsberichts
Stellt der Prčsident des $eutschen Bundestages im Rahmen seiner Prżfung nach § 2«a
Unrichtigkeiten im Rechenschaftsbericht fest˛ entsteht gegen die Partei ein !nspruch in
Hţhe des Zweifachen des den unrichtigen !ngaben entsprechenden Betrages˛ soweit kein
&all des § «1c vorliegt‹ Betreffen Unrichtigkeiten in der Vermţgensbilanz oder im Erlčute‚
rungsteil das Haus‚ und ’rundvermţgen oder Beteiligungen an Unternehmen˛ betrčgt der
!nspruch 10 vom Hundert der nicht aufgefżhrten oder der unrichtig angegebenen Ver‚
mţgenswerte‹ $er Prčsident stellt die Verpflichtung der Partei zur Zahlung des Betrages
durch Verwaltungsakt fest‹ § «1a !bs‹ 2 bis 5 gilt entsprechend‹

§ 31c Rechtswidrig erlangte oder nicht veröffentlichte Spenden
Hat eine Partei Spenden unter Verstođ gegen § 25 !bs‹ 2 angenommen und nicht gemčđ §
25 !bs‹ » an den Prčsidenten des $eutschen Bundestages weitergeleitet˛ entsteht gegen sie
ein !nspruch in Hţhe des $reifachen des rechtswidrig erlangten Betrages; bereits abge‚
fżhrte Spenden werden angerechnet‹ Hat eine Partei Spenden nicht den Vorschriften dieses
’esetzes entsprechend im Rechenschaftsbericht verţffentlicht ˘§ 25 !bs‹ «¯˛ entsteht gegen
sie ein !nspruch in Hţhe des Zweifachen des nicht den Vorschriften dieses ’esetzes ent‚
sprechend verţffentlichten Betrages‹ $er Prčsident stellt die Verpflichtung der Partei zur
Zahlung des Betrages durch Verwaltungsakt fest‹ § «1a !bs‹ 2 bis 5 gilt entsprechend‹

§ 31d Strafvorschriften

˘1¯ Wer in der !bsicht˛ die Herkunft oder die Verwendung der Mittel der Partei oder des
Vermţgens zu verschleiern oder die ţffentliche Rechenschaftslegung zu umgehen˛
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7‹ !BS#HNITTȷ‹ VOLLZU’ $ES VERBOTS VER&!SSUN’SWI$RI’ER
P!RTEIEN

1‹ unrichtige !ngaben żber die Einnahmen oder żber das Vermţgen der Partei
in einem beim Prčsidenten des $eutschen Bundestages eingereichten Rechen‚
schaftsbericht bewirkt oder einen unrichtigen Rechenschaftsbericht beim Prčsi‚
denten des $eutschen Bundestages einreicht oder

2‹ als Empfčnger eine Spende in Teilbetrčge zerlegt und verbucht oder verbuchen
lčsst oder

«‹ entgegen § 25 !bs‹ 1 Satz « eine Spende nicht weiterleitet˛

wird mit &reiheitsstrafe bis zu drei *ahren oder mit ’eldstrafe bestraft‹ Nach Satz 1
wird nicht bestraft˛wer unter denVoraussetzungen des § 2«b!bs‹ 2 eine Selbstanzeige
nach § 2«b !bs‹ 1 fżr die Partei abgibt oder an der !bgabe mitwirkt‹

˘2¯ Mit &reiheitsstrafe bis zu drei *ahren oder mit ’eldstrafe wird bestraft˛ wer als Prżfer
oder ’ehilfe eines Prżfers żber das Ergebnis der Prżfung eines Rechenschaftsberichts
unrichtig berichtet˛ im Prżfungsbericht erhebliche Umstčnde verschweigt oder einen
inhaltlich unrichtigen Bestčtigungsvermerk erteilt‹ Handelt der Tčter gegen Entgelt
oder in der !bsicht˛ sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu
schčdigen˛ so ist die Strafe &reiheitsstrafe bis zu fżnf *ahren oder ’eldstrafe‹

§ 31e Bußgeldvorschriften

˘1¯ Ordnungswidrig handelt˛ wer

1‹ entgegen § 27a !bsatz 1 Satz 1 eine !nzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet
oder

2‹ entgegen § 27a !bsatz 1 Satz 2 eine Werbemađnahme nicht oder nicht recht‚
zeitig unterlčsst‹

˘2¯ $ie Ordnungswidrigkeit kann mit einer ’eldbuđe bis zu hunderttausend Euro ge‚
ahndet werden‹ § «0 !bsatz 2 Satz « des ’esetzes żber Ordnungswidrigkeiten ist
anzuwenden‹

˘«¯ Verwaltungsbehţrde im Sinne des § «— !bsatz 1 Nummer 1 des ’esetzes żber Ord‚
nungswidrigkeiten ist der Bundestagsprčsident‹

7‹ !bschNittȷ Vollzug desVerbots verfassuNgswidriger Par‚
teieN

§ 32 Vollstreckung

˘1¯ Wird eine Partei oder eine Teilorganisation einer Partei nach !rtikel 21 !bs‹ 2 des
’rundgesetzes fżr verfassungswidrig erklčrt˛ so treffen die von den Landesregierun‚
gen bestimmten Behţrden im Rahmen der ’esetze alle Mađnahmen˛ die zur Vollstre‚
ckung des Urteils und etwaiger zusčtzlicher Vollstreckungsregelungen des Bundes‚
verfassungsgerichts erforderlich sind‹ $ie obersten Landesbehţrden haben zu diesem
Zweck unbeschrčnktes Weisungsrecht gegenżber den Behţrden und $ienststellen
des Landes˛ die fżr die Wahrung der ţffentlichen Sicherheit oder Ordnung zustčndig
sind‹

˘2¯ Erstreckt sich die Organisation oder die Tčtigkeit der Partei oder des fżr verfassungs‚
widrig erklčrten Teils der Partei żber das ’ebiet eines Landes hinaus˛ so trifft der Bun‚
desminister des Innern˛ fżr Bau und Heimat die fżr eine einheitliche Vollstreckung
erforderlichen !nordnungen‹
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˘«¯ $as Bundesverfassungsgericht kann die Vollstreckung nach § «5 des ’esetzes żber
das Bundesverfassungsgericht abweichend von den Vorschriften der !bsčtze 1 und 2
regeln‹

˘»¯ Widerspruch und !nfechtungsklage gegen Vollstreckungsmađnahmen haben keine
aufschiebende Wirkung‹ Betrifft ein verwaltungsgerichtliches Verfahren eine &rage˛
die fżr die Vollstreckung des Urteils von grundsčtzlicher Bedeutung ist˛ so ist das Ver‚
fahren auszusetzen und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen‹
$as Bundesverfassungsgericht entscheidet auch żber Einwendungen gegen die !rt
undWeise der $urchfżhrung der von ihm angeordneten besonderen Vollstreckungs‚
mađnahmen‹

˘5¯ Im &alle der Vermţgenseinziehung werden die §§ 10 bis 1« des Vereinsgesetzes vom
5‹ !ugust 1ı—» ˘B’Bl‹ I S‹ 5ı«¯ entsprechend angewendet‹ Verbotsbehţrde ist die
oberste Landesbehţrde˛ im &all des !bsatzes 2 der Bundesminister des Innern˛ fżr
Bau und Heimat‹

§ 33 Verbot von Ersatzorganisationen

˘1¯ Es ist verboten˛ Organisationen zu bilden˛ die verfassungswidrige Bestrebungen ei‚
ner nach !rtikel 21 !bs‹ 2 des ’rundgesetzes in Verbindung mit § »— des ’esetzes
żber das Bundesverfassungsgericht verbotenen Partei an deren Stelle weiter verfolgen
˘Ersatzorganisation¯ oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzu‚
fżhren‹

˘2¯ Ist die Ersatzorganisation eine Partei˛ die bereits vor dem Verbot der ursprżnglichen
Partei bestanden hat oder im Bundestag oder in einem Landtag vertreten ist˛ so stellt
das Bundesverfassungsgericht fest˛ dađ es sich um eine verbotene Ersatzorganisation
handelt; die §§ «˛ »1˛ »«˛ »» und »— !bs‹ « des ’esetzes żber das Bundesverfassungs‚
gericht und § «2 dieses ’esetzes gelten entsprechend‹

˘«¯ !uf andere Parteien und auf Vereine im Sinne des § 2 des Vereinsgesetzes˛ die Er‚
satzorganisationen einer verbotenen Partei sind˛ wird §  !bs‹ 2 des Vereinsgesetzes
entsprechend angewandt‹

‹ !bschNittȷ SchluđbestimmuNgeN

§ 34 (Änderung des Einkommensteuergesetzes)
¯ĚOdFSuOH dFT &JOLPNNFOTUFuFSHFTFU[FT˙

§ 35 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes)
¯ĚOdFSuOH dFT ,ůSQFSTDhBGUTUFuFSHFTFU[FT˙

§ 36 (Anwendung steuerrechtlicher Vorschriften)
¯"OXFOduOH TUFuFSSFDhUMJDhFS 7PSTDhSJGUFO˙

§ 37 Nichtanwendbarkeit einer Vorschrift des Bürgerlichen Gesetzbuchs
§ 5» !bsatz 2 des Bżrgerlichen ’esetzbuchs wird bei Parteien nicht angewandt‹

§ 38 Zwangsmittel
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˘1¯ $er Bundeswahlleiter kann den Vorstand der Partei zur Vornahme der Handlungen
nach § — !bs‹ « durch ein Zwangsgeld anhalten‹ $ie Vorschriften des Verwaltungs‚
Vollstreckungsgesetzes gelten sinngemčđ; der Bundeswahlleiter handelt insoweit als
Vollstreckungs‚ und Vollzugsbehţrde‹ $ie Hţhe des Zwangsgeldes betrčgt mindes‚
tens 250 Euro und hţchstens 1 500 Euro‹

˘2¯ $er Prčsident des $eutschen Bundestages kann den Vorstand der Partei zur Einrei‚
chung eines Rechenschaftsberichts˛ der den Vorschriften des &żnften !bschnitts ent‚
spricht˛ durch ein Zwangsgeld anhalten‹ $ie Vorschriften des Verwaltungs‚Vollstreckungsgesetze
gelten sinngemčđ; der Prčsident des$eutschen Bundestages handelt insoweit als Vollstreckungs‚
und Vollzugsbehţrde‹ $ie Hţhe des Zwangsgeldes betrčgt mindestens 500 Euro und
hţchstens 10 000 Euro‹

§ 39 Abschluss- und Übergangsregelungen

˘1¯ Landesgesetzliche Regelungen auf der ’rundlage des bis zum 1‹ *anuar 1ıı» gelten‚
den § 22 Satz 1 dieses ’esetzes haben keine ’eltung mehr‹

˘2¯ &żr die Berechnung der staatlichen Mittel nach § 1 !bs‹ « Nr‹ « sowie fżr die Er‚
rechnung der relativen Obergrenze sind bei den &estsetzungen fżr die *ahre 200« und
200» der !usweis der Zuwendungen in den Rechenschaftsberichten gemčđ § 2» !bs‹
2 Nr‹ 1 und 2 dieses ’esetzes in der bis zum !blauf des «1‹ $ezember 2002 geltenden
&assung zugrunde zu legen‹ ’leiches gilt fżr die Erstellung der Rechenschaftsberichte
żber das *ahr 2002‹

˘«¯ § 2«a !bs‹ « findet auf die Prżfung von Rechenschaftsberichten ab dem Rechen‚
schaftsjahr 2002 !nwendung‹ Rechenschaftsberichte fżr das *ahr 200« kţnnen auf
der ’rundlage der §§ 2»˛ 2—˛ 2—a und 2 in ihrer ab 1‹ *anuar 200» geltenden &assung
erstellt werden‹

˘»¯ Sind bei der erstmaligen !nwendung des § 2 !bs‹ 2 in seiner ab 1‹ *anuar 200«
geltenden &assung die !nschaffungs‚ oder Herstellungskosten eines Vermţgensge‚
genstandes nicht ohne unverhčltnismčđige +osten oder Verzţgerungen feststellbar˛
so dżrfen die Buchwerte dieser Vermţgensgegenstčnde aus demRechenschaftsbericht
fżr das Rechnungsjahr 2002 als ursprżngliche !nschaffungs‚ oder Herstellungskos‚
ten żbernommen und fortgefżhrt werden‹ $asselbe gilt fżr Vermţgensgegenstčnde˛
bei denen nach § 2 !bs‹ 2 keine planmčđigen !bschreibungen vorzunehmen sind˛
sofern die Buchwerte nach handelsrechtlichen ’rundlagen ermittelt worden sind‹ Im
Erlčuterungsteil ist hierauf hinzuweisen‹

˘5¯ § 2 !bsatz 2 Satz 2 findet auf in der &rist des § 1ıa !bsatz « Satz 1 und 2 einzu‚
reichende Rechenschaftsberichte ab dem Rechenschaftsjahr 201— !nwendung‹ § 1ıa
!bsatz » Satz 2 findet auf in der &rist des § 1ıa !bsatz « Satz 1 und 2 einzureichende
Rechenschaftsberichte ab dem Rechenschaftsjahr 2015 !nwendung‹ &żr die Berech‚
nung des ’esamtwertes der Zuwendungen nach § 25 !bsatz « Satz 1 sind fżr das
Rechenschaftsjahr 2015 Zuwendungen gemčđ § 25 !bsatz « Satz 1 in der bis zum
!blauf des «1‹ $ezember 2015 geltenden &assung zugrunde zu legen‹

§ 40 (aufgehoben)
¯XFHHFGBMMFO˙

§ 41 (Inkrafttreten)
¯*OLSBGUUSFUFO˙
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